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Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds
nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 Uber spezialisierte Invest?
mentfonds.



Verkaufsprospekt

Dieser Verkaufsprospekt (,Verkaufsprospekt”) ist nur gultig in
Verbindung mit dem letzten veréffentlichten Jahresbericht, des?
sen Stichtag nicht langer als 16 Monate zuriickliegen darf. Wenn
der Stichtag des Jahresberichtes ldnger als 8 Monate zurlickliegt,
ist dem Erwerber zusatzlich ein Halbjahresbericht zur Verfiigung
zu stellen.

Niemand ist ermachtigt, sich auf Angaben zu berufen, welche
nichtin dem Verkaufsprospekt oder in sonstigen Unterlagen, die
der Offentlichkeit zuganglich sind und auf die sich der Verkaufs
prospekt bezieht, enthalten sind.

AuBerdem wird ein Basisinformationsblatt fur verpackte
Anlageprodukte fir Kleinanleger und Versicherungsanlagel
produkte (,BIB”) erstellt, das die wesentlichen Informationen

Uber den Investmentfonds (der ,Fonds”) enthalt. Rechtsgrundlal
ge des Kaufs von Anteilen ist der aktuell gliltige Verkaufsprol
spekt und das BIB. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anle@
ger den Verkaufsprospekt, das BIB sowie alle Anderungen dersel?
ben an.

1. Der Fonds

Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene Investment?
fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines fonds
commun de placement errichtetes Sondervermégen aus Wertpall
pieren und sonstigen Vermégenswerten. Er wurde nach Teil | des
Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 tber Organis?
men flr gemeinsame Anlagen in seiner derzeit aktuellen Fassung
(,Gesetz vom 17. Dezember 2010") aufgelegt und erfillt die An@
forderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Européischen Parlal
ments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte OrgalZ
nismen fir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (,Richtlinie
2009/65/EG") u.a. gedndert durch die Richtlinie 2014/91/EU des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur AnfZ
derung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen
flr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick
auf die Aufgaben der Verwabhrstelle, die Vergltungspolitik und
Sanktionen (,Richtlinie 2014/91/EU").

2. Die Verwaltung des Fonds

Der Fonds wird von der Union Investment Luxembourg S.A. (“Ver@
waltungsgesellschaft”) verwaltet.

Die Verwaltungsgesellschaft entspricht den Anforderungen der
Richtlinie 2009/65/EG des Rates zur Koordinierung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen
flr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 19.August 988 als Aktil
engesellschaft unter luxemburgischem Recht fir eine unbestimm(®
te Dauer gegrindet, die seinerzeitige Veréffentlichung im Mémom
rial C (das Mémorial Cwurde zum 1. Juni 2016 durch die neue
Informationsplattform Recueil électronique des sociétés et
associations (,RESA") des Handels- und Gesellschaftsregisters in
Luxemburg ersetzt) erfolgte am 27. September 1988. Sie hat ihZ

ren Sitz in Luxemburg und ist unter der Nummer B28679 im Lu2
xemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen. Ihr
Geschéaftsjahr endet jahrlich am 31. Dezember.

Der Gesellschaftszweck ist gemaB Artikel 101 des Gesetzes vom
17. Dezember 2010 Gber Organismen fiir gemeinsame Anlagen
in seiner derzeit aktuellen Fassung die Griindung und/oder Ver
waltung eines oder mehrerer Organismen flr gemeinsame Anlal
gen sowie die individuelle Verwaltung einzelner Anlageportfoli
os mit einem Ermessensspielraum im Rahmen eines Mandats der
Anleger, wenn diese Anlageportfolios ein oder mehrere Finanzin@
strumente gemaB Anhang 1 Abschnitt C der Richtlinie
2014/65/EU des Europaischen Parlaments und Rates vom 15. Mai
2014 Gber Mérkte fir Finanzinstrumente sowie zur Anderung
der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (,Richtlinie
2014/65/EU") (,Finanzinstrumente”), die in Anhang Il Abschnitt
B des Gesetzes vom 5. April 1993 Uber den Finanzsektor (,Gesetz
vom 5. April 1993") in seiner derzeit aktuellen Fassung genannt
werden, enthalten.

Als Nebentatigkeit kann die Gesellschaft darliber hinaus die AnlalZ
geberatung in Bezug auf ein oder mehrere Geschéafte mit Finanz
instrumenten, die in Anhang Il Abschnitt B des Gesetzes vom 5.
April 1993 in seiner derzeit aktuellen Fassung genannt werden,
sowie die Verwahrung und technische Verwaltung in Bezug auf
Anteile von Organismen fiir gemeinsame Anlagen im Sinne von
Artikel 101 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuel
len Fassung tatigen.

Weiterhin ist gemaB Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Juli 2013
Uber Verwalter alternativer Investmentfonds in seiner derzeit gul@
tigen Fassung der Gesellschaftszweck die Griindung und/oder
Verwaltung alternativer Investmentfonds sowie die individuelle
Verwaltung einzelner Portfolios mit einem Ermessensspielraum
im Rahmen eines Mandats der Anleger sowie die Verwaltung von
Portfolios, einschlieBlich solcher, die von Pensionsfonds und Ein@
richtungen der betrieblichen Altersversorgung geman Artikel 19
Absatz 1 der Richtlinie 2003/41/EG gehalten werden und im Ein@
klang mit von den Anlegern erteilten Einzelmandaten im Ermes
senspielraum stehen.

Als Nebentatigkeit kann die Gesellschaft auch die Anlageberald
tung und die Verwahrung und technische Verwaltung in Bezug
auf Anteile oder Aktien von Organismen fiir gemeinsame Anla
gen nach dem Gesetz vom 12. Juli 2013 Uber Verwalter alternati@
ver Investmentfonds in seiner aktuellen Fassung tatigen.

Die Gesellschaft kann auBerdem alle Handlungen vornehmen,
die zur Verwaltung dieser Organismen notwendig sind und alle
Geschafte tatigen und alle MaBnahmen treffen, die ihr Interesse
fordern oder ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nitzlich sind
und der aktuellen Fassung des Gesetzes vom 17. Dezember 2010
bzw. des Gesetzes vom 12. Juli 2013 entsprechen.

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat in ihrer Funktion als
OGA-Verwalter (Ubernahme der Funktionen der Transferstelle,
der Berechnung des Anteilwertes und der Buchhaltung sowie der
Kundenkommunikation) unter ihrer Verantwortung und Kontrol®
le verschiedene Aufgaben der Transferstellenfunktion, insbesonl
dere die zentrale Abwicklung des Anteilgeschafts, sowie verschie@



dene verwaltungstechnische Aufgaben, z.B. die Berechnung der
Nettoinventarwerte, die Erstellung der regelmaBigen Berichte
oder die Berechnung der Solvabilitatskennziffer an die Attrax Fill
nancial Services S.A. mit Sitz in 3, Heienhaff, L-1736
Senningerberg Ubertragen.

Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft entsprechend den im
GroBBherzogtum Luxemburg gultigen Bestimmungen auf eigene
Verantwortung, Kosten und Kontrolle Aufgaben des Fondsmana@@
gements an andere der Union Investment Gruppe angehdérende
Gesellschaften wie die Union Investment Institutional GmbH so
wie die Union Investment Privatfonds GmbH, beide mit Sitz in
Frankfurt am Main, Gibertragen. Die Aufgaben des Fondsmanage
ments umfassen insbesondere die tagliche Umsetzung der Anlal2
gepolitik sowie die unmittelbare Anlageentscheidung. Die KoslZ
ten hinsichtlich der Auslagerung des Portfoliomanagements wer
den durch die Verwaltungsvergiitung getragen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, sich auf eigene Kos@
ten in Fragen der Portfoliostrukturierung von Dritten beraten zu
lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich gemaf Kapitel 15 des Gesetl
zes vom 17. Dezember 2010 verpflichtet, im Rahmen ihrer Tatig?
keiten jederzeit die Wohlverhaltensregeln im Artikel 111 des Geld
setzes vom 17. Dezember 2010 zu beachten.

In diesem Zusammenhang hat die Verwaltungsgesellschaft eine
Strategie aufgestellt, in der festgelegt ist, wann und wie die
Stimmrechte, die mit den Instrumenten in den von ihr verwaltel
ten Fonds verbunden sind, ausgelbt werden sollen, damit dies
ausschlieBlich zum Nutzen des oder der betreffenden Fonds ist.
Eine Kurzbeschreibung dieser Strategie kann im Internet auf der
unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage der
Verwaltungsgesellschaft eingesehen oder direkt von der Verwal
tungsgesellschaft angefordert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft wird den oder die betreffenden
Fonds in rechtlichen Angelegenheiten im besten Interesse der AnZ
leger vertreten. Die Verwaltungsgesellschaft wird dem Fondsver
mogen die im Rahmen der Durchsetzung von fir den Fonds geld
richtlich oder auBergerichtlich streitigen Anspriichen vereinnahm(
ten Betrége, nach Abzug und Ausgleich aller der in diesem Zul@
sammenhang entstandenen Kosten, gutschreiben.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ferner verpflichtet, im besten IntelZ
resse der von ihr verwalteten Fonds zu handeln, wenn sie fur die
Fonds Handelsentscheidungen ausfihrt oder Handelsauftrage

zur Ausflihrung an andere Einrichtungen weiterleitet. Insbesonf
dere hat die Verwaltungsgesellschaft alle angemessenen MafB
nahmen zu ergreifen, um das bestmadgliche Ergebnis fur den jed
weiligen Fonds zu erzielen, wobei sie den Kurs, die Kosten, die GelZ
schwindigkeit und Wahrscheinlichkeit der Ausfiihrung und Ab
rechnung, den Umfang und die Art des Auftrags sowie alle sonsti
gen fur die Auftragsausfihrung relevanten Aspekte zu bertick
sichtigen hat. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltungsgesell
schaft Grundsatze festgelegt, die ihr die Erzielung des bestmogli
chen Ergebnisses unter Berlicksichtigung der vorgenannten
Aspekte gestatten. Informationen tber diese Grundsatze und
liber wesentliche Anderungen der Grundsatze kénnen im Interf
net auf der unter www.union-investment.com abrufbaren Homel
page der Verwaltungsgesellschaft eingesehen oder direkt von

der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Daneben hat sich die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, den
von der ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry, 12,
Rue Erasme, L-1468 Luxembourg) veréffentlichten
Verhaltensrichtlinien ,,Code of Conduct for Luxembourg Invest®
ment Funds” sowie die vom BVI (Bundesverband Investment und
Asset Management e.V., Frankfurt am Main) veréffentlichten
Wohlverhaltensregeln, sofern diese mit dem Luxemburger Gel2
setz vereinbar sind, zu beachten. Diese Vorgaben formulieren
einen Standard guten und verantwortungsvollen Umgangs mit
dem Kapital und den Rechten der Anleger. Sie stellen dar, wie die
Kapitalanlage- bzw. Verwaltungsgesellschaften den gesetzlichen
Verpflichtungen gegentliber Anlegern nachkommen und wie sie
deren Interessen Dritten gegenlber vertreten.

Die Verwaltungsgesellschaft handelt im besten Interesse der von
ihr verwalteten Fonds und deren Anleger. Sie ist sich bewusst,
dass bei Durchfihrung ihrer Dienstleistungen Interessenkonflikte
entstehen kénnen. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten verd
fligt sie im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und
den anwendbaren Verwaltungsvorschriften und Verordnungen
der luxemburgischen Aufsichtsbehérde, der Commission de Surfd
veillance du Secteur Financier (,CSSF”), GUber angemessene Struk@
turen und Kontrollmechanismen. Die Verwaltungsgesellschaft
hat diesbezliglich Grundsdtze zum Umgang mit Interessenkonfliki
ten etabliert. Zur Vermeidung dass potentielle Interessenkonflikiz
te den Interessen des Fonds und seiner Anleger schaden, verfugt
die Verwaltungsgesellschaft Gber angemessene MaBnahmen

und Prozesse, wie zum Beispiel MaBnahmen zur hierarchischen
und funktionalen Trennung, MaBnahmen zur Verhinderung bzw.
Kontrolle des Informationsaustauschs sowie MaBnahmen zur
Auslagerungssteuerung. Interessenkonflikte, die sich trotz der
MaBnahmen nicht vermeiden lassen, werden den Anlegern geld
genuber auf dauerhaftem Datentrager offengelegt.

Im Rahmen ihrer Geschaftstatigkeit kann die Verwaltungsgesell®
schaft einzelne Tatigkeiten und Aufgaben an gruppenzugehéril
ge und -externe Unternehmen auslagern. Bei der Auslagerung
von Aufgaben an gruppenzugehdrige und -externe Unterneh
men vergewissert sich die Verwaltungsgesellschaft, dass die
gruppenzugehdrigen und -externen Unternehmen die notwendi@
gen MaBnahmen zur Einhaltung aller Anforderungen an die Ver2
meidung von Interessenkonflikten wie sie in den anwendbaren
Luxemburger Gesetzen und Verordnungen festgelegt sind, geld
troffen haben und die Einhaltung dieser Anforderungen tiberwald
chen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat MaBnahmen ergriffen, um Anlel2
ger vor Nachteilen zu schitzen, die durch das so genannte , fred
quent trading” entstehen kénnen. Hierunter werden kurzfristige
Umsatze in Anteilen verstanden, die die Wertentwicklung des
Fonds aufgrund der GréBe und Haufigkeit der Umsatze durch auf
Ebene des Fonds anfallende Transaktionskosten beeintrachtigen.
Vor diesem Hintergrund werden die Anteilscheinumsatze einerfd
seits regelmaBig beobachtet und ausgewertet, andererseits wurld
den interne Regelungen fiir Mitarbeiter der Verwaltungsgesell@
schaft erlassen, die eine VerauBerung von Fondsanteilen inner
halb von kurzen Zeitraumen verhindern.

Die Verwaltungsgesellschaft lasst das so genannte ,market ti@
ming”, das die Interessen der anderen Anleger schadigen kann,
nicht zu. Unter ,market timing” versteht man Zeichnungen und
Rickgaben von Anteilen des Fonds in einem kurzen zeitlichen AblZ



stand zur Ausnutzung von Zeitunterschieden und/oder denkbal

ren Schwachen bzw. Unvollkommenheiten im Bewertungssystem
des Nettoinventarwertes. Die Verwaltungsgesellschaft behalt sich
das Recht vor, Auftrage abzulehnen, wenn sie vermutet, dass soll
che Praktiken eingesetzt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft lehnt auch das so genannte ,late tral@
ding” ab. Hierunter versteht man Zeichnungen und Riickgaben
von Anteilen nach Orderannahmeschluss des jeweiligen Handels
tages zum bereits feststehenden bzw. absehbaren Schlusskurs.
Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Ausgabe und
Ricknahme von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger
vorher unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird. Sollte der
Verdacht bestehen, dass ein Anleger ,late-trading” betreibt,

kann die Verwaltungsgesellschaft die Annahme des Kauf- bzw.
Verkaufsantrages zuriickweisen.

GemaB Artikel 1 Ziffer 13 Buchstabe a der Richtlinie EU
2014/91/EU und gemaB der ESMA Leitlinien ESMA/2016/411
Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS
Directive and AIFMD fasst die UIL ihre Vergitungspolitik wie
folgt zusammen:

Die Vergutungspolitik und -praxis der UIL ist mit einem soliden
und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem
foérderlich. Sie ermutigt weder zur Ubernahme von Risiken, die
mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen
der von der UIL verwalteten Fonds nicht vereinbar sind, noch die
UIL daran hindert, pflichtgemaf im besten Interesse des Fonds zu
handeln. Die VergUtungspolitik steht im Einklang mit
Geschaftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der UIL und
der von ihr verwalteten Fonds und der Anleger solcher Fonds
und umfasst MaBnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflik
ten. Die Leistungsbewertung erfolgt in einem mehrjahrigen RahiZ
men, der der Haltedauer, die den Anlegern des von der UIL ver
walteten Fonds empfohlen wurde, angemessen ist, um zu gefd
wahrleisten, dass die Bewertung auf die langerfristige Leistung
des Fonds und seiner Anlagerisiken abstellt und die tatsachliche
Auszahlung erfolgsabhangiger Verglutungskomponenten tber
denselben Zeitraum verteilt ist. Die festen und variablen Bestand®
teile der Gesamtvergltung stehen in einem angemessenen Ver
haltnis zueinander, wobei der Anteil des festen Bestandteils an
der Gesamtvergitung hoch genug ist, um in Bezug auf die varial
blen Vergitungskomponenten véllige Flexibilitdt zu bieten, ein®
schlieBlich der Moglichkeit, auf die Zahlung einer variablen Kom@
ponente zu verzichten.

Der Aufsichtsrat der UIL hat die Grundsétze des
VergUtungssystems festgelegt und tiberwacht deren Umsetzung.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergutungspolitik, darunter eine
Beschreibung, wie die Vergutung und die sonstigen Zuwendunf
gen berechnet werden, und die Identitat der fir die Zuteilung
der Vergutung und sonstigen Zuwendungen zustandigen Persol
nen sind auf der Homepage der UIL unter www.union-
investment.lu unter der Rubrik ,Rechtliche Hinweise” erhéltlich.
Auf Anfrage wird eine kostenlose Papierversion zur Verfligung
gestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft wird durch ihren Vorstand vertrel
ten. Die Mitglieder des Vorstandes werden vom Aufsichtsrat bel
stellt. Der Vorstand fuhrt die Geschafte der Verwaltungsgesell
schaft. Er ist zustandig fur alle Angelegenheiten der Verwaltungs@

gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz, der
Gesellschaftssatzung oder einer Geschaftsordnung des Vorstan@
des oder des Aufsichtsrates, dem Aufsichtsrat oder der General®
versammlung vorbehalten sind.

Die Generalversammlung hat Herrn Dr. Gunter HAUEISEN (VorsitlZ
zender des Aufsichtsrates), Herrn Karl-Heinz MOLL (unabhangil®
ges Mitglied des Aufsichtsrates) und Herrn Harald RIEGER zu Mit
gliedern des Aufsichtsrates bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft
wird grundsatzlich durch die gemeinsame Unterschrift von min@
destens zwei Mitgliedern des Vorstands rechtsverbindlich ver
pflichtet.

3. Die Verwahrstelle

Die Vermdgenswerte des Fonds werden von der im Sonderreglel?
ment genannten und der einzigen Verwahrstelle von der Verwall
tungsgesellschaft bestellten Verwahrstelle (,Verwahrstelle”) ver2
wahrt.

Die Bestellung der im Sonderreglement genannten Verwahrstelle
kann durch die Verwahrstelle oder die Verwaltungsgesellschaft
schriftlich unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gekiindigt
werden. Eine solche Kiindigung wird erst wirksam, wenn eine an
dere, von der zustandigen Aufsichtsbehérde genehmigte Bank
die Pflichten und Funktionen der Verwahrstelle gemaB den Beld
stimmungen des Verwaltungsreglements tbernimmt.

Die Verwahrstelle ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des
GroBherzogtums Luxemburg und betreibt Bankgeschéfte. Sie ist
gemaB dem Gesetz vom 5. April 1993 als Kreditinstitut zugelas®
sen und unterliegt der Aufsicht der CSSF sowie der Européischen
Zentralbank (,EZB").

Die Rechte und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem
Gesetz vom 17. Dezember 2010, der delegierten Verordnung

(EV) 2016/438 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur ErZ
ganzung der Richtlinie 2009/65/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates in Bezug auf die Pflichten der Verwahrstellen (,Ver
ordnung EU 2016/438"), dem Verwaltungsreglement sowie dem
Sonderreglement des Fonds und dem Verwahrstellenvertrag zu
dem Fonds in seiner jeweils glltigen Fassung. Sie handelt unab®
hangig und ausschlieBlich im Interesse der Anleger. In diesem Zuld
sammenhang verfligt die Verwahrstelle Giber angemessene Maf3
nahmen und Prozesse zur Vermeidung von Interessenkonflikten,
wie zum Beispiel MaBnahmen zur hierarchischen und funktiona@
len Trennung sowie MaBnahmen zur Auslagerungssteuerung. In@
teressenkonflikte, die sich trotz der MaBnahmen nicht vermeiden
lassen, werden den Anlegern gegenliber offengelegt. Die Ver
wahrstelle nimmt keine Aufgaben in Bezug auf die
Anlageverwaltung oder das Risikomanagement des Fonds wahr.

Die Funktion der Verwahrstelle kann von einem mit der Verwal@
tungsgesellschaft verbundenen Unternehmen wahrgenommen
werden. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle, so
fern eine Verbindung zwischen ihnen besteht, verfligen tber an@@
gemessene Strukturen, um mogliche Interessenkonflikte aus der
Verbindung zu vermeiden. Kénnen Interessenkonflikte nicht ver
mieden werden, wird ein solcher Interessenkonflikt durch die Ver
waltungsgesellschaft und die Verwahrstelle geregelt, iberwacht
und offengelegt, um nachteilige Auswirkungen auf die Interes@
sen des Fonds und seiner Anleger zu verhindern.



Die Verwahrstelle hat gemaB Luxemburger Recht die Moglichkeit
Verwahraufgaben an Dritte zu delegieren. Im Rahmen einer sol@
chen Ubertragung kénnen bestimmte Aufgaben zur Ausiibung ei
ner oder mehrerer wesentlicher Funktionen im Zusammenhang
mit der Tatigkeit als Verwahrstelle auch von einem mit der Verfd
wahrstelle verbundenen Unternehmen, an welchem die Verwahr
stelle eine wesentliche Beteiligung hélt oder welchem sie z.B. Mit
glieder des Aufsichtsrates stellt, wahrgenommen werden.

Die Liste der seitens der Verwahrstelle zur Durchfiihrung lokaler
Wertpapierinvestitionen derzeit genutzten Unterverwahrer bzw.
Lagerstellen (,Liste der Unterverwahrer bzw. Lagerstellen”) wird
im Anschluss an das Kapitel 18 ,Sonstiges” aufgefihrt.

Die Liste der Unterverwahrer bzw. Lagerstellen wird bei Bedarf
aktualisiert werden. Die Aktualisierungen werden bei jeweils
nachster Anpassung des Verkaufsprospektes erfolgen. Eine jel
weils aktuelle Ubersicht kann bei der Verwaltungsgesellschaft
vom Anleger kostenlos erfragt werden.

Auf Antrag des Anlegers an die Verwaltungsgesellschaft werden
diesem kostenlos der neueste Stand der Information hinsichtlich
der Identitat der Verwahrstelle des Fonds, die Beschreibung der
Pflichten der Verwahrstelle sowie der Interessenkonflikte, die ent®
stehen kénnen sowie die Beschreibung séamtlicher von der Ver
wahrstelle Gbertragener Verwahrungsfunktionen, die Liste der
Unterverwahrer bzw. Lagerstellen und Angabe sdmtlicher InteresiZ
senkonflikte, die sich aus der Aufgabenibertragung ergeben konk
nen, Ubermittelt.

Die Verwahrstelle haftet gegeniiber dem Fonds und dessen An@
teilinhabern fur den Verlust durch die Verwahrstelle oder einen
Dritten, dem die Verwahrung von verwahrten Finanzinstrumen(
ten Ubertragen wurde.

Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstruments gibt die Verwahr@
stelle dem Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft des Fonds un@
verziglich ein Finanzinstrument gleicher Art zuriick oder erstatl
tet einen entsprechenden Betrag. Die Verwahrstelle haftet gel
mafB dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 sowie nach den gelten@
den Verordnungen (insbesondere der Verordnung EU 2016/438)
nicht, wenn sie nachweisen kann, dass der Verlust auf duBere Er2
eignisse, die nach vernlinftigem Ermessen nicht kontrolliert wer
den kénnen und deren Konsequenzen trotz aller angemessenen
Anstrengungen nicht hatten vermieden werden kénnen, zurlck?
zuflhren ist.

Die Verwahrstelle haftet gegeniiber dem Fonds und dessen An@@
teilinhabern auch fur sémtliche sonstige Verluste, die diese infol®
ge einer fahrlassigen oder vorsatzlichen Nichterfillung der gel2
setzlichen Verpflichtungen der Verwahrstelle erleiden.

Die Haftung der Verwabhrstelle bleibt, unter Berlcksichtigung der
gesetzlichen Ausnahmeregelungen von einer etwaigen Ubertral
gung von Verwahraufgaben an Dritte, einschlieBlich der ihrer
seits Ubertragenen Verwahraufgaben an weitere Dritte, unbe
rahrt.

Anteilinhaber des Fonds konnen die Haftung der Verwahrstelle
unmittelbar oder mittelbar tUber die Verwaltungsgesellschaft gell
tend machen, vorausgesetzt, dass dies weder zur Verdopplung
von Regressansprichen noch zur Ungleichbehandlung der Anteill@
inhaber fuhrt.

Die Verwahrstelle und die Verwaltungsgesellschaft sind sich bel

wusst, dass sich aus der Ubertragung der Verwahraufgaben Intefl
ressenkonflikte ergeben konnen und vergewissern sich daher,
dass sie selbst und die beauftragten Dritten alle notwendigen
MaBnahmen zur Einhaltung der Anforderungen an Organisation
und Vermeidung von Interessenkonflikten, wie sie in den an@
wendbaren Luxemburger Gesetzen und Verordnungen festgeld
legt sind, getroffen haben und die Einhaltung dieser Anforderuni
gen Gberwachen.

Folgende Interessenkonflikte kénnten sich aus der Unterverwah@
rung ergeben:

Die DZ BANK AG Frankfurt/Main ist ein mit der Verwahrstelle ver
bundenes Unternehmen. Die DZ BANK AG Frankfurt/Main halt
eine wesentliche Beteiligung an der Verwahrstelle und stellt Mit@
glieder des Aufsichtsrates.

Derzeit sind der Verwahrstelle keine Interessenkonflikte aus aktu@
ellen Unterverwahrungen bekannt. Die Verwaltungsgesellschaft
hat diese Informationen auf Plausibilitat gepruft. Sie ist jedoch
auf Zulieferung der Informationen durch die Verwahrstelle ange@
wiesen und kann die Richtigkeit und Vollstdndigkeit im Einzelnen
nicht Gberprafen.

4. Die Rechtsstellung der Anteilinhaber

Die Verwaltungsgesellschaft legt in den Fonds angelegtes Geld
im eigenen Namen fuir gemeinschaftliche Rechnung der Anteilin
haber nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren
und sonstigen zuladssigen Vermbgenswerten geman Artikel 41
Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 an. Das angelegte
Geld und die damit erworbenen Vermdgenswerte bilden das
Fondsvermdégen, das gesondert von dem eigenen Vermdgen der
Verwaltungsgesellschaft gehalten wird.

Anlagepolitik und Anlagebeschrankungen sind in dem im An(@
schluss an diesen Verkaufsprospekt abgedruckten Verwaltungsred
glement und dem Sonderreglement aufgefiihrt. Das Verwaltungsk
reglement sowie das Sonderreglement des Fonds sind integrale
Bestandteile des Verkaufsprospektes. Das Verwaltungsreglement
enthalt grundsatzliche Richtlinien zu Anlagepolitik, Anteilwertbe
rechnung, Ausgabe und Riicknahme von Anteilen und Kosten soll
wie weitere wichtige Regelungen fiir die Anteilinhaber, wéhrend
im Sonderreglement die spezifischen Charakteristika des Fonds
dargestellt werden.

Die Anteilinhaber sind an dem Fondsvermdgen in Hohe ihrer Anf2
teile als Miteigentlmer beteiligt. Ihre Rechte werden durch Ani2
teile verkorpert, welche in Globalurkunden verbrieft sind, sofern
das Sonderreglement keine anderweitige Bestimmung trifft.

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger auf die Tatsache
hin, dass fir den Fall, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlie@
Ben sollte, ein Anteilinhaberregister zu fihren, jeglicher Anleger
seine Anlegerrechte in ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen den
Fonds nur dann geltend machen kann, wenn der Anleger selbst
und mit seinem eigenen Namen in dem Anteilinhaberregister des
Fonds eingeschrieben ist. In den Fallen, wo ein Anleger tber eine
Zwischenstelle in einen Fonds investiert hat, welche die Investiti@
on in ihrem Namen aber im Auftrag des Anlegers unternimmt,
koénnen nicht unbedingt alle Anlegerrechte unmittelbar durch
den Anleger gegen den Fonds geltend gemacht werden. Anled
gern wird geraten, sich Gber ihre Rechte zu informieren.



5. Allgemeine Richtlinien der Anlagepof
litik

Das Fondsvermégen wird unter Beachtung des Grundsatzes der

Risikostreuung im Sinne der Regeln von Teil | des Gesetzes vom

17. Dezember 2010 und nach den in Artikel 4 des Verwaltungsred

glements beschriebenen Allgemeinen Richtlinien der Anlagepoli
tik angelegt.

Abweichend respektive erganzend hierzu werden die spezifil
schen Richtlinien der Anlagepolitik des Fonds im Sonderreglel
ment beschrieben.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentl
wicklung in der Vergangenheit keinen Riickschluss auf eine
zukiinftige Wertentwicklung zulésst; sie kann sowoh! héher
als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegefl
ben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

6. Allgemeine Hinweise zu Derivaten,
Wertpapierfinanzierungsgeschéften
sowie Techniken und Instrumenten

Derivate, Wertpapierfinanzierungsgeschafte, Techniken und In@
strumente konnen zur effizienten Portfolioverwaltung, die den
Anlagezielen des Fonds entsprechen, eingesetzt werden. Die
nachfolgenden Derivate, Wertpapierfinanzierungsgeschafte,
Techniken und Instrumente kénnen gegebenenfalls durch die
Verwaltungsgesellschaft erweitert werden, wenn am Markt andel?
re, dem Anlageziel entsprechende Instrumente angeboten werld
den, die der Fonds geméB den aufsichtsrechtlichen und gesetzli@l
chen Bestimmungen anwenden darf.

Die Vertragspartner von abgeleiteten Finanzinstrumenten, die
nicht an einer Borse oder an einem anderen geregelten Markt geld
handelt werden (,,0TC-Derivate”), mussen erstklassige, auf solche
Geschafte spezialisierte Finanzinstitute sein.

Als Wertpapierfinanzierungsgeschafte gelten:

Wertpapier-Darlehensgeschéfte
Pensionsgeschéfte

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder
Verkauf-/Rlckkaufgeschafte (Sell/Buy-back-Geschafte)

Nachfolgend eine beispielhafte, nicht abschlieBende Aufzdhlung
von Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschéaften, Techniken
und Instrumenten, die fur die Verwaltung des Fonds eingesetzt
werden kénnen:

Derivate
1. Finanzterminkontrakte

Finanzterminkontrakte sind fiir beide Vertragspartner unbel
dingt verpflichtende gegenseitige Vereinbarungen, welche
die Vertragsparteien berechtigen beziehungsweise verpflich@
ten, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem Falligkeitsdatum,
eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswertes zu eild
nem im Voraus vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu verkaul
fen.

2. Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte sind fur beide Vertragspartner unbel
dingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten
Zeitpunkt, dem Falligkeitsdatum, eine bestimmte Menge der
zugrunde liegenden Devisen, zu einem im Voraus vereinbar
ten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen.

3. Optionen

Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Basiswert an ei
nem im Voraus bestimmten Zeitpunkt (,Auslibungszeitl
punkt”) oder wahrend eines im Voraus bestimmten Zeitrau@
mes zu einem im Voraus bestimmten Preis (,Austibungs?
preis”) zu kaufen (,Kaufoption” oder ,Call-Option”) oder zu
verkaufen (,Verkaufsoption” oder ,Put-Option”). Der Preis eil
ner Kaufs- oder Verkaufsoption ist die Optionspramie.

4. Tauschgeschéfte (,Swaps”)

Ein Swap ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der den Aus
tausch von Zahlungsstrémen, Vermdgensgegenstanden, Er
trdgen oder Risiken zum Gegenstand hat.

Techniken und Instrumente fiir das Management von Kreditri@
siken

5. Credit Linked Note (,CLN")

Bei einer CLN handelt es sich um eine vom Sicherungsnehmer
begebene Schuldverschreibung, die am Laufzeitende nur
dann zum Nennbetrag zurtickgezahlt wird, wenn ein vorher
spezifiziertes Kreditereignis nicht eintritt. Fir den Fall, dass
das Kreditereignis eintritt, wird die CLN innerhalb einer bel2
stimmten Frist unter Abzug eines Ausgleichsbetrages zurlck
gezahlt. CLNs sehen damit neben dem Anleihebetrag und
den darauf zu leistenden Zinsen eine Risikopramie vor, die
der Emittent dem Anleger fiir das Recht zahlt, den Riickzah@
lungsbetrag der Anleihe bei Realisierung des Kreditereignis
ses zu kirzen.

6. Credit Default Swaps (,CDS")

Im Wesentlichen ist ein CDS ein Finanzinstrument, das die
Trennung des Kreditrisikos von der zu Grunde liegenden Kreld
ditbeziehung und damit den separaten Handel dieses Risikos
ermoglicht. Meist handelt es sich um eine bilaterale, zeitlich
begrenzte Vereinbarung, die die Ubertragung von definier®
ten Kreditrisiken (Einzel- oder auch Portfoliorisiken) von ei
nem Vertragspartner zum anderen festlegt. Der Verkaufer
des CDS (Sicherungsgeber, Absicherungsverkaufer, Protecti
on Seller) erhélt vom Kaufer (Sicherungsnehmer, Absicheld
rungskaufer, Protection Buyer) in der Regel eine auf den Nol
minalbetrag berechnete periodische Prémie fir die Ubernaht
me des Kreditrisikos. Diese Pramie richtet sich u.a. nach der
Qualitat des oder der zu Grunde liegenden Referenzschuld@
ner(s) (=Kreditrisiko).

Es kénnen auch CDS auf Einzeltitel oder Baskets abgeschlos
sen werden.

7. Total Return Swaps (,TRS")

Ein TRS ist ein Kreditderivat im Sinne des Artikels 2 Nummer 7
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europaischen Parla@
ments und des Rates vom 4. Juli 2012 Gber OTC-Derivate, zenf
trale Gegenparteien und Transaktionsregister, bei dem der Si
cherungsnehmer das gesamte Risiko einer
Referenzverbindlichkeit (beispielsweise eines Aktienindizes



oder Anleihenbaskets, wobei grundséatzlich alle Basiswerte gel?
maB dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zulassig sind) auf
den Sicherungsgeber transferiert, indem der Gesamtertrag ei
ner Referenzverbindlichkeit einschlieBlich Einkiinften aus Zin@
sen und GebUhren, Gewinnen und Verlusten aus Kursschwani@
kungen sowie Kreditverlusten Ubertragen wird.

Die Verwaltungsgesellschaft darf fiir den Fonds Geschafte

mit TRS zu Absicherungszwecken sowie als Teil der Anlageld
strategie tatigen. Dies schlieBt Geschafte mit TRS zur effizienl
ten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Zusatzertra@
gen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, ein. Dadurch kann
sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhéhen.

Alle nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zuldssigen Ar
ten von Vermoégensgegenstanden des Fonds kénnen Gegenl
stand von TRS sein. Wie viel Prozent des Fondsvermogens im
Regel- sowie Hochstfall Gegenstand von TRS sein kénnen,
wird in der Rubrik ,Total Return Swaps” in der Ubersicht ,Der
Fonds im Uberblick" angegeben. Der tatsichliche Anteil des
Fondsvolumens, welcher Gegenstand von TRS ist, wird in den
jeweiligen Halbjahres- und Jahresberichten aufgefiihrt. Die Erl2
trdge aus TRS flieBen — nach Abzug der Transaktionskosten —
vollstandig dem Fonds zu.

Die Vertragspartner fir TRS werden nach folgenden Kriterien
ausgewahlt:

Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der EU, einem anderen Vertragsstaat des AblZ
kommens Gber den EWR oder einem Drittstaat, dessen Auf
sichtsbestimmungen nach Auffassung der CSSF denjenigen
des Rechts der EU gleichwertig sind. Grundsatzlich muss der
Vertragspartner Uber eine Mindestbonitatsbewertung von
JInvestment Grade” verfiigen, auf die jedoch in begriindeten
Ausnahmefallen verzichtet werden kann. Als ,Investment Gral
de” bezeichnet man eine Benotung mit ,BBB-" bzw. ,Baa3”
oder besser im Rahmen der Kreditwirdigkeitspriifung durch
eine Rating-Agentur (beispielsweise Standard&Poor s,
Moody ‘s oder Fitch). Der konkrete Vertragspartner wird in
erster Linie unter Beriicksichtigung der angebotenen
Vertragskonditionen ausgewahlt. Auch beobachtet die Verfd
waltungsgesellschaft die wirtschaftlichen Verhéltnisse der in
Frage kommenden Vertragspartner.

Techniken und Instrumente fir die effiziente Portfolioverwal@
tung / Wertpapierfinanzierungsgeschafte

8.

Pensionsgeschéfte

Ein Pensionsgeschaft ist ein Geschaft aufgrund einer Vereinl
barung, durch die eine Gegenpartei Wertpapiere oder garani
tierte Rechte an Wertpapieren verduBert, und die Vereinbal
rung eine Verpflichtung zum Rickerwerb derselben Wertpal
piere oder Rechte — oder ersatzweise von Wertpapieren mit
denselben Merkmalen — zu einem festen Preis und zu einem
vom Pensionsgeber festgesetzten oder noch festzusetzenden
spateren Zeitpunkt enthalt; Rechte an Wertpapieren kénnen
nur dann Gegenstand eines solchen Geschafts sein, wenn sie
von einer anerkannten Borse garantiert werden, die die Rech@@
te an den Wertpapieren halt, und wenn die Vereinbarung

der einen Gegenpartei nicht erlaubt, ein bestimmtes Wertpall
pier zugleich an mehr als eine andere Gegenpartei zu tUbertral
gen oder zu verpfanden; bei dem Geschéaft handelt es sich fur

die Gegenpartei, die die Wertpapiere verauf3ert, um eine
Pensionsgeschaftsvereinbarung, und fir die Gegenpartei, die
sie erwirbt, um eine umgekehrte
Pensionsgeschéftsvereinbarung.

Bei Pensionsgeschaften werden Wertpapiere, Geldmarktin
strumente oder Investmentanteile vom Pensionsgeber an
den Pensionsnehmer verkauft, wobei der Pensionsnehmer
und Pensionsgeber bereits zum Rickverkauf bzw. -kauf der
verkauften Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente zu eid
nem bei Vertragsabschluss festgelegten Preis und innerhalb
einer zum Vertragsabschluss vereinbarten Frist verpflichtet
sind.

Die Verwaltungsgesellschaft kann fir Rechnung des Fonds
Pensionsgeschéafte mit Vertragspartnern abschlieBen, welche
folgende Kriterien erfllen. Sie darf dabei fir Rechnung des
Fonds Pensionsgeschéafte mit Kreditinstituten und Finanz{
dienstleistungsinstituten, deren Sitz in einem Mitgliedstaat
der EU, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Gber
den EWR oder einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmuni
gen nach Auffassung der CSSF denjenigen des Rechts der EU
gleichwertig sind, liegt mit einer Hochstlaufzeit von zwolf Mol
naten abschlieBen. Grundsatzlich muss der Vertragspartner
Uber eine Mindestbonitdtsbewertung von , Investment Grall
de” verfugen, auf die jedoch in begriindeten Ausnahmefallen
verzichtet werden kann. Als ,, Investment Grade” bezeichnet
man eine Benotung mit ,BBB-" bzw. ,Baa3” oder besser im
Rahmen der Kreditwirdigkeitsprifung durch eine Rating-
Agentur (beispielsweise Standard&Poor ‘s, Moody ‘s oder
Fitch). Der konkrete Vertragspartner wird in erster Linie unter
Beriicksichtigung der angebotenen Vertragskonditionen aus
gewahlt. Auch beobachtet die Verwaltungsgesellschaft die
wirtschaftlichen Verhaltnisse der in Frage kommenden Verf
tragspartner.

Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl Wertpapiere, Geld?
marktinstrumente und Investmentanteile des Fonds gegen
Entgelt auf einen Pensionsnehmer Gbertragen (einfaches PenlZ
sionsgeschéft), als auch Wertpapiere im Rahmen der jeweils
geltenden Anlagegrenzen in Pension nehmen (umgekehrtes
Pensionsgeschaft).

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Moéglichkeit, das PensilZ
onsgeschaft jederzeit zu kiindigen; dies gilt nicht fur Pensi@
onsgeschafte mit einer Laufzeit von bis zu einer Woche. Bei
Kindigung eines einfachen Pensionsgeschéfts ist die Verwal®
tungsgesellschaft berechtigt, die in Pension gegebenen Wert@
papiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile zull
rickzufordern. Die Kindigung eines umgekehrten Pensions
geschéafts kann entweder die Ruckerstattung des vollen Geld
betrags oder des angelaufenen Geldbetrags in Hohe des aktulz
ellen Marktwertes zur Folge haben. Pensionsgeschafte sind
nur in Form sogenannter echter Pensionsgeschéafte zulassig.
Dabei Ubernimmt der Pensionsnehmer die Verpflichtung, die
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile
zu einem bestimmten oder vom Pensionsgeber zu bestim{
menden Zeitpunkt zurlck zu Gbertragen oder den Geldbel
trag samt Zinsen zurlickzuzahlen.

In Pension gegebene Vermogensgegenstande werden nach
Ermessen des Pensionsnehmers verwahrt. Die Verwahrung



von in Pension genommenen Vermdgensgegenstanden erl
folgt bei der Verwahrstelle des Fonds.

Pensionsgeschafte werden getatigt, um fir den Fonds zusatz@
liche Ertrége zu erzielen (umgekehrtes Pensionsgeschaft)
oder um zeitweise zusatzliche Liquiditat im Fonds zu schaffen
(einfaches Pensionsgeschaft).

Die Ertrage aus Pensionsgeschaften werden nach Abzug der
damit verbundenen Kosten (siehe Artikel 13 des Verwaltungs
reglements) dem Fondsvermdgen gutgeschrieben. Fir die AnZZ
bahnung, Vorbereitung und Durchfiihrung dieser Geschafte
erhalten die Verwaltungsgesellschaft sowie andere der Union
Investment Gruppe angehodrende Gesellschaften bis zu 40%
der Bruttoertrage. Dem Fondsvermégen werden mindestens
60% der Bruttoertrage gutgeschrieben.

Sofern Pensionsgeschéafte getatigt werden, wird dies in der
Rubrik ,Wertpapierfinanzierungsgeschéfte” in der Ubersicht
.Der Fonds im Uberblick" angegeben.

Wertpapier-Darlehensgeschéfte

Ein Wertpapier-Darlehensgeschaft ist ein Geschaft, durch das
eine Gegenpartei Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Inl
vestmentanteile in Verbindung mit der Verpflichtung tber
tragt, dass die die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und
Investmentanteile entleihende Partei zu einem spateren Zeit
punkt oder auf Ersuchen der tGbertragenden Partei gleichwer
tige Papiere zurlickgibt; fur die Gegenpartei, welche die WertZ
papiere Ubertragt, ist das ein Wertpapier-Darlehensgeschéft
(auch ,Wertpapierleihgeschaft” genannt) und fir die Gegenl
partei, der sie Gbertragen werden, ein
Wertpapierentleihgeschaft.

Wertpapier-Darlehensgeschafte konnen von der Verwal®
tungsgesellschaft abgeschlossen werden, um flr den Fonds
zusatzliche Ertrage zu erwirtschaften.

Soweit gemalB den rechtlichen Bestimmungen und insbeson
dere dem Rundschreiben CSSF 08/356 vom 04. Juni 2008 in
Bezug auf den Einsatz von Finanztechniken und -
Instrumenten zuldssig und im Rahmen der darin festgelegten
Grenzen darf der Fonds zur Erzielung eines Kapital- oder Erf
tragszuwachses oder zur Senkung seiner Kosten oder Risiken
Wertpapier-Darlehensgeschafte tatigen. Die im Fonds gehal@
tenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investment
anteile kdnnen dabei darlehensweise gegen marktgerechtes
Entgelt an Dritte (Darlehensnehmer) Gbertragen werden.

Dritte in diesem Sinne sind in der Regel Kredit- und Finanz?
dienstleistungsinstitute (,Vertragspartner”) mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der EU, einem anderen Vertragsstaat des Ab@
kommens Uber den EWR oder einem Drittstaat, dessen Aufl
sichtsbestimmungen nach Auffassung der CSSF denjenigen
des Rechts der EU gleichwertig sind. Grundsatzlich muss der
Vertragspartner Uber eine Mindestbonitatsbewertung von
JInvestment Grade” verfiigen, auf die jedoch in begriindeten
Ausnahmefallen verzichtet werden kann. Als ,Investment Gral2
de"” bezeichnet man eine Benotung mit ,BBB-" bzw. ,Baa3”
oder besser im Rahmen der Kreditwurdigkeitsprifung durch
eine Rating-Agentur (beispielsweise Standard&Poor s,
Moody ‘s oder Fitch). Der konkrete Vertragspartner wird in
erster Linie unter Beriicksichtigung der angebotenen

Vertragskonditionen ausgewahlt. Auch beobachtet die Verl
waltungsgesellschaft die wirtschaftlichen Verhaltnisse der in
Frage kommenden Vertragspartner.

Der Fonds muss im Rahmen von Wertpapier-Darlehensgel
schéften grundsatzlich tber die gesamte Dauer eine Garantie
erhalten, deren Verkehrswert jederzeit mindestens der Hohe
des Verkehrswertes der verliehenen Wertpapiere entspricht.
Diese Garantien mussen die im Rundschreiben CSSF 14/592
festgelegten Anforderungen erflllen und setzen sich zum Beil
spiel, aber nicht ausschlieBlich aus flissigen Mitteln, Fondsan
teilen, Staatsanleihen und Anleihen von erstklassigen Emit
tenten sowie aus Aktien von Hauptindizes zusammen.

Erhaltene Barsicherheiten kénnen im Einklang mit dem oben
genannten Rundschreiben (CSSF 14/592) wiederangelegt
werden. Entsteht dabei eine Hebelwirkung, ist diese in der Gell
samtrisikogrenze zu berlcksichtigen.

Zwecks Tatigung von Wertpapier-Darlehensgeschaften kann
der Fonds direkt oder Giber ein von einem Finanzinstitut orgal?
nisiertes Wertpapierleihsystem verleihen. Bei der Vermittlung
und Abwicklung von Wertpapier-Darlehensgeschéaften tber
ein von einem Finanzinstitut organisiertes Wertpapierleihsys®
tem kann auf die Stellung von Sicherheiten verzichtet werld
den, da durch die Bedingungen dieses Systems die Wahrung
der Interessen der Anleger gewahrleistet ist.

Die Ertréage aus Wertpapier-Darlehensgeschaften werden
nach Abzug der damit verbundenen Kosten (siehe Artikel 13
des Verwaltungsreglements) dem Fondsvermdgen gutged
schrieben. Dem Fondsvermdgen werden mindestens 60% der
Bruttoertrage gutgeschrieben. Fir die Anbahnung, Vorbereil
tung und Durchfiihrung dieser Geschéafte erhalten die nachiZ
folgend genannten Gesellschaften bis zu 40% der
Bruttoertrage:

o State Street Bank Luxembourg S.A. (Collateral Managel
ment): bis zu 5% der Bruttoertrage

¢ DZ PRIVATBANK S.A. (Settlement der Trades / Verwahrung
der Sicherheiten / Kontrolle und Sperre der verliehenen Wert@
papiere / Anforderung der Wertpapierleiheertrage): bis zu
5% der Bruttoertrage

¢ Verwaltungsgesellschaft sowie andere der Union Invest®
ment Gruppe angehoérende Gesellschaften mindestens 30%
der Bruttoertrage gemanB folgender Aufteilung

- Union Investment Institutional GmbH / Union Investment
Privatfonds GmbH (u.a. Handel und Best Execution):
mindestens 15% der Bruttoertrage;

- Union Service-Gesellschaft mbH (u.a. Collateral Desk und
zentraler Ansprechpartner fir den Collateral Manager):
mindestens 7% der Bruttoertrage;

- Verwaltungsgesellschaft (u.a. Fondsbuchhaltung /
Orderkontrolle / Erfillung des gesetzlichen Meldewesens):
mindestens 8% der Bruttoertrage.

Die darlehensweise Gbertragenen Vermogensgegenstande
werden nach Ermessen des Darlehensnehmers verwahrt.
Alle im Rahmen von Wertpapier-Darlehensgeschaften tberl
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10.

tragenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investl
mentanteile kdnnen jederzeit zurtick Gbertragen und alle ein@
gegangenen Wertpapier-Darlehensvereinbarungen kénnen
jederzeit beendet werden. Beim Abschluss eines Wertpapier-
Darlehensgeschaftes muss vereinbart werden, dass nach Be
endigung des Darlehensgeschafts dem Fonds Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente und Investmentanteile gleicher Art,
Glte und Menge innerhalb der tblichen Abwicklungszeit zull
rlick Gbertragen werden. Alle an einen einzigen Darlehens
nehmer bzw. konzernangehdérige Unternehmen Ubertragel
nen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanf
teile dlirfen 10 Prozent des Wertes des Fonds nicht Gbersteil
gen. Bei Abwicklung von Wertpapier-Darlehensgeschaften
Uber ein von einem Finanzinstitut organisiertes Wertpapier
leihsystem dirfen die an einen Darlehensnehmer Gbertrage
nen Wertpapiere 10 Prozent des Wertes des Fonds Ubersteil
gen.

Gelddarlehen darf die Verwaltungsgesellschaft Dritten far
Rechnung des Fonds nicht gewahren.

Sofern Wertpapier-Darlehensgeschafte getatigt werden,
wird dies in der Rubrik ,Wertpapierfinanzierungsgeschafte”
in der Ubersicht ,Der Fonds im Uberblick" angegeben.

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder
Verkauf-/Rickkaufgeschéafte (Sell/Buy-back-Geschafte)

Ein Kauf-/Ruckverkaufgeschaft (Buy/Sell-back-Geschaft) oder
Verkauf-/Ruckkaufgeschaft (Sell/Buy-back-Geschéft) ist ein
Geschaft, bei dem eine Gegenpartei Wertpapiere oder garan@
tierte Rechte an Wertpapieren mit der Vereinbarung kauft
oder verkauft, Wertpapiere oder garantierte Rechte mit den(@
selben Merkmalen zu einem bestimmten Preis zu einem zull
kiinftigen Zeitpunkt zurlickzuverkaufen bzw. zuriickzukau2
fen; dieses Geschaft ist ein ,Kauf-/Ruckverkaufgeschaft” fur
die Gegenpartei, die Wertpapiere oder garantierte Rechte
kauft, und ein ,Verkauf-/Rickkaufgeschaft” fiir die Gegen?
partei, die sie verkauft, wobei derartige , Kauf-
/Ruckverkaufgeschafte” oder ,Verkauf-/Rickkaufgeschafte”
weder von einer Pensionsgeschéftsvereinbarung noch von eil
ner umgekehrten Pensionsgeschaftsvereinbarung im Sinne
der o.g. Ziffer 8. erfasst sind.

Die Verwaltungsgesellschaft kann fiir Rechnung des Fonds
Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder
Verkauf-/Rickkaufgeschafte (Sell/Buy-back-Geschéafte) abl
schlieBen.

Sie darf dabei fiir Rechnung des Fonds Kauf-
/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder
Verkauf-/Rickkaufgeschafte (Sell/Buy-back-Geschafte) mit
Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten (,Ver@
tragspartner”), deren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, eil@
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens tber den EWR
oder einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach
Auffassung der CSSF denjenigen des Rechts der EU gleichwer
tig sind, liegt mit einer Hochstlaufzeit von zwolf Monaten ab®
schlieBen. Grundsatzlich muss der Vertragspartner tber eine
Mindestbonitdtsbewertung von ,Investment Grade” verfil
gen, auf die jedoch in begriindeten Ausnahmefallen verzich@
tet werden kann. Als , Investment Grade” bezeichnet man
eine Benotung mit ,BBB-" bzw. ,Baa3” oder besser im Rahi

men der Kreditwurdigkeitsprifung durch eine Rating-Agenf
tur (beispielsweise Standard&Poor s, Moody ‘s oder Fitch).
Der konkrete Vertragspartner wird in erster Linie unter Bed
ricksichtigung der angebotenen Vertragskonditionen ausgel
wahlt. Auch beobachtet die Verwaltungsgesellschaft die wirtZ
schaftlichen Verhaltnisse der in Frage kommenden Vertrags
partner.

Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl Wertpapiere, Geld®
marktinstrumente und Investmentanteile des Fonds gegen
Entgelt im Rahmen von Kauf-/Rlckverkaufgeschaften
(Buy/Sell-back-Geschéaften) oder Verkauf-
/Ruckkaufgeschaften (Sell/Buy-back-Geschaften) verwenden.
Es kann der gesamte Bestand des Fonds an Wertpapieren,
Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen im Wege
des Verkauf-/Ruckkaufgeschéafts (Sell/Buy-back-Geschéafts) an
Dritte Gbertragen werden.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Moglichkeit, Kauf-
/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschéfte) oder
Verkauf-/Rlckkaufgeschéafte (Sell/Buy-back-Geschafte) jederfd
zeit zu kiindigen; dies gilt nicht fir Kauf-
/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder
Verkauf-/Rickkaufgeschafte (Sell/Buy-back-Geschafte) mit eil
ner Laufzeit von bis zu einer Woche. Bei Kiindigung eines
Verkauf-/Rlckkaufgeschéafts (Sell/Buy-back-Geschéfts) ist die
Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die im Rahmen des
Verkauf-/Ruckkaufgeschafts (Sell/Buy-back-Geschéafts) verd
kauften Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investment
anteile zurlickzufordern. Die Kiindigung eines Kauf-
/Ruckverkaufgeschafts (Buy/Sell-back-Geschafts) kann entwel
der die Rickerstattung des vollen Geldbetrags oder des ange
laufenen Geldbetrags in Hohe des aktuellen Marktwertes des
im Rahmen des Kauf-/Ruckverkaufgeschéafts (Buy/Sell-back-
Geschafts) verwendeten Vermdgensgegenstandes zur Folge
haben.

Vermogensgegenstande im Rahmen von Verkauf-
/Ruckkaufgeschaften (Sell/Buy-back-Geschaften) werden
nach Ermessen der Gegenpartei verwahrt. Die Verwahrung
von Vermdgensgegenstanden im Rahmen von Kauf-
/Ruckverkaufgeschaften (Buy/Sell-back-Geschéaften) erfolgt
bei der Verwahrstelle des Fonds.

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder
Verkauf-/Rickkaufgeschafte (Sell/Buy-back-Geschéafte) werl
den getatigt, um fir den Fonds zusétzliche Ertrdge zu erziel2
len oder um zeitweise zusatzliche Liquiditat im Fonds zu
schaffen.

Die Ertrage aus Kauf-/Ruckverkaufgeschaften (Buy/Sell-back-
Geschaften) oder Verkauf-/Rlckkaufgeschaften (Sell/Buy-
back-Geschaften) werden nach Abzug der damit verbunde
nen Kosten (siehe Artikel 13 des Verwaltungsreglements)
dem Fondsvermdgen gutgeschrieben. Fur die Anbahnung,
Vorbereitung und Durchfiihrung dieser Geschéafte erhalten
die Verwaltungsgesellschaft sowie andere der Union Invest
ment Gruppe angehorende Gesellschaften bis zu 40% der
Bruttoertrage. Dem Fondsvermégen werden mindestens
60% der Bruttoertrage gutgeschrieben.

Sofern Kauf-/Rickverkaufgeschaften (Buy/Sell-back-
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Geschaften) oder Verkauf-/Rickkaufgeschaften (Sell/Buy-
back-Geschaften) getatigt werden, wird dies in der Rubrik
.Wertpapierfinanzierungsgeschéfte” in der Ubersicht , Der
Fonds im Uberblick" angegeben.

Sicherheiten-Strategie

In Fallen, in denen die Verwaltungsgesellschaft fur Rechnung des
Fonds OTC-Derivate tatigt oder Wertpapierfinanzierungsgeschaf
te oder Techniken flr eine effiziente Portfolioverwaltung anwenf
det, erfillen alle vom jeweiligen Kontrahenten zugunsten des
Fonds gestellten Sicherheiten stets samtliche nachstehenden Kril
terien. Alle von einem Kontrahenten gestellten Sicherheiten:

e bestehen aus Vermogensgegenstanden, die fir das Fondsver2
mdbgen nach MaB3gabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010
erworben werden dirfen. Zu diesen Sicherheiten z&hlen ins
besondere Staatsanleihen, Aktien, Anleihen von Organisatiol?
nen wie beispielsweise dem Internationalen Wahrungsfonds,
Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Geldmarktinstrumente
und Wandelschuldverschreibungen. Die Restlaufzeit solcher
Sicherheiten ist nicht beschrankt.

e sind hochliquide; Vermbégensgegenstande, die keine Barmit
tel sind, gelten als hochliquide, wenn sie kurzfristig und nahe
dem der Bewertung zugrunde gelegten Preis verauBert werl
den kénnen und an einem liquiden Markt mit transparenten
Preisfeststellungen gehandelt werden.

e unterliegen einer zumindest borsentdglichen Bewertung an@2
hand von Vortagesschlusskursen. Soweit der Marktwert der
von einem Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten bei der BelZ
rechnung des Anrechnungsbetrags fir das Kontrahentenrisil
ko abgezogen wird, erfolgt dies unter Berticksichtigung hinf
reichender Sicherheitsmargenabschlage (Haircuts). Basierend
darauf erfolgt im Fall der Unterdeckung téglich eine
Nachschussforderung.

e mussen von Emittenten mit einer hohen Kreditqualitat ausgel?
geben worden sein. Erforderlichenfalls werden weitere BelZ
wertungsabschldge gemaf der nachfolgend beschriebenen
Haircut-Strategie vorgenommen, sofern nicht die héchste Bol
nitat vorliegt und die Preise volatil sind.

e durfen nicht von einem Emittenten ausgegeben werden, der
Vertragspartner selbst oder ein Unternehmen ist, welches
enge Verbindungen im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezemld
ber 2010 mit dem Vertragspartner hat.

e sindin Bezug auf Lander, Méarkte und Emittenten angemesi
sen risikodiversifiziert. Von einer angemessenen Diversifizied
rung wird im Hinblick auf die Emittentenkonzentration ausgel
gangen, wenn der Wert der von einem Kontrahenten gestell?
ten Sicherheiten desselben Emittenten 20 Prozent des Wer2
tes des Netto-Fondsvermdgens nicht Ubersteigt. Stellen meh@
rere Kontrahenten Sicherheiten, sind die Werte der Sicherheil
ten desselben Emittenten zu aggregieren; ihr Gesamtwert
darf 20 Prozent des Wertes des Netto-Fondsvermdgens nicht
Ubersteigen. Abweichend von der vorstehenden Beschran@
kung darf der Fonds vollstdndig durch verschiedene Wertpall
piere und Geldmarktinstrumente besichert werden, die von
einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder seinen Geld
bietskorperschaften oder einem OECD-Mitgliedstaat oder
von internationalen Organismen 6ffentlich-rechtlichen Cha@
rakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europail

schen Union angehdren, begeben oder garantiert werden.
Der Fonds muss Wertpapiere halten, die im Rahmen von min@
destens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden
sind, wobei die Wertpapiere aus ein und derselben Emission
30 % des Nettovermdgens des Fonds nicht ibersteigen dirZ
fen. Korrelationsaspekte finden bei der Sicherheiten-Stratel
gie keine Berlcksichtigung.

e durfen keinen wesentlichen operationellen Risiken oder
Rechtsrisiken im Hinblick auf ihre Verwaltung und Verwah(
rung unterliegen.

e werden bei einer Verwahrstelle verwahrt, die der wirksamen
offentlichen Aufsicht unterliegt und vom Sicherungsgeber unz
abhangig ist oder vor einem Ausfall eines Beteiligten recht®
lich geschiitzt sein, sofern sie nicht Gbertragen wurden.

e koénnen durch die Verwaltungsgesellschaft ohne Zustim
mung des jeweiligen Sicherungsgebers tberprift werden.

e konnen flr den Fonds unverziglich verwertet werden.

e unterliegen rechtlichen Vorkehrungen fir den Fall der Insol?
venz des Sicherungsgebers.

Sicherheiten in Form von Bankguthaben werden nur in der Wah@
rung des Guthabens auf Sperrkonten bei der Verwahrstelle oder
mit Zustimmung der Verwahrstelle bei anderen Kreditinstituten,
sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mit
gliedstaat hat oder - falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem
Drittland befindet - es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die
nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts
gleichwertig sind; oder in Schuldverschreibungen, die eine hohe
Qualitat aufweisen und die von der Bundesrepublik Deutschland,
von einem Bundesland der Bundesrepublik Deutschland, der Eul
ropaischen Union, einem Mitgliedstaat der Européaischen Union
oder seinen Gebietskdrperschaften, einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens Uiber den Europaischen Wirtschaftsraum oder eil
nem Drittstaat ausgegeben worden sind, in Geldmarktfonds mit
kurzer Laufzeitstruktur entsprechend den CESR-Leitlinien
(CESR/10-049), oder im Wege eines umgekehrten Pensionsgel
schaftes mit einem Kreditinstitut, das die jederzeitige Rickforde
rung des aufgelaufenen Guthabens gewahrleistet, angelegt.

Sicherheiten in Form von anderen Vermogensgegenstanden wer
den nicht wiederverwendet, insbesondere nicht verauBert, Gber
tragen, verpfandet oder investiert.

Etwaige Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenverwal?

tung, insbesondere operationelle und rechtliche Risiken, werden

durch das Risikomanagement identifiziert, bewertet und gesteul
ert.

Soweit ein Kontrahent im Zusammenhang mit OTC-Derivaten Si
cherheiten zu stellen hat, findet auf so gestellte Sicherheiten ein
prozentualer Abschlag vom aktuellen Marktwert statt (,Hair
cut”).

Die folgenden Bewertungsabschldge werden von der Verwald
tungsgesellschaft auf Sicherheiten angewandt. Die Verwaltungs
gesellschaft behalt sich jedoch bei signifikanten Anderungen der
Markt-/ Kontrahenteneinschatzung das Recht vor, diese Haircut-
Strategie jederzeit zu dndern, um die Auswirkungen auf das
Fondsvermégen aufgrund der gednderten Einschatzungen im Sink
ne des Anlegers risikoadaquat abbilden zu kénnen.

Zulassige Sicherheiten: Minimum Haircut
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Aktien: 5%
Cash und Geldmarktinstrumente*: 0%
Staatsanleihen: 0-1%

Anleihen von supranationalen Organisationen (z.B.
Internationaler Wahrungsfonds): 1%

Pfandbriefe sowie Schuldverschreibungen multilateraler Entwick@
lungsbanken: 1%

Unternehmensanleihen: 5%

* Bei dem Erhalt von Barsicherheiten in Fremdwéhrungen gegenf
Uber der Fondswahrung kann von der Verwaltungsgesellschaft
in Anbetracht méglicher Wahrungsschwankungen ein Bewer?
tungsabschlag von bis zu 5% angewandt werden.

Die Haircuts werden mit dem Kontrahenten im Einklang mit der
von der Verwaltungsgesellschaft unterhaltenen Haircut-Strategie
vereinbart. Bei der Festlegung der Haircuts im Rahmen der Hair
cut-Strategie beriicksichtigt die Verwaltungsgesellschaft die assetl?
klassen- und instrumentenspezifischen Eigenschaften der als Si@
cherheit erhaltenen Vermdgenswerte, insbesondere die Kredit
wiurdigkeit des Emittenten und die Preisvolatilitdt. Vorstehendes
gilt grundsatzlich auch fir Wertpapierfinanzierungsgeschafte.

Soweit im Rahmen der Besicherung von Wertpapierfinanzierungs@
geschaften kein Haircut berlcksichtigt wird, bleiben vom Kontra@
henten gestellte Sicherheiten bei der Berechnung der Auslastung
des maximal zulassigen Kontrahentenrisikos unbertcksichtigt.

Die schriftlich verfasste Haircut-Strategie wird von der Verwal®
tungsgesellschaft regelmaBig Uberprift und erforderlichenfalls
angepasst.

Nimmt die Verwaltungsgesellschaft fir einen Fonds mehr als

30% seiner Vermodgenswerte als Sicherheiten entgegen, fihrt die
Verwaltungsgesellschaft zusatzlich angemessene Stresstests geld
maf ihrer Stressteststrategie durch. Sie stellt sicher, dass sowohl
unter normalen als auch unter auBergewoéhnlichen Liquiditdtsbe®
dingungen regelmaBig Stresstests durchgeflihrt werden, damit
sie das Liquiditatsrisiko bewerten kann, das mit den fir den

Fonds erhaltenen Sicherheiten verbunden ist.

Anlage von Sicherheiten sowie die damit verbundenen Risi
ken

- Bankguthaben:

Sicherheiten in Form von Bankguthaben werden in der Wah[
rung des Guthabens auf Sperrkonten bei der Verwahrstelle
oder mit Zustimmung der Verwahrstelle bei anderen Kreditin®
stituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europaischen Uni2
on oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uiber
den EWR oder bei anderen Kreditinstituten mit Sitz in einem
Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung
der Aufsichtsbehorde denjenigen des Rechts der EU gleich@
wertig sind, unterhalten oder in Schuldverschreibungen, die
eine hohe Qualitat aufweisen und die von der Europaischen
Union, einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder seil
nen Gebietskorperschaften, einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens tber den EWR oder einem Drittstaat ausgege
ben worden sind, in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruk®
tur entsprechend den Rundschreiben, die von der Aufsichts
behorde erlassen worden sind, oder im Wege eines umgeld
kehrten Pensionsgeschaftes mit einem Kreditinstitut, das die

jederzeitige Rickforderung des aufgelaufenen Guthabens gelz
wahrleistet, angelegt.

Die Wiederanlage von Sicherheiten in die vorgenannten
Schuldverschreibungen sowie in kurzlaufende Geldmarkt@
fonds geht mit dem Risiko von Kursverlusten einher. Kursveri
luste der Schuldverschreibungen kénnen insbesondere durch
die Verschlechterung der Zahlungsfahigkeit des Emittenten
entstehen.

Hinsichtlich Bankguthaben, die bei einem Kreditinstitut in eil
nem Sperrkonto gehalten werden, besteht im Fall der Insol®
venz des kontofuhrenden Kreditinstituts grundsatzlich ein
Verlustrisiko. Durch die von der Verwaltungsgesellschaft zu
beachtende Diversifikationsvorgabe kann je insolventem Krel
ditinstitut der Verlust maximal 20 Prozent des Netto-Fonds@
vermoégens ausmachen. Soweit das kontofliihrende Kreditinstil
tut Mitglied der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes
der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken ist, ist das
dort verwahrte Kontoguthaben vollstéandig Gber die von der
vorgenannten Sicherungseinrichtung abgegebenen Institutsl
garantie vor Verlusten geschitzt.

Bei umgekehrten Pensionsgeschéaften besteht das Risiko, dass
bis zum Zeitpunkt des Rlickkaufs des Pensionspapiers Markt
bewegungen dazu fuhren, dass der von der Verwaltungsge
sellschaft gezahlte Kaufpreis nicht mehr dem Wert der Pensild
onspapiere entspricht. Der Fonds tragt dann ein Kontrahen
tenrisiko in Hohe der Differenz, wenn der Wert der in Pensi
on gegebenen Wertpapiere tber den von ihm vereinnahm@@
ten Kaufpreis steigt.

- andere Sicherheiten:

Sicherheiten in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstru
menten werden nicht wiederverwendet, insbesondere nicht
verauBert, Ubertragen, verpfandet oder investiert.

- Risiken von Sicherheiten:

Etwaige Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenver
waltung, insbesondere operationelle und rechtliche Risiken,
werden durch das Risikomanagement der Verwaltungsgesell®
schaft identifiziert, bewertet und gesteuert.

Kontrahentenanforderungen

Die Kontrahenten oben genannter derivativer Finanzinstrumente
koénnen keinen Einfluss auf die Zusammensetzung oder Verwal
tung des Anlageportfolios des Fonds oder die Basiswerte der Deriz
vate nehmen. Geschéfte im Zusammenhang mit dem
Anlageportfolio des Fonds bedirfen keiner Zustimmung durch
die Kontrahenten. Die Kontrahenten missen die allgemeinen An@
forderungen der Verwaltungsgesellschaft fur die Auswahl von
Kontrahenten erflllen. Angesichts von mitunter komplexen
Derivatestrukturen ist es hierflir von entscheidender Bedeutung,
dass die Kontrahenten fahig sind, mit solchen komplexen Struktul@
ren umzugehen. Durch regelmaBige Uberpriifung der derivativen
Finanzinstrumente (z. B. Total Return Swaps) wird sichergestellt,
dass das in Artikel 4 Ziffer 2.1 des Verwaltungsreglements aufge
flhrte maximale Kontrahentenrisiko des jeweiligen Kontrahen
ten 5% bzw. 10% des Nettovermdgens nicht Gbersteigt. Beziig®
lich der Preisfeststellung dieser Instrumente muss der Fonds eine
regelmaBige und nachvollziehbare Bewertung erhalten. Diese Bel@
wertung basiert grundsatzlich auf dem letzten verfligbaren
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Borsenkurs. Falls dieser Kurs den Marktwert nicht angemessen
widerspiegelt, basiert die Bewertung auf den Preisen, die dem
Fonds von unabhangigen Bewertungsstellen bzw. von Market
Makern zur Verflgung gestellt werden. Die Kontrahenten des
Fonds missen ferner fir eine ausreichende Liquiditat der betref?
fenden Instrumente sorgen. Zuséatzlich zu den im Verwaltungsrel
glement beschriebenen Risikostreuungsregeln wird der Fonds flr
eine angemessene Risikostreuung hinsichtlich der Emittenten der
betreffenden Instrumente sorgen.

7. Die Ausgabe von Anteilen

Die Ausgabe von Fondsanteilen erfolgt zum Ausgabepreis. Sold
fern in einem Land, in dem Anteile ausgegeben werden, Stempel@
gebuhren oder andere Belastungen anfallen, erhéht sich der Ausi
gabepreis entsprechend.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermachtigt, laufend neue Anteile
auszugeben. Die Verwaltungsgesellschaft behalt sich jedoch vor,
die Ausgabe von Anteilen im Rahmen der Bestimmungen des VerZ
waltungsreglements sowie des Sonderreglements des Fonds vor
Ubergehend oder endgliltig einzustellen; bereits geleistete Zahl
lungen werden in diesem Fall unverziglich erstattet.

Die Anteile kdnnen bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrz
stelle und den in diesem Verkaufsprospekt verzeichneten Zahl-
und Vertriebsstellen erworben werden. Die Verwaltungsgesell
schaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Anteilen
auf der Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Einreid
chung des Zeichnungsantrags unbekannten Anteilwertes abgel
rechnet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft gibt einen Teil des Ausgabeaufl
schlags (sofern ein solcher Ausgabeaufschlag erhoben wird) und
der Verwaltungsvergitung an ihre Vertriebspartner in Form von
Provisionszahlungen fur deren Vermittlungsleistungen weiter.
Die H6he der Provisionszahlungen wird je nach Vertriebsweg in
Abhéngigkeit vom Bestand des vermittelten Fondsvolumens beld
messen. Dabei kann ein wesentlicher Teil des Ausgabeaufschlags
(sofern ein solcher Ausgabeaufschlag erhoben wird) und der Ver®
waltungsvergltung in Form von Provisionszahlungen an die Ver
triebspartner von Union Investment weitergegeben werden. Dall
neben gewahrt Union Investment ihren Vertriebspartnern weite
re Zuwendungen in Form von unterstiitzenden Sachleistungen
(z.B. Mitarbeiterschulungen) und ggf. Erfolgsboni, die ebenfalls
mit den Vermittlungsleistungen der Vertriebspartner im Zusam@@
menhang stehen. Die Zuwendungen stehen den Interessen der
Anleger nicht entgegen, sondern sind darauf ausgelegt, die QualilZ
tat der Dienstleistungen seitens der Vertriebspartner aufrechtzul
erhalten und weiter zu verbessern.

Falls die Gesetze eines Landes niedrigere S&tze als die jeweils ak2
tuellen Verkaufsprovisionen vorschreiben, kénnen die Banken jefd
nes Landes die Fondsanteile mit einer niedrigeren Verkaufsprovil
sion verkaufen, die jedoch die dort hochstzulassige Verkaufsprovilz
sion nicht unterschreiten darf.

Sofern Anteile des Fonds zum amtlichen Handel an einer Bérse
zugelassen sind, wird dies in der Ubersicht "Der Fonds im Uberf
blick" angegeben.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile des Fonds

auch an anderen Mérkten gehandelt werden (Beispiel: Einbeziel
hung des Fonds in den Freiverkehr einer Borse).

Der dem Borsenhandel oder Handel in sonstigen Markten zugruni
de liegende Marktpreis wird nicht ausschlieBlich durch den Wert
der im Fonds gehaltenen Vermdgensgegensténde, sondern auch
durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann dieser
Marktpreis von dem ermittelten Anteilpreis abweichen.

8. Die Ricknahme von Anteilen

Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit Giber eine der Zahlstell
len, die Verwahrstelle oder die Verwaltungsgesellschaft die Rtick
nahme ihrer Anteile zu dem im Sonderreglement des Fonds fest®
gelegten Riicknahmepreis zu verlangen. Die Verwaltungsgesell?
schaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ricknahme von Anteil
len auf der Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Ein@
reichung des Ricknahmeantrags unbekannten Anteilwertes ab
gerechnet wird.

Uber die Zahlstellen, die Verwahrstelle oder die Verwaltungsgel
sellschaft erfolgen auch etwaige sonstige Zahlungen an die Ani@
teilinhaber, insbesondere Ausschittungen auf die Fondsanteile.

9. Die Anteilwertberechnung

Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der Vermdgens(
werte des Fonds abzlglich der Verbindlichkeiten des Fonds (das
.Netto-Fondsvermégen” bzw. der ,Nettoinventarwert") an jel
dem Bewertungstag im Sinne der Vorschriften des Verwaltungsrel?
glements einschlieBlich des Sonderreglements des Fonds ermit@
telt und durch die Anzahl der umlaufenden Anteile geteilt.

Weitere Einzelheiten zur Berechnung der Anteilwerte sind im Ver2
waltungsreglement, insbesondere in dessen Artikel 8 des Verwal®
tungsreglements sowie im Sonderreglement des Fonds festgeld
legt.

10. Ertragsverwendung

Die Ertragsverwendung wird im Sonderreglement des Fonds fest
gelegt. Zur Ausschittung kénnen im Rahmen der Bestimmungen

des Artikels 11 des Verwaltungsreglements die ordentlichen Net
toertrage sowie die im Fondsvermégen realisierten Kursgewinne

und sonstige Aktiva des Fonds kommen.

11. Preisver6ffentlichungen

Die jeweils giiltigen Ausgabe- und Riicknahmepreise kdnnen bei
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie den Zahl-
und Vertriebsstellen erfragt werden. Sie werden im Internet auf
der unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage
der Verwaltungsgesellschaft veroffentlicht.

12.Kosten

Far die Verwaltung des Fonds ist die Verwaltungsgesellschaft bel
rechtigt, eine Vergltung in angemessener Hohe zu erhalten sod
wie die aus der entgeltlichen Beauftragung weiterer, fir den
Fonds tatiger Dienstleister resultierenden Vergltungen zu veran@
lassen.

Hinsichtlich ndherer Einzelheiten wird auf die in Artikel 13 des
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Verwaltungsreglements und Artikel 25 des Sonderreglements
enthaltenen Bestimmungen sowie auf die Ubersicht ,Der Fonds
im Uberblick” verwiesen.

13.Steuern

Besteuerung des Fondsvermdgens und der Ertrage

Das Fondsvermdégen unterliegt im GroBherzogtum Luxemburg eild
ner "Taxe d'abonnement” von gegenwartig bis zu 0,05@% per anl
num, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgel
wiesene Netto-Fondsvermogen. Soweit das Fondsvermdgen in aniz
deren Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits
bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfallt diese Steuer
fir den Teil des Fondsvermogens, welcher in solche Luxemburger
Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des@®ondsvermogens werden in
Luxemburg nicht besteuert, sie kdnnen jedoch etwaigen Quellen-
oder Abzugssteuern in Landern unterliegen, in welchen das
Fondsvermdgen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
noch die Verwahrstelle werden Quittungen Uber solche Steuern
fir einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Mit der Richtlinie 2003/48/EG zur Besteuerung von Zinsertragen
(,Zinsertragsrichtlinie”) vereinbarten die EU-Mitgliedstaaten die
gegenseitige Unterstltzung bei der Erhebung der Einkommen@
steuer auf Zinseinkiinfte, die in einem Mitgliedstaat an natirliche
Personen gezahlt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat
steuerlich ansassig sind. Dazu wurde ein automatischer Informati
onsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehérden verein@
bart. Bis zum 1. Januar 2015 hat Luxemburg nicht an dem zwil?
schen den anderen Staaten vereinbarten automatischen Informal?
tionsaustausch teilgenommen. Stattdessen wurde in Luxemburg
eine Quellensteuer auf Zinsertrage eingeflhrt, die zuletzt 35%
betrug und anonym an die Luxemburger Steuerbehorde abgel
flhrt wurde.

Seit dem 1. Januar 2015 nimmt das GroBherzogtum Luxemburg
am automatischen Informationsaustausch unter der Richtlinie
2003/48/EG teil und sieht von dem Quellensteuerverfahren ab.
Als Konsequenz werden in den Anwendungsbereich der Richtli®
nie 2003/48/EG fallende Zinsertrdge im Rahmen des automati@
schen Informationsaustausches gemeldet.

Die folgende Etappe zur Einfihrung des automatischen
Informationsaustauschs besteht in der Anderung der Richtlinie
2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 Gber die Zusammen
arbeit der Verwaltungsbehérden im Bereich der Besteuerung
(,Richtlinie Gber die Zusammenarbeit der
Verwaltungsbehorden”). Mit dieser Richtlinie wird der OECD-
Standard fir den automatischen Informationsaustausch tGber
Finanzkonten in EU-Recht aufgenommen.

Der Geltungsbereich der gednderten Richtlinie Gber die Zusam@@
menarbeit der Verwaltungsbehdrden ist weiter gefasst als jener
der Zinsertragsrichtlinie und umfasst Zinsen, Dividenden und an@
dere Einkiinfte sowie Kontensalden und andere Erldse aus der
VerduBerung von Finanzvermégen.

Da die Richtlinie Uber die Zusammenarbeit der
Verwaltungsbehoérden auf einem Transparenzansatz (,Look-
through-Ansatz") beruht, gilt sie nicht nur fir nattrliche Persol
nen, sondern auch fur

(i)  juristische Personen;

(ii)  Vereinigungen, denen die Rechtsfahigkeit zuerkannt
wurde, die aber nicht Gber die Rechtsstellung einer juris@
tischen Person verfligen, und

(iii) andere Rechtsvereinbarungen, welche einer der von der
Richtlinie Gber die Zusammenarbeit der
Verwaltungsbehorden erfassten Steuern unterliegen.

Der mit der gednderten Richtlinie Gber die Zusammenarbeit der
Verwaltungsbehdérden eingefiihrte automatische Informationsf
austausch betrifft Informationen in Bezug auf
Besteuerungszeitrdume ab dem 1. Januar 2016. Die Ubermittf
lung der Informationen erfolgt jahrlich und innerhalb von neun
Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres bzw. des entsprecheni
den Meldezeitraums, auf den sich die Informationen beziehen.

Anleger, die nicht in Luxemburg ansassig sind, beziehungsweise
dort keine Betriebsstatte unterhalten, mussen auf ihre Anteile
oder Ertrage aus Anteilen im GroBherzogtum Luxemburg dar®
Uber hinaus weder Einkommens-, Erbschafts-, noch Vermégensi
steuer entrichten. FUr sie gelten die nationalen Steuervorschrifl
ten.

Naturliche Personen, die im GroBherzogtum Luxemburg steuer
lich ansassig sind, missen auf der Grundlage des Luxemburger
Gesetzes vom 23. Dezember 2005 zur Umsetzung der Richtlinie
auf die dort genannten, nach dem 1. Juli 2005 angefallenen und
nach dem 1. Januar 2006 ausbezahlten Zinsertrage eine abgeltenl
de Quellensteuer in Hohe von 10@% zahlen. Diese Quellensteuer
kann unter bestimmten Bedingungen auch die Zinsertrage eines
Investmentfonds betreffen. Gleichzeitig wurde im GroBherzogl
tum Luxemburg die Vermdgenssteuer abgeschafft.

Es wird den Anteilinhabern empfohlen, sich tGber die Gesetze und
Verordnungen (wie etwa diejenigen Gber das Steuerwesen und
die Devisenkontrolle) beraten zu lassen, die fur die Zeichnung,
den Kauf, das Halten und die VerduBerung von Anteilen sowie
fur den Erhalt von Ertragen an ihrem Herkunfts-, Wohn-
und/oder Aufenthaltsort gelten. Die in den einzelnen Vertriebs@
landern gesetzlich geregelten zusatzlichen Verkaufsunterlagen
kénnen Hinweise zu den dort anwendbaren steuerlichen Bestim
mungen bei Zeichnung, Kauf und bei VerduBerung von Anteilen
sowie fur den Erhalt von Ertragen in diesen Vertriebslandern entd
halten. Unbeschadet dessen entbinden auch diese Hinweise den
Anteilinhaber nicht von der Empfehlung, sich einer individuellen
Beratung durch externe Dritte, insbesondere durch Inanspruchf
nahme der Dienste eines Steuerberaters, zu unterziehen.

14. Allgemeine Risikohinweise

Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Beachtung des Grundi
satzes der Risikostreuung im Rahmen der Anlagegrenzen gefl
maB Artikel 4 Ziffer 4. des Verwaltungsreglements, bis zu
100@% des Netto-Fondsvermdgens in Wertpapieren eines Emit
tenten anlegen.

Daruber hinaus sind folgende allgemeine Risikohinweise zu beld
achten:

Allgemeines

Die Vermdgensgegenstande, in die die Verwaltungsgesellschaft
fir Rechnung des Fonds investiert, enthalten neben den Chancen
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auf Wertsteigerung auch Risiken. So kénnen Wertverluste auftrel?
ten, indem der Marktwert der Vermogensgegenstande gegen
Uber dem Einstandspreis fallt. VerauBert der Anleger Anteile des
Fonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Fonds bel
findlichen Vermégensgegenstédnde gegentiber dem Zeitpunkt seilZ
nes Anteilerwerbs gefallen sind, so erhalt er das von ihm in den
Fonds investierte Geld nicht oder nicht vollstéandig zurtck. Ob
wohl jeder Fonds stetige Wertzuwachse anstrebt, konnen diese
nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf
die angelegte Summe beschrankt. Eine Nachschusspflicht Gber
das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.

Weitere Risiken kdnnen dadurch entstehen, dass eine Konzentral@
tion der Anlage in bestimmte Vermodgensgegenstande oder Markk
te erfolgt. Dann ist der Fonds von der Entwicklung dieser Vermo@
gensgegenstande oder Markte besonders stark abhangig. Des
Weiteren beinhaltet die Inflation ein Abwertungsrisiko fur alle
Vermogensgegenstande.

Unter Beachtung der durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010
und durch das Verwaltungs- und Sonderreglement vorgegebel?
nen Anlagegrundsatze und -grenzen, die flr den Fonds einen
sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsachliche Anlagepoli®
tik auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmaBig Vermogens
gegenstande z.B. nur weniger Branchen, Mérkte oder Regiold
nen/Lander zu erwerben. Diese Konzentration auf wenige spezi
elle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen verbunden
sein, denen aber auch entsprechende Risiken (z.®B. Marktenge,
hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzy®@
klen) gegeniberstehen.

Zusatzliche Risikohinweise kdnnen im Sonderreglement des
Fonds sowie in der Ubersicht ,Der Fonds im Uberblick” und im AnE
schluss hieran genannt sein.

Kapitalmarktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten
hangt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmaérkte ab,
die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft so
wie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in
den jeweiligen Landern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kurs@
entwicklung insbesondere an einer Bérse konnen auch irrational
le Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Geriichte einwir
ken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte kénnen auch auf
Veranderungen der Zinssatze, Wechselkurse oder der Bonitat eil
nes Emittenten zuriickzufihren sein.

Zinsanderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Moglich@
keit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt
der Begebung eines Wertpapiers besteht, andern kann. Steigen
die Marktzinsen gegeniber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emissi
on, so falleni.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.
Fallt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher
Wertpapiere. Diese Kursentwicklung fiihrt dazu, dass die aktuelle
Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen
Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je
nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unter
schiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kiirzeren Laufzeil
ten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere
mit ldngeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kiirzed

ren Laufzeiten haben demgegenuber in der Regel geringere Ren
diten als festverzinsliche Wertpapiere mit langeren Laufzeiten.

Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit
von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken.

Risiko von negativen Habenzinsen

Die Verwaltungsgesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der
Verwahrstelle oder anderen Banken fiir Rechnung des Fonds an.
Fir diese Bankguthaben ist oftmals ein Zinssatz vereinbart, der
dem European Interbank Offered Rate (,Euribor”) abzuglich eil@
ner bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor unter die ver
einbarte Marge, so flihrt dies zu negativen Zinsen auf dem entl
sprechenden Konto. Abhdngig von der Entwicklung der
Zinspolitik der EZB kénnen sowohl kurz-, mittel- als auch langfris
tige Bankguthaben eine negative Verzinsung erzielen. Entspreld
chend kénnen auch Anlagen liquider Mittel bei Zugrundelegung
eines anderen Zinssatzes als des Euribors sowie Anlagen liquider
Mittel in auslandischer Wahrung unter Berucksichtigung der
Leitzinsen auslandischer Zentralbanken zu einer negativen Verzing
sung fuhren.

Lander- oder Transferrisiko

Vom Lander- oder Transferrisiko spricht man, wenn z. B. ein aus®
landischer Schuldner trotz Zahlungsfahigkeit aufgrund fehlender
Transferfahigkeit oder -bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen
nicht fristgerecht oder tGberhaupt nicht oder nur in einer anderen
Wahrung erbringen kann. So kénnen z.B. Zahlungen, auf die der
Fonds Anspruch hat, ausbleiben, oder in einer Wahrung erfolgen,
die aufgrund von Devisenbeschréankungen nicht mehr konvertierfd
bar ist oder in einer anderen Wahrung erfolgen. Zahlt der Schuld@
ner in einer anderen Wahrung, so unterliegt diese Position dem

in diesem Kapitel beschriebenen Wahrungsrisiko.

Anlagen in Emerging Markets

Die Anlage in Emerging Markets (aufstrebende Ladnder/Schwel@
lenlander) beinhaltet méglicherweise besondere Risiken, beil?
spielsweise aus politischen Veranderungen, Wechselkursanderun
gen, fehlenden Bérsenkontrollen, Steuern, Beschrankungen aus@
landischer Kapitalanlagen und -riickflsse (Transferrisiko) sowie
aus Kapitalmarkten, die im internationalen Vergleich eine gerinl
gere Marktkapitalisierung aufweisen und eher volatil und illiqui
de sein kénnen.

Abwicklungsrisiko

Insbesondere bei der Investition in nicht notierte Wertpapiere bel
steht das Risiko, dass die Abwicklung durch ein Transfersystem
aufgrund einer verzdgerten oder nicht vereinbarungsgemafBen
Zahlung oder Lieferung nicht erwartungsgemaB ausgefihrt wird.

Adressenausfallrisiko/Kontrahentenrisiko

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten kénnen
Verluste fir den Fonds entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt
die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen
Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapital®
markte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorg
faltiger Auswahl der Vermégensgegenstande kann nicht ausge
schlossen werden, dass Verluste durch Vermégensverfall von Ausi
stellern eintreten. Die Partei eines fiir Rechnung des Fonds gel?
schlossenen Vertrags kann teilweise oder vollstdndig ausfallen
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(Kontrahentenrisiko). Dies gilt fur alle Vertrage, die fir Rechnung
des Fonds geschlossen werden.

Wahrungsrisiko

Sofern Vermodgenswerte des Fonds in anderen Wéhrungen als
der jeweiligen Fondswahrung angelegt sind, erhélt der Fonds die
Ertrage, Rickzahlungen und Erl6se aus solchen Anlagen in der jel2
weiligen Wahrung. Fallt der Wert dieser Wahrung gegentiber

der Fondswahrung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen
und somit auch der Wert des Fonds.

Verwahrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermoégensgegenstanden insbesondere
im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz,
Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbrauchlichem Verhalten
des Verwahrers oder eines Unterverwahrers bzw. Lagerstelle rel
sultieren kann.

Hinsichtlich Bankguthaben bei einem Kreditinstitut besteht im
Fall der Insolvenz des kontoflihrenden Kreditinstituts grundsatz
lich das Verlustrisiko. Durch die von der Verwaltungsgesellschaft
zu beachtende Diversifikationsvorgabe kann je insolventem Kreld
ditinstitut der Verlust maximal 20 Prozent des Nettovermdgens
des Fonds ausmachen. Soweit das kontofihrende Kreditinstitut
Mitglied der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken ist, ist das dort ver2
wahrte Kontoguthaben vollstandig tGber die von der vorgenannfd
ten Sicherungseinrichtung abgegebenen Institutsgarantie vor
Verlusten geschitzt.

Liquiditatsrisiko

Far den Fonds dirfen auch Vermdgensgegenstande erworben
werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Borse zugelas
sen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Der ErZ
werb derartiger Vermogensgegenstande ist mit der Gefahr von |12
liquiditatspramien verbunden, die sich in deutlichen Preisschwan?
kungen der Vermodgensgegenstande im Fonds ausdricken kén
nen, so dass es insbesondere zu Problemen bei der Weiterverau
Berung der Vermbgensgegenstande an Dritte kommen kann. Der?
artige Probleme kénnen ebenfalls bei Vermdgensgegenstanden
auftreten, die zum amtlichen Markt an einer Borse zugelassen
oder in einen organisierten Markt einbezogen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat folgende schriftliche Grundsatze
und Verfahren festgelegt, die es ihr erméglichen, die Liquiditatsril
siken zu Uberwachen:

Unter BerUcksichtigung der in Artikel 20 ,, Anlagepolitik” des Son
derreglements dargelegten Anlagestrategie ergibt sich folgendes
Liquiditatsprofil des Fonds:

Das Liquiditatsprofil eines Fonds ist bestimmt durch dessen Struk@
tur hinsichtlich der im Fonds enthaltenen Vermdgenswerte und
Verpflichtungen sowie hinsichtlich der Anlegerstruktur des

Fonds. Das Liquiditatsprofil des Fonds ergibt sich somit aus der
Gesamtheit dieser Informationen. Im Hinblick auf die Vermégens
werte und Verpflichtungen des Fonds basiert das Liquiditatsprofil
des Fonds dabei auf der Liquiditatseinschatzung der einzelnen
Anlageinstrumente und ihrem Anteil im Portfolio. Hierfur werl
den fur jedes Anlageinstrument verschiedene Faktoren wie beild
spielsweise Bérsenumsatze oder Instrumentenkategorie sowie gel2
gebenenfalls qualitative Einschatzungen berticksichtigt. Die Ver
waltungsgesellschaft hat die in Artikel 7 ,Ricknahme von Anteil

len” des Verwaltungsreglements dargestellten Ricknahmegrund?
satze festgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft Uberwacht die Lil
quiditatsrisiken auf Ebene des Fonds in einem mehrstufigen Prod
zess. Hierbei erfolgt eine Generierung von Liquiditatsinformatio
nen sowohl fur die zugrundeliegenden Anlageinstrumente im
Fonds als auch fir Mittelzu- und Mittelabfllsse. Neben einer lau
fenden Uberwachung der Liquiditatssituation anhand von Kenn@
zahlen werden Szenario-basierte Simulationen durchgefihrt. In
diesen wird untersucht, wie sich unterschiedliche Annahmen zur
Liquiditat der Vermdgensgegenstdnde im Fonds auf die Fahigkeit
auswirken, simulierte Mittelabflisse zu bedienen. Auf der Basis
sowohl quantitativer als auch qualitativer Faktoren erfolgt dann
eine Gesamteinschatzung des Liquiditatsrisikos des Fonds.

Die Verwaltungsgesellschaft Uberprift diese Grundsatze regelmatz
Big und aktualisiert sie entsprechend. Die Verwaltungsgesell2
schaft legt fur den Fonds addquate Limits fur die Liquiditat und 1@
liquiditat fest. Vorlbergehende Schwankungen sind méglich. Die
Verwaltungsgesellschaft trifft Liquiditatsvorkehrungen und hat
ein Liquiditatsiberwachungsverfahren umgesetzt, um quantitati
ve und qualitative Risiken von Positionen und beabsichtigten In@
vestitionen zu bewerten, die wesentliche Auswirkungen auf das
Liquiditatsprofil des Vermogenswertportfolios des Fonds haben.
Diese Verfahren haben zum Gegenstand, die auf Seiten der Ver
waltungsgesellschaft vorhandenen und permanent aktualisierten
Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die Liquiditat der Ver@
mogenswerte, in die der Fonds investiert hat oder zu investieren
beabsichtigt, einschlieBlich gegebenenfalls in Bezug auf das Han@
delsvolumen und die Preissensitivitdt und je nach Fall auf die
Spreads einzelner Vermdgenswerte unter normalen und auBBergelz
wohnlichen Liquiditatsbedingungen, umzusetzen. Die Verwal?
tungsgesellschaft fuhrt regelmaBig, derzeit mindestens einmal
jahrlich, Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditatsrisiken des
Fonds bewerten kann. Die Verwaltungsgesellschaft fihrt die
Stresstests auf der Grundlage zuverlassiger und aktueller quanti@
tativer oder, falls dies nicht angemessen ist, qualitativer Informal?
tionen durch. Hierbei werden Anlagestrategie, Ricknahmefris@
ten, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb derer die
Vermoégensgegenstande verduBert werden kénnen, sowie gegeld
benenfalls Informationen insbesondere in Bezug auf allgemeines
Anlegerverhalten und Marktentwicklungen einbezogen. Die
Stresstests simulieren gegebenenfalls mangelnde Liquiditat der
Vermogenswerte im Fonds sowie atypische Riicknahmeforderun@
gen. Sie decken Marktrisiken und deren Auswirkungen ab, ein
schlieBlich der Auswirkungen von Nachschussforderungen, Besil
cherungsanforderungen oder Kreditlinien. Sie tragen Bewer{d
tungssensitivitdten unter Stressbedingungen Rechnung. Sie wer
den unter Berlcksichtigung der Anlagestrategie, des Liquiditats®
profils, der Anlegerart und der Riicknahmegrundséatze des Fonds
in einer der Art des Fonds angemessenen Haufigkeit durchgeld
fuhrt.

Rechtliches und steuerliches Risiko

Die rechtliche und steuerliche Behandlung des Fonds kann sich in
unabsehbarer und nicht beeinflussbarer Weise andern.

Risiken bei Austibung von Aktionéarsrechten

Die Verwaltungsgesellschaft vertritt die Aktionarsrechte (Stimm@
rechte) auf Hauptversammlungen selbst oder beauftragt Dritte.
Durch die in einigen Landern bestehende Marktpraxis angemel®
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dete Bestande zu sperren, kann fir den Fonds bzw. den Anleger
ein Performancenachteil entstehen.

Risiko der Anderung der Anlagepolitik

Durch eine Anderung der Anlagepolitik innerhalb des fiir den
Fonds zulassigen Anlagespektrums kann sich das mit dem Fonds
verbundene Risiko inhaltlich verdndern.

Risiko der Anderung des Risikoprofils

Der Anleger hat damit zu rechnen, dass sich das ausgewiesene Ri
sikoprofil des Fonds jederzeit andern kann. Auf die Ausfihrun@
gen im Kapitel 15. "Risikoprofil des Fonds” wird verwiesen.

Anderung der Verkaufsprospekte sowie des Verwaltungs- und
Sonderreglements; Auflésung oder Verschmelzung

Die Verwaltungsgesellschaft behalt sich in dem Verwaltungsreglelz
ment fir den Fonds das Recht vor, das Verwaltungsreglement
und/oder das Sonderreglement mit Zustimmung der Verwahrstel
le und Genehmigung der zustandigen Luxemburger Aufsichtsbeld
hérde zu @ndern (siehe hierzu auch Artikel 15 des Verwaltungsrel
glements ,Anderungen”). Ferner ist es ihr gemaB dem Verwal@
tungsreglement moéglich, den Fonds ganz aufzulésen oder ihn

mit einem anderen, ebenfalls von ihr oder einer anderen Verwal
tungsgesellschaft verwalteten OGAW zu verschmelzen (siehe
hierzu auch Artikel 12 des Verwaltungsreglements ,Dauer und
Auflésung des Fonds sowie die Zusammenlegung von Fonds").

Far den Anleger besteht daher z. B. das Risiko, dass er die von

ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann.

Risiko der Riicknahmeaussetzung

Die Anleger kdnnen grundsatzlich von der Verwaltungsgesell?
schaft die bewertungstagliche Riicknahme ihrer Anteile verlani
gen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Riicknahme der An@2
teile jedoch bei Vorliegen auBergewohnlicher Umstande zeitweil
lig aussetzen und die Anteile erst spater zu dem dann giltigen
Preis zurlicknehmen (siehe hierzu auch Artikel 9 des Verwaltungs?
reglements ,Einstellung der Berechnung des Anteilwertes”, Artild
kel 7 des Verwaltungsreglements ,Ricknahme von Anteilen”).
Dieser Preis kann niedriger liegen als derjenige vor Aussetzung
der Ricknahme.

Zu einer Ricknahmeaussetzung kann die Verwaltungsgesell?
schaft insbesondere auch dann gezwungen sein, wenn ein oder
mehrere Fonds, deren Anteile fiir den Fonds erworben wurden,
ihrerseits die Anteilricknahme aussetzen.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschaften

Der Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Ter
minkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbun@
den:

e Durch die Verwendung von Derivaten kdnnen potenzielle
Verluste entstehen, die unter Umstanden nicht vorhersehbar
sind und sogar die Einschusszahlungen Uberschreiten konl
nen.

e Kursdnderungen des Basiswertes konnen den Wert eines OpQ
tionsrechts oder Terminkontraktes vermindern. Vermindert
sich der Wert und wird das Derivat hierdurch wertlos, kann
die Verwaltungsgesellschaft gezwungen sein, die erworbeld
nen Rechte verfallen zu lassen. Durch Wertanderungen des eilZ
nem Swap zugrunde liegenden Vermdgenswertes kann der
Fonds ebenfalls Verluste erleiden.

e Einliquider Sekundarmarkt fir ein bestimmtes Instrument zu
einem gegebenen Zeitpunkt kann fehlen. Eine Position in DelZ
rivaten kann dann unter Umstdnden nicht wirtschaftlich neu
tralisiert (geschlossen) werden.

e Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengell
schafts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

e Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des
Fondsvermégens starker beeinflusst werden, als dies beim un@
mittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlustrisi
ko kann bei Abschluss des Geschafts nicht bestimmbar sein.

e Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht
ausgeubt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie er2
wartet entwickeln, so dass die vom Fonds gezahlte Options@
pramie verfallt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gel
fahr, dass der Fonds zur Abnahme von Vermdgenswerten zu
einem hoheren als dem aktuellen Marktpreis oder zur Liefel
rung von Vermdgenswerten zu einem niedrigeren als dem ak
tuellen Marktpreis verpflichtet wird. Der Fonds erleidet dann
einen Verlust in Hohe der Preisdifferenz minus der eingenom(
menen Optionspramie.

e Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Verwal
tungsgesellschaft fir Rechnung des Fonds verpflichtet ist, die
Differenz zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten
Kurs und dem Marktkurs zum Zeitpunkt der Glattstellung
bzw. Falligkeit des Geschéaftes zu tragen. Damit wiirde der
Fonds Verluste erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Ab@
schluss des Terminkontrakts nicht bestimmbar.

o Dievon der Verwaltungsgesellschaft getroffenen Prognosen
Uber die kiinftige Entwicklung von zugrunde liegenden Verd
mogensgegenstanden, Zinssatzen, Kursen und Devisenmark
ten kénnen sich im Nachhinein als unrichtig erweisen.

e Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermbgensgegenstank
de kdnnen zu einem an sich glinstigen Zeitpunkt nicht gel
kauft bzw. verkauft werden oder missen zu einem ungunsti®
gen Zeitpunkt gekauft oder verkauft werden.

Bei Geschaften mit OTC-Derivaten konnen folgende Risiken auf
treten:

e Eskann ein organisierter Markt fehlen, so dass die Verwall@
tungsgesellschaft die fiir Rechnung des Fonds am OTC-Markt
erworbenen Finanzinstrumente schwer oder gar nicht veraul@
Bern kann.

o Der Abschluss eines Gegengeschafts (Glattstellung) kann aufl
grund der individuellen Vereinbarung schwierig, nicht mé@
glich bzw. mit erheblichen Kosten verbunden sein.

Derivate kdnnen alternativ zur Absicherung von Kapitalmarktrisi
ken oder zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Dabei koni
nen wie bei einer Direktanlage in Wertpapieren offene Aktien-,
Zinsanderungs-, Bonitats- und Wahrungsexposures aufgebaut
werden. Diese , Exposures" missen sich nicht in der jeweiligen
Vermogensanlage eines Fonds widerspiegeln; insofern kénnen
sich die Risiken im Fonds bei Abschluss solcher Geschafte erho
hen.

Risiken im Zusammenhang mit Wertpapier-Darlehensgeschafi
ten

Gewahrt die Verwaltungsgesellschaft fir Rechnung des Fonds
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ein Darlehen tber Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder In
vestmentanteile, so Ubertragt sie diese an einen Darlehensneh
mer, der nach Beendigung des Geschafts Wertpapiere, Geld
marktinstrumente oder Investmentanteile in gleicher Art, Menge
und Guite zurlick Gbertragt ("Wertpapier-Darlehensgeschaft").
Auch wenn der Darlehensnehmer zur Stellung von Sicherheiten

in einem Umfang verpflichtet ist, der mindestens dem Kurswert
der verliehenen Vermdgensgegenstande nebst etwaiger Ertrage
hieraus und einem marktiblichen Aufschlag hierauf entspricht,
und dartber hinaus zusatzliche Sicherheiten zu leisten hat, wenn
eine Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Verhaltnisse ein
tritt, besteht das Risiko, dass der Fonds aufgrund von Wertveran@
derungen bei den Sicherheiten und/oder den verliehenen Vermon
gensgegenstanden untersichert ist. Ferner besteht das Risiko,
dass ein Darlehensnehmer einer Nachschusspflicht zur Stellung
von Sicherheiten nicht nachkommt, sodass der bestehende Ruck®
Ubertragungsanspruch bei Ausfall des Vertragspartners nicht voll®
umfanglich abgesichert ist. In solchen Fallen besteht ein Kontra@
hentenrisiko in Hohe der Untersicherung. Werden erhaltene Sid
cherheiten bei einer anderen Einrichtung als der Verwahrstelle
des Fonds verwahrt, besteht zudem das Risiko, dass diese bei Aus?
fall des Entleihers gegebenenfalls nicht sofort bzw. nicht in vol&
lem Umfang verwertet werden kénnen.

Soweit die Verwaltungsgesellschaft fir Rechnung des Fonds Barsi2
cherheiten erhalt, besteht ein Ausfallrisiko bezliglich des maBgeb?
lichen kontofuihrenden Kreditinstituts.

Die Verwaltungsgesellschaft hat wahrend der Geschéaftsdauer keil
ne Verfiigungsmaoglichkeit tber verliehene Vermdgensgegenstank
de. Verliert der Vermogensgegenstand wahrend der Dauer des
Geschéafts an Wert und méchte die Verwaltungsgesellschaft den
Vermogensgegenstand insgesamt verauBern, so muss sie das Darl
lehensgeschaft kiindigen und den tblichen Abwicklungszyklus
zur Umbuchung der verliehenen Vermégensgegenstande auf das
Depot des Fonds abwarten, bevor ein Verkaufsauftrag erteilt werl
den kann, wodurch in dieser Zeit ein Verlust fur den Fonds entstel
hen kann.

Risiken im Zusammenhang mit Pensionsgeschaften

Gibt die Verwaltungsgesellschaft fir Rechnung des Fonds Wertf
papiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile in Pensid
on, so verkauft sie diese und verpflichtet sich, sie gegen Aufl
schlag zum Ende einer vereinbarten Laufzeit zuriickzukaufen.

Der zum Laufzeitende vom Verkaufer zu zahlende Rickkaufpreis
nebst Aufschlag wird bei Abschluss des Geschéaftes festgelegt. Bei
Pensionsgeschaften besteht das Risiko, dass bis zum Zeitpunkt

des Ruckkaufs des Pensionspapiers Marktbewegungen dazu fih@
ren dass der vom Pensionsnehmer gezahlte Kaufpreis nicht mehr
dem Wert der Pensionspapiere entspricht. Der Pensionsnehmer
tragt dann ein Kontrahentenrisiko in Hohe der Differenz, wenn
der Wert der in Pension genommenen Wertpapiere, Geldmarktin
strumente oder Investmentanteile unter den von ihm gezahlten
Kaufpreis fallt. Der Pensionsgeber tragt dann ein Kontrahentenri
siko in Héhe der Differenz, wenn der Wert der in Pension gegebeld
nen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile
Uber den von ihm vereinnahmten Kaufpreis steigt.

Zur Vermeidung des Ausfalls eines Vertragspartners wahrend der
Laufzeit eines Pensionsgeschafts muss sich die Verwaltungsgesell?
schaft ausreichende Sicherheiten stellen lassen. Bei einem Ausfall

des Vertragspartners hat die Verwaltungsgesellschaft ein
Verwertungsrecht hinsichtlich der gestellten Sicherheiten. Ein Ver2
lustrisiko fir den Fonds kann daraus folgen, dass die gestellten Sill
cherheiten etwa wegen steigender Kurse der in Pension gegebeld
nen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile
nicht mehr ausreichen, um den Rickibertragungsanspruch der
Verwaltungsgesellschaft der vollen Hohe nach abzudecken. Die
Besicherung des vorstehend beschriebenen Kontrahentenrisikos
bedarf einer separaten Vereinbarung zwischen der Verwaltungsd
gesellschaft und dem jeweiligen Kontrahenten. Eine solche Ver2
einbarung hat die Verwaltungsgesellschaft mit allen fir Pensionsl
geschéafte in Frage kommenden Kontrahenten abgeschlossen. In
diesen Vereinbarungen ist geregelt, dass das vorstehend beschriel
bene Kontrahentenrisiko aus Pensionsgeschéften einen Mindest
betrag erreichen muss, bis Sicherheiten zu stellen sind. Die BesilZ
cherung erfolgt in dem Fall durch die Ubereignung von Wertpald
pieren. Das vom Fonds im Zusammenhang mit Pensionspapieren
zu tragende Kontrahentenrisiko besteht mithin maximal in Hohe
des vorstehend beschriebenen Mindestbetrags.

Ein Kontrahentenrisiko kann auch dann bestehen, wenn die Verf
waltungsgesellschaft dem Kontrahenten Sicherheiten gestellt

hat, dieser aufgrund von Wertveranderungen bei der Sicherheit
und/oder den Pensionspapieren Ubersichert ist, die Verwaltungs®
gesellschaft aber mangels Erreichen des vorgenannten Mindestl
betrages noch nicht die Rickibertragung der gestellten Sicher
heiten im entsprechenden Umfang beanspruchen kann oder der
Kontrahent die Riickiibertragung gestellter Sicherheiten vertrags?
widrig verweigert.

Der Umfang des Kontrahentenrisikos betragt ungeachtet des Vorz
stehenden maximal funf Prozent des Fondsvermégens bzw. zehn
Prozent des Fondsvermdgens, wenn der Vertragspartner ein Krefd
ditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder, falls der Sitz des
Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbel
stimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenil
gen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, ist.

Soweit die Verwaltungsgesellschaft flir Rechnung des Fonds Barsi2
cherheiten erhalt, besteht ein Ausfallrisiko bezlglich des maBgebz
lichen kontoflihrenden Kreditinstituts.

Sollten die in Pension gegebenen Wertpapiere, GeldmarktinstrulZ
mente oder Investmentanteile wahrend der Geschaftslaufzeit an
Wert verlieren und die Verwaltungsgesellschaft sie zur Begren@
zung der Wertverluste verduBern wollen, so kann sie dies nur
durch die Austibung des vorzeitigen Kiindigungsrechts tun. Die
vorzeitige Kiindigung des Geschéafts kann mit finanziellen Einbul@
Ben fur den Fonds einhergehen. Auch kann dem Fonds in einem
solchen Fall dadurch ein Verlust entstehen, dass die Verwaltungs®
gesellschaft den tblichen Abwicklungszyklus zur Umbuchung der
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile auf
das Depot des Fonds abwarten muss, bevor ein Verkaufsauftrag
erteilt werden kann. Zudem kann sich herausstellen, dass der
zum Laufzeitende zu zahlende Aufschlag hoher ist als die Ertra®
ge, die die Verwaltungsgesellschaft durch die Wiederanlage der
erhaltenen Barmittel erwirtschaftet hat.

Nimmt die Verwaltungsgesellschaft Wertpapiere, Geldmarktin@
strumente oder Investmentanteile in Pension, so kauft sie diese
und muss sie am Ende einer Laufzeit wieder verkaufen. Der Riick
kaufpreis nebst einem Aufschlag wird bereits bei
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Geschaftsabschluss festgelegt. Die in Pension genommenen WertZ
papiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile dienen

als Sicherheiten flr die Bereitstellung der Liquiditat an den Ver
tragspartner. Etwaige Wertsteigerungen der Wertpapiere, Geld®
marktinstrumente oder Investmentanteile kommen dem Fonds
nicht zugute.

Risiken im Zusammenhang mit Kauf-/Rickverkaufgeschaften
(Buy/Sell-back-Geschéaften) oder Verkauf-
/Ruckkaufgeschaften (Sell/Buy-back-Geschéaften)

Bei Kauf-/Ruckverkaufgeschaften (Buy/Sell-back-Geschaften)
oder Verkauf-/Ruckkaufgeschaften (Sell/Buy-back-Geschaften)
besteht das Risiko, dass Marktbewegungen dazu fihren, dass der
vereinbarte Kaufpreis bzw. Verkaufspreis des im Rahmen des
Kauf-/Rickverkaufgeschafts (Buy/Sell-back-Geschéfts) oder
Verkauf-/Ruckkaufgeschafts (Sell/Buy-back-Geschafts) verwendeld
ten Vermdgensgegenstandes nicht mehr dem Marktwert ent
spricht.

Risiken im Zusammenhang mit Total Return Swaps

Total Return Swaps unterliegen dem Kreditrisiko und Kursrisiko
des zugrunde liegenden Basiswertes. Es bestehen auch Markt-
und Adressenausfallrisiken, dadurch dass das Adressenausfallrisi®
ko nicht isoliert werden kann und gleichzeitig sich die
Marktrisikostruktur des Fondsvermdgens verandern kann.

Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt von Sicherheiten

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt fir Derivatgeschafte, Wertpal
pierfinanzierungsgeschafte und Total-Return-Swaps Sicherheid
ten. Derivate, verliehene oder in Pension gegebene Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente und Investmentanteile kénnen im Wert
steigen. Die erhaltenen Sicherheiten kénnten dann nicht mehr
ausreichen, um den Lieferungs- bzw. Riickiibertragungsanspruch
der Verwaltungsgesellschaft gegenliber dem Kontrahenten in
voller Hohe abzudecken.

Die Verwaltungsgesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkonl
ten, in Staatsanleihen hoher Qualitat oder in Geldmarktfonds mit
kurzer Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem die
Bankguthaben verwahrt werden, kann jedoch ausfallen. Staatsan@
leihen und Geldmarktfonds kénnen sich negativ entwickeln. Bei
Beendigung des Geschéafts konnten die angelegten Sicherheiten
nicht mehr in voller Hohe verfugbar sein, obwohl sie von der Ver2
waltungsgesellschaft fiir den Fonds in der urspringlich gewahr@
ten Hohe wieder zurlick gewahrt werden missen. Dann misste
der Fonds die bei den Sicherheiten erlittenen Verluste tragen.

Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen

Die Risiken der Investmentanteile, die flir den Fonds erworben
werden (Zielfondsanteile), stehen in engem Zusammenhang mit
den Risiken der in diesen Fonds enthaltenen Verm&gensgegen(
stande bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Die gel
nannten Risiken kdnnen jedoch durch die Streuung der Vermao
gensanlagen innerhalb der Fonds, deren Anteile erworben werld
den, und durch die Streuung innerhalb dieses Fonds reduziert
werden.

Die Zielfonds kénnen gleiche, oder einander entgegengesetzte
Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch kénnen bestehende Risi
ken kumulieren, und eventuelle Chancen kénnen sich gegeneini
ander aufheben.

Es ist der Verwaltungsgesellschaft nicht moglich, das Manage
ment der gruppenexternen Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anl2
lageentscheidungen missen nicht zwingend mit den Annahmen
oder Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft Gbereinstimmen.

Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den
Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfiihrung, deren
Eintreten tatsachlich oder potenziell wesentliche negative Auswirlz
kungen auf den Wert der Investition des Fonds

haben kénnten. Nachhaltigkeitsrisiken sind Bestandteil der beld
reits bekannten Risikoarten wie beispielsweise Marktrisiko, Liquil
ditatsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko und
kénnen die Wesentlichkeit dieser Risiken beeinflussen.

l. Beruicksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken
durch Union Investment

a. Investitionsentscheidungen

Investitionsentscheidungen werden bei Union Investment auf Bal@
sis eines fundamentalen Research-Prozesses getroffen. Dabei ist
auch das Prinzip der ESG Integration bei allen Investitionsent
scheidungen verankert. Unter ESG Integration versteht man die
systematische Berucksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren in
den wesentlichen Schritten des Investmentprozesses. Nachhaltig?
keitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und
Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die
Bekdampfung von Korruption und Bestechung.

Die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den fundamental@
en Researchprozess wird bei Union Investment grundsétzlich
Gber ein ESG Committee sichergestellt. Es behandelt unter andeld
rem spezielle Unternehmen, Sektoren und Lander, die aufgrund
konkreter Geschehnisse und/oder struktureller Trends unter
Nachhaltigkeitsaspekten fur Risiko-, Ertrags- und Bewertungs@
Uberlegungen von besonderer Relevanz sind. Das Committee

gibt bindende Investmentsignale und Empfehlungen mit
Relevanz fir alle betroffenen Assetklassen und alle Portfoliomal
nager.

b. Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in Investitionsenti
scheidungen

Nachhaltigkeitsanalysten und Portfoliomanager analysieren die
wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken fur eine entsprechende Bran
che bzw. Assetklasse und erweitern damit die klassische
Fundamentalanalyse um finanziell relevante
Nachhaltigkeitsrisken.

Die Ergebnisse der ESG Analyse und einzelne Nachhaltigkeitsfak®
toren werden dokumentiert. Die Portfoliomanager von Union In
vestment greifen auf diese Dokumentation zu und kénnen die
Nachhaltigkeitsrisiken von Portfolios einsehen, messen und ihren
Investitionsentscheidungen zu Grunde legen.

Um Nachhaltigkeitsrisiken zu verringern, sucht das Portfoliomal?
nagement den konstruktiven Dialog mit den Emittenten, in die inZ
vestiert wird. Ziel ist es, aktiv Einfluss auf Emittenten in Bezug auf
Chancen und Risiken zu nehmen, die in Verbindung mit Nachhal@
tigkeitsfaktoren stehen kénnen.

c. Auswirkungen auf die Rendite

Die Berlicksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren kann langfris@
tig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung einer InZ
vestition haben. Emittenten mit mangelhaften Nachhaltigkeits®
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standards kénnen anfélliger fur Ereignis-, Reputations-,
Regulierungs-, Klage- und Technologierisiken sein. Diese Risiken
im Bereich Nachhaltigkeit kbnnen unter anderem Auswirkungen
auf das operative Geschaft, auf den Marken- bzw.
Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der
Unternehmung oder der Investition haben. Das Eintreten dieser
Risiken kann zu einer negativen Bewertung der Investition fihZ
ren, die wiederum Auswirkungen auf die Rendite des Fonds hal@
ben kann.

Il. Beriicksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken durch
Auslagerungsunternehmen

Die Informationen des mit dem Portfoliomanagement des Fonds
beauftragten Unternehmens Gber die Art und Weise, wie Nach@
haltigkeitsrisiken in den Investmentprozess einbezogen werden,
sowie Uber das mogliche AusmafB der Auswirkungen der Nachhal@
tigkeitsrisiken auf die Rendite sind mit denen der Verwaltungsgel
sellschaft identisch.

Risiken betreffend einen Fehler in der Nettoinventarwert-
Berechnung, einen VerstoB gegen die geltenden
Anlagevorschriften sowie sonstige Fehler in Sinne des
Rundschreibens CSSF 24/856

Sollte den Anlegern durch einen Fehler in der Berechnung des
Nettoinventarwerts (,NIW"), einen Verstof3 gegen die geltenden
Anlagevorschriften oder sonstige Fehler ein Schaden entstehen,
ist dieser entsprechend den Vorgaben des Rundschreibens CSSF
24/856 zu ersetzen.

Fur den Fall, dass Anteile Uber einen Finanzintermediar (z.B. Krel@
ditinstitute oder Vermdgensverwalter) gezeichnet wurden, kénfd
nen die Rechte der endbeglinstigten Anleger (,Endanleger”) in
Bezug auf Entschadigungszahlungen beeintrachtigt werden. Fur
die Endanleger, die Fondsanteile Uber Finanzintermediare zeich
nen, besteht das Risiko im Falle einer fehlerhaften Berechnung
des NIW, eines VerstoBes gegen die geltenden
Anlagevorschriften sowie sonstiger Fehler keine Entschadigung
zu erhalten.

Eine Entschadigung der Endanleger betreffend einen Fehler in
der NIW-Berechnung, einen Versto3 gegen die geltenden
Anlagevorschriften sowie sonstige Fehler, erfolgt stets entspreld
chend den Bestimmungen des Rundschreibens CSSF 24/856. HinlZl
sichtlich der Endanleger, die keine Anteile an dem Fonds mehr
halten, jedoch einen Anspruch auf Entschadigung hatten und
nicht mehr zu ermitteln sind, wird die Entschadigung bei der Caisi
se de consignation der Luxemburger Finanzverwaltung hinterd
legt.

15. Risikoprofil des Fonds

Die bestehende Einschatzung zum Risikoprofil des Fonds driickt
die Verwaltungsgesellschaft in den nachfolgenden Risikoklassen
aus:

e Geringes Risiko
e MaBiges Risiko
e Erhdhtes Risiko
e Hohes Risiko

e Sehr hohes Risiko bis hin zum méglichen vollstandigen

Kapitalverzehr

Die Zuordnung zu einer Risikoklasse erfolgt auf Basis eines interi
nen Modells, bei dem die Risikofaktoren des Fonds auf der Grundz
lage der in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepoli®
tik und der in dem Fonds enthaltenen Risiken berticksichtigt werfd
den. Hierbei werden jedoch nicht alle potenziell moglichen Risi
ken (siehe Kapitel 14. ,Allgemeine Risikohinweise") berlicksich®
tigt, da es sich bei einigen der dargestellten Risiken um solche
handelt, die nicht nur von der im Verkaufsprospekt des Fonds bel
schriebenen Anlagepolitik beeinflusst werden, sondern auch an@@
deren Faktoren ausgesetzt sind, z.B. Inflationsrisiken. Vor diesem
Hintergrund werden im verwendeten internen Modell allein die
nachfolgend aufgefiihrten Risiken bewertet: Aktienkursrisiko
(Marktrisiko), Zinsdnderungsrisiko, Corporate Risiko (Adressen@
ausfallrisiko), Wahrungsrisiko, Immobilienrisiko, Commodity Risi?
ko, Private Equity Risiko, Hedgefonds Risiko, High Yield Risiko,
Emerging Markets Risiko (Lander- und Transferrisiko), Branchenri@
siko (Konzentrationsrisiko), Leveragerisiko (Risiko im Zusammen
hang mit Derivatgeschaften), Liquiditatsrisiko, Risiko eines markt®
gegenlaufigen Verhaltens.

Far den Fonds wird analysiert, in welchem AusmaB er den jeweili?
gen verwendeten Risikofaktoren ausgesetzt ist. Die Zusammen@
fassung dieser Auspragungen mindet in einer Einschatzung zum
Risikoprofil des Fonds. Dabei gilt, dass je hoher eine Auspréagung
ausfallt, es umso wahrscheinlicher ist, dass die Wertentwicklung
des Fonds durch diesen Risikofaktor beeinflusst wird.

Zu berlcksichtigen ist dabei, dass bei einer entsprechenden Beld
wertung die jeweiligen Risiken unterschiedlich gewichtet werld
den. Die Gewichtung und Bewertung der Risiken erfolgen an@
hand einer vergangenheitsbezogenen Betrachtung. Dies bedeuld
tet, dass sich die in dem Fonds enthaltenen Risiken tatsachlich
starker auf die Wertentwicklung des Fonds niederschlagen kon@
nen, als dies durch die vorgenommene Einschatzung zum Risikol
profil zum Ausdruck gebracht wird. Dies droht insbesondere
dann, wenn sich etwaige in dem Fonds enthaltene Risiken starker
niederschlagen, als dies in der Vergangenheit zu beobachten
war.

DarUber hinaus ist zu berlicksichtigen, dass die Vergabe einer RisilZ
koklasse unter Beriicksichtigung der Risikofaktoren nach dem zu?
vor beschriebenen internen Modell bei Fonds mit bestimmten
Ausstattungsmerkmalen nicht sachgerecht ist. Vor diesem Hinterld
grund werden beispielsweise Garantie- und wertgesicherte

Fonds mit einem méaBigen Risiko klassifiziert. Absolute Return-
und Multi Asset-Fonds werden abweichend anhand eines Value
at Risk-Limits beurteilt und einer Risikoklasse zugeordnet.

Aus den zuvor genannten Griinden ist zu berticksichtigen,
dass sich sowohl die Gewichtung der einzelnen Risikofaktoren
als auch die Auspragungen fir jeden Risikofaktor durch neue
Marktgegebenheiten im Zeitverlauf andern kénnen. Der Anlel
ger muss insofern damit rechnen, dass sich auch die Zugehom
rigkeit zu einer ausgewiesenen Risikoklasse dndern kann. Dies
kann insbesondere dann der Fall sein, wenn sich durch die
neuen Marktgegebenheiten nachhaltig zeigt, dass die einzeld@
nen Risikofaktoren anders zu gewichten oder zu bewerten
sind.
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Durch den Ausweis einer Einschatzung zum Risikoprofil des
Fonds kann daher keine Aussage tber tatsachlich eintretenf
de Wertverluste oder Wertzuwachse getroffen werden.

Sofern fiir die Zuordnung des Fonds zu einer Risikoklasse

nicht das zuvor beschriebene Standardmodell verwendet

wird, so wird das fiir den Fonds abweichend hiervon verwenil
dete Modell in der Ubersicht ,Der Fonds im Uberblick” des Ver
kaufsprospekts unter dem Abschnitt ,Risikoprofil des Fonds”
naher beschrieben.

Unterschiede zwischen dem Risikoprofil im Verkaufsprospekt
und im Basisinformationsblatt

Im BIB fur den Fonds bzw. fir dessen Anteilklassen, welches auf
grund der Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Eul
ropaischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014
Uber Basisinformationsblatter fur verpackte Anlageprodukte fur
Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (,PRIIPs-VO"),
der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 der Kommission vom
8. Marz 2017 zur Erganzung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014
(,DelVO zur PRIIPs- VO") und der Delegierten Verordnung (EU)
2021/2268 der Kommission vom 6. September 2021 zur Andel?
rung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 ab 1. Januar
2023 zusatzlich zu dem Verkaufsprospekt zu erstellen ist, wird im
Abschnitt ,Welche Risiken bestehen und was kénnte ich im Gel2
genzug dafiir bekommen” ein Gesamtrisikoindikator ausgewield
sen. Dieser Indikator umfasst eine Reihe von Risikoklassen auf eil
ner Skala der Ziffern 1 bis 7. Allein anhand der friiheren Volatili@
tat erfolgt eine Einstufung auf dieser Skala bzw. wird in Féllen, in
denen eine solche Volatilitat nicht berechnet werden kann, ge
maf des Anhangs Il der DelVO zur PRIIPs-VO pauschal ein
Gesamtrisikoindikator von 6 oder 7 vergeben. Ist keine ausreil
chende Anteilspreishistorie vorhanden, so ist die Volatilitat an®
hand geeigneter Referenzwerte zu ermitteln. Der Indikator wird
dartber hinaus erganzt durch eine Beschreibung derjenigen Risi@
ken, die wesentlich sind und nicht vom Indikator angemessen erl
fasst werden.

Die in der Ubersicht ,Der Fonds im Uberblick” unter ,Risikof
profil des Fonds” ausgewiesene Einschdtzung zum Risikoprofd
fil des Fonds ist nicht vergleichbar mit dem Ausweis unter
dem Abschnitt ,Welche Risiken bestehen und was kdnnte ich
im Gegenzug dafir bekommen?” in dem BIB. Zudem kénnen
die dort angegebenen Erlauterungen zu weiteren Risiken, die
die Einstufung nicht unmittelbar beeinflussen, aber trotzdem
fir den Fonds bzw. die jeweilige Anteilklasse von Bedeutung
sein kénnen, von den im Verkaufsprospekt angegebenen Risil
kohinweisen abweichen.

Wesentliche Unterschiede im Uberblick:

e Im Gegensatz zu der verwendeten Skala 1 bis 7 im BIB beruht
die von der Verwaltungsgesellschaft im Verkaufsprospekt vorZ
genommene Einstufung auf insgesamt flinf Risikoklassen.

e StandardmaBig erfolgt von der Verwaltungsgesellschaft eine
Zuordnung zu einer Risikoklasse im Verkaufsprospekt auf Bald
sis eines (Scoring-)Modells, bei dem bestimmte Risikofakto@
ren eines Fonds bericksichtigt werden. Die Gewichtung und
Bewertung dieser Risiken ist unterschiedlich und erfolgt an@2
hand einer vergangenheitsbezogenen Betrachtung. Eine vom

Standard abweichende Vergabe einer Risikoklasse ist mol
glich, wenn diese sachgerecht ist und hierauf gesondert hin@
gewiesen wird. Im BIB wird hingegen allein auf die Volatilitat
abgestellt.

e Aufgrund der unterschiedlichen Vorgehensweise zur Ermitt
lung und Erlduterung des auszuweisenden Risikoprofils im
BIB und im Verkaufsprospekt weichen auch die auszuweisen
den Risiken inhaltlich voneinander ab.

16. Risikoprofil des typischen Investors

Die im Rahmen des BIB veréffentlichten Halteempfehlungen wurd
den auf der Grundlage von vergangenheitsbezogenen Daten er@
mittelt. Dabei wurden verschiedene rollierende Zeitraume analy
siert, um Erkenntnisse dartiber zu gewinnen, ob in der Mehrzahl
der Félle ein Anlageerfolg im jeweiligen Betrachtungszeitraum
(ohne Berlicksichtigung von Ausgabe- bzw. Riicknahmekosten
und Depotgebihren) zu Stande kam. Die daraus abgeleitete Hal@
teempfehlung kann folglich nur eine Indikation und keine Garan@
tie fir einen etwaigen Anlageerfolg in der Zukunft darstellen.
Aufgrund von Kapitalmarktentwicklungen kann es trotz Einhal®
tung der empfohlenen Halteempfehlung zu Verlusten kommen.

Abweichend hiervon beziehen sich Halteempfehlungen bei GalZ
rantiefonds, Laufzeitfonds und Fonds mit langeren Wertsichel
rungsperioden, auf den Garantiezeitpunkt, das Laufzeitende

bzw. das Ende der Wertsicherungsperiode, da die Anlagepolitik
dieser Fonds auf diese Zeitpunkte ausgerichtet ist und erfah@
rungsgemaf zu diesen Zeitpunkten mit Erreichung des Mindest®
ziels der Anlagepolitik zu rechnen ist. Bei Fonds mit kurzen Wert
sicherungsperioden orientiert sich die Halteempfehlung an verd
gangenheitsbezogenen Daten des produktimmanenten Asset MilZl
Xes.

17. Allgemeine Informationen

Alle Mitteilungen an die Anteilinhaber werden flr das GroBher2
zogtum Luxemburg im Internet auf der unter www.union-
investment.com abrufbaren Homepage der Verwaltungsgesell
schaft, in gesetzlich vorgesehenen Féllen auch in einer Tageszeild
tung (gegenwartig das ,Tageblatt”) veréffentlicht, vorbehaltlich
der Veréffentlichung von Mitteilungen wie hierin und im Verwal®
tungsreglement beschrieben. Verkaufsprospekt (nebst Verwal®
tungs- und Sonderreglement), BIB sowie die Jahres- und Halbjah@
resberichte sind bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos erf2
haltlich.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Verfahren geschaffen, um mogli
che Beschwerden von Anteilinhabern angemessen und prompt

zu bearbeiten. Nahere Informationen zu diesen Verfahren kon@
nen im Internet auf der unter www.union-investment.com abruf@
baren Homepage der Verwaltungsgesellschaft eingesehen oder
direkt von der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Der in diesem Verkaufsprospekt erwahnte Verwahrstellenvertrag
liegt bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei
allen Zahlstellen kostenlos zur Einsicht bereit.

Der Fonds kann jederzeit gemaR Artikel 12 des Verwaltungsreglel
ments unter den darin genannten Bedingungen aufgeldst werl
den.
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Bei Laufzeitfonds wird im Falle einer Verlangerung der Laufzeit zierung sowie die diesbezliglichen FATF-Standards (,Interna

oder einer Verschmelzung des Laufzeitfonds die Verwaltungsgel tional Standards on Combating Money Laundering and the Fil
sellschaft diese Absicht durch eine entsprechende Hinweisbe

kanntmachung mindestens 30 Tage zuvor gemaR Artikel 12 Zifl

nancing of Terrorism & Proliferation”, The FATF Recommen
dations) verpflichtet.

fer 7 des Verwaltungsreglements mitteilen. In diesem Zusammenhang besteht deren Verpflichtung zur

Eine derartige Mitteilung an die Anteilinhaber erfolgt fur das Feststellung und Uberpriifung der Identit4t der Investoren ani
GroBBherzogtum Luxemburg zumindest im Internet auf der unter hand von relevanten Informationen und offiziellen Ausweisl
www.union-investment.com abrufbaren Homepage der Verwal

tungsgesellschaft sowie im ,Tageblatt”.

dokumenten.

Daruber hinaus sind die Vertriebsstellen dazu verpflichtet,
Die Verwaltungsgesellschaft kann den Verkaufsprospekt andern. alle Vorschriften zur Verhinderung von Geldwasche und Ter2
Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der rorismusfinanzierung zu beachten, die in den jeweiligen Ver
Verwahrstelle das Verwaltungsreglement und/oder das Sonderrelz
glement jederzeit im Interesse der Anteilinhaber ganz oder teill

weise gemaB Artikel 15 des Verwaltungsreglements dndern. Dield

triebslandern in Kraft sind.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit die Einhaltung
" der Bestimmungen durch die Vertriebsstellen Giberprifen
se Anderungen werden gemaf den gesetzlichen Vorschriften be und die Behebung von etwaigen Feststellungen verlangen.
kannt gemacht. Die Jahresabschlisse der Verwaltungsgesell®
schaft und des Fondsvermogens werden durch einen Abschluss@

prifer geprift, der von der Verwaltungsgesellschaft zu ernennen

6. Sind Angaben, die fur die Beurteilung der Anteile von wesent?
licher Bedeutung sind, unrichtig oder unvollstandig, so kann
der Kaufer von der Verwaltungsgesellschaft oder demjeni@

ist.
gen, der die Anteile gewerbsmaBig verkauft hat, als Gesamt@
. schuldner Ubernahme der Anteile gegen Erstattung des von
18. SonStlges ihm bezahlten Betrages verlangen. Ist der Kaufer in dem Zeitd

1. Das Verwaltungsreglement sowie das Sonderreglement des punkt, in dem er von der Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit

Fonds unterliegen dem Recht des GroBherzogtums Luxem(
burg. Insbesondere gelten in Ergdnzung zu den Regelungen
des Verwaltungsreglements und des Sonderreglements die
Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Gleiches
gilt fur die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern,
der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.

Kenntnis erlangt hat, nicht mehr Inhaber der Anteile, so kann
er die Zahlung des Betrages verlangen, um den der vonihm
bezahlte Betrag den Ricknahmepreis des Anteils im Zeit®
punkt der VerauBerung Ubersteigt. Der Anspruch verjahrtin
einem Jahr seit dem Zeitpunkt, in dem der Kaufer von der Un@
richtigkeit oder Unvollstandigkeit des Verkaufsprospektes

. . o Kenntnis erlangt hat, spatestens jedoch in 3 Jahren seit dem
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungs@
. ) Abschluss des Kaufvertrages.
gesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbar
keit des zustandigen Gerichts im GroBherzogtum Luxem{

burg. 19. Datenschutz

3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements und des Ausflhrliche Datenschutzhinweise sowie Informationen in Bezug

Sonderreglements ist maBgeblich, falls im Sonderreglement auf die Definition und den Umgang mit personenbezogenen Dall
oder in der Ubersicht ,Der Fonds im Uberblick” nicht aus@

dricklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

ten kénnen im Internet unter www.union-investment.com bzw.
der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.union-

4. Dieser Verkaufsprospekt, die in ihm genannten Informatio® investment.lu) in der Rubrik ,Datenschutz” (https://www.union-
nen sowie samtliche Fonds der Union Investment Luxem@ investment.lu/datenschutzhinweise) eingesehen werden.
bourg S.A. sind aufgrund US-aufsichtsrechtlicher Beschran

kungen nicht fir den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von

Amerika oder an bzw. zugunsten von US-Blirgern bestimmt.

Dies betrifft sowohl Personen, die Staatsangehérige der Vereil

nigten Staaten von Amerika sind oder dort ihr Domizil haben

und/oder dort steuerpflichtig sind. Ferner sind von dieser Reld

gelung Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften erfd

fasst, die gemaB den Gesetzen der Vereinigten Staaten von

Amerika bzw. eines Bundesstaates, Territoriums oder einer

Besitzung der Vereinigten Staaten von Amerika gegriindet

wurden.

5. Die Vertriebsstellen des Fonds sind zur Einhaltung der jeweils
auf der Richtlinie 2005/60/EG des Europaischen Parlamentes
und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsys
tems zum Zwecke der Geldwésche und Terrorismusfinanzied
rung basierenden luxemburgischen bzw. gleichwertigen ged
setzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen hinsicht
lich der Bekampfung der Geldwéasche und Terrorismusfinan
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Liste der Unterverwahrer bzw. Lagerstellen

AO Unicredit Bank

Attrax Financial Services S.A.

Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Bank Hapoalim B.M.

BNP Paribas Securities Services Athen Branch

BNP Paribas Securities Services Milano Branch

BNP Paribas Securities Services S.A. Australia Branch
Brown Brothers Harriman & Co

Ceskoslovenska Obchodni Banka AS

Citibank Canada

Citibank Europe plc Hungarian Branch Office
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Citibank NA London Branch

Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)
Clearstream Banking S.A. Luxembourg

Credit Suisse (Schweiz) AG

Deutsche Bank SAE

DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

DZ PRIVATBANK S.A. Niederlassung Stuttgart
Euroclear Bank SA/NV

Euroclear Bank SA/NV w/lIrland

Euroclear Bank SA/NV w/Mexico Anleihen
Euroclear Bank SA/NV w/Peru

Hongkong & Shanghai Banking Corp Manila Branch
Hongkong & Shanghai Banking Corp Singapore Branch
Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd. Seoul Branch
HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

HSBC Bank Egypt S.A.E.

HSBC Bank Malaysia Berhad

HSBC Bank Middle East Ltd. Doha Branch

HSBC Bank Middle East Ltd. Dubai

HSBC Bank Middle East Ltd. Kuwait City Branch
HSBC Saudi Arabia

Islandsbanki HF.

MUFG Bank Ltd.

PT Bank HSBC Indonesia

Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Raiffeisenbank International AG

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft

SIX SIS AG

Skandinaviska Enskilda Banken

Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsinki Branch
Skandinaviska Enskilda Banken Copenhagen Branch
Skandinaviska Enskilda Banken Oslo Branch
Standard Chartered Bank (China) Ltd.

Standard Chartered Bank (HK) Ltd.

Standard Chartered Bank (Pakistan) Ltd.

Standard Chartered Bank (Taiwan) Ltd.

Standard Chartered Bank Colombo Branch
Standard Chartered Bank C6te D’Ivoire S.A.
Standard Chartered Bank Dhaka Branch

Standard Chartered Bank Ghana PLC

Standard Chartered Bank Johannesburg Branch

Standard Chartered Bank Kenya Ltd.
Standard Chartered Bank Mumbai Branch
Standard Chartered Bank Nigeria Ltd.
Standard Chartered Bank (Singapore) Limited
Turk Ekonomi Bankasi AS

Unicredit Bank Austria AG

Unicredit Bank S.A.
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Verwaltungsreglement

Praambel
Dieses Verwaltungsreglement tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Es ersetzt die vorhergehende Fassung vom 3. August 2020.

Es wird beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung wird auf der
Informationsplattform Recueil électronique des sociétés et associations (,RESA”) des Handels- und Gesellschaftsregisters in Luxemburg
spatestens ab dem 24. Januar 2023 ver6ffentlicht.

Dieses Verwaltungsreglement legt allgemeine Grundsatze fiir den von der Union Investment Luxembourg S.A. gemaB Teilld des
Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 tber Organismen fiir gemeinsame Anlagen (,Gesetz vom 17. Dezember 2010") in der
Form eines "fonds commun de placement" aufgelegten und verwalteten Fonds UniVorsorge 1 (der ,Fonds”) fest. Der Fonds unterliegt
der CSSF.

Die spezifischen Charakteristika des Fonds werden im Sonderreglement des Fonds beschrieben, in dem ergéanzende und abweichende
Regelungen zu einzelnen Bestimmungen des Verwaltungsreglements getroffen werden kénnen. Erganzend hierzu erstellt die
Verwaltungsgesellschaft eine Ubersicht "Der Fonds im Uberblick”, die aktuelle und spezielle Angaben enthélt. Diese Ubersicht ist
integraler Bestandteil des Verkaufsprospektes. AuBerdem wird ein Dokument mit Basisinformationen fur verpackte Anlageprodukte fir
Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (,BIB") erstellt, das die wesentlichen Informationen tber den Fonds enthalt.

An dem Fonds sind die Anteilinhaber zu gleichen Rechten und im Verhéltnis der Zahl der jeweils gehaltenen Anteile beteiligt.

Das Verwaltungsreglement und das Sonderreglement bilden gemeinsam als zusammenhangende Bestandteile die fiir den Fonds
geltenden Vertragsbedingungen.

unter Bertcksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen
Artikel 1 Der Fonds Anlagebeschrankungen fest. Der Vorstand der Verwaltungsf
gesellschaft kann eines oder mehrere seiner Mitglieder sowie
sonstige naturliche oder juristische Personen mit der Ausfih
rung der taglichen Anlagepolitik betrauen.

1. Der Fonds ist ein rechtlich unselbstandiges Sondervermogen
("fonds commun de placement"), aus Wertpapieren und sonsf
tigen Vermogenswerten ("Fondsvermdgen”), das unter Beachlz

tung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird. Das 4. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantworf

Fondsvermégen abziiglich der dem Fonds zuzurechnenden tung Anlageberater hinzuziehen, insbesondere sich durch
einen Anlageausschuss beraten lassen. Die Kosten hierflr
tragt die Verwaltungsgesellschaft, sofern im Sonderregle®

ment des Fonds keine anderweitige Bestimmung getroffen

Verbindlichkeiten ("Netto-Fondsvermégen") muss innerhalb
von sechs Monaten nach Genehmigung des Fonds mindesd
tens den Gegenwert von EUR@, 25 Mio. erreichen. Der Fonds

wird von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Die im wird.
Fondsvermégen befindlichen Vermégenswerte werden von 5. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagell
der Verwahrstelle verwahrt. mentverfahren, das es ihr erlaubt, das mit den Anlagepositiod

nen verbundene Risiko sowie ihren Anteil am Gesamtrisikol

2. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Inhaber von Antei
profil des Anlageportfolios ihrer verwalteten Fonds jederzeit

len ("Anteilinhaber"), der Verwaltungsgesellschaft und der

S - zu Gberwachen und zu messen. Insbesondere darf die Verwal@
Verwahrstelle sind im Verwaltungsreglement sowie im Son

derreglement des Fonds geregelt, die beide von der Verwald tungsgesellschaft sich nicht ausschlieBlich und automatisch
auf Ratings stUtzen welche von Ratingagenturen im Sinne
von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr.

1060/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom

tungsgesellschaft mit Zustimmung der Verwahrstelle erstellt
werden.

Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber das 16. September 2009 tiber Ratingagenturen herausgegeben

7]
Verwaltungsreglement, das Sonderreglement des Fonds so@ werden, um die Kreditwirdigkeit der Vermagenswerte des

wie alle Anderungen derselben an. Fonds zu bewerten. Sie berichtet regelmaBig der Commission

de Surveillance du Secteur Financier (,CSSF”) Gber das eingel

Artikel 2 Die Verwaltungsgesellschaft setzte Risikomanagementverfahren.
1. Verwaltungsgesellschaft ist die Union Investment Luxemf In diesem Zusammenhang tberwacht die Verwaltungsgesell?
bourg S.A. (,Verwaltungsgesellschaft"). schaft ihre Fonds gemaB den aktuell gultigen, anwendbaren

2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen gesetzlichen und aufsichtsbehordlichen Anforderungen.

Namen, jedoch ausschlieBlich im Interesse und fiir gemein@ Die Verwaltungsgesellschaft stellt im Rahmen des Risikomald
schaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbe nagementverfahrens anhand geeigneter Methoden sicher,
fugnis erstreckt sich auf die Ausiibung aller Rechte, welche dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko der verwal@
unmittelbar oder mittelbar mit den Vermégenswerten des teten Fonds den Gesamtnettowert deren Portfolios nicht
Fonds zusammenhangen. Uberschreitet.

3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds Dazu bedient sich die Verwaltungsgesellschaft folgender Mef
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thoden:

Commitment Approach:

Bei der Methode ,Commitment Approach” werden die
Positionen aus derivativen Finanzinstrumenten in ihre
entsprechenden Basiswertaquivalente mittels des Delta-
Ansatzes umgerechnet.

Dabei werden Netting- und Hedgingeffekt zwischen deril
vativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten bel2
rlicksichtigt und diirfen in Summe den Nettoinventarwert
des Fonds nicht Giberschreiten.

VaR-Ansatz:

Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch-
statistisches Konzept und gibt den méglichen Verlust el
nes Portfolios wahrend eines bestimmten Zeitraums, der
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht Gberschrit
ten wird, an.

- Relativer VaR Ansatz:

Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds
den VaR eines Referenzportfolios nicht um mehr als
das Doppelte Ubersteigen. Dabei ist das Referenzport?
folio grundsatzlich ein korrektes Abbild der Anlagepol
litik des Fonds.

- Absoluter VaR Ansatz:

Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR des
Fonds ein durch die Verwaltungsgesellschaft bel
stimmtes Limit nicht Gberschreiten.

Fir Fonds, deren Ermittlung des mit Derivaten verbunl
denen Gesamtrisikos durch die VaR-Anséatze erfolgt,
ermittelt die Verwaltungsgesellschaft zusatzlich die
Summe der Nominalwerte bzw. Aquivalenzwerte alf
ler relevanten Derivate und schatzt diesbeziiglich
einen erwarteten Durchschnittswert (Hebelwirkung).
Dieser Schatzwert kann in Abhangigkeit der jeweili@
gen Marktlagen vom tatsachlichen Wert abweichen
und Uber- als auch untertroffen werden. Der Investor
wird darauf hingewiesen, dass sich aus dieser Angabe
keine Ruckschlisse auf den Risikogehalt des Fonds erf?
geben.

Die verwendete Methode zur Bestimmung des mit Del?
rivaten verbundenen Gesamtrisikos und, soweit an@
wendbar, die Offenlegung des Vergleichsvermégens
und Ermittlung eines erwarteten Durchschnittswertes
der Summe der Nominalwerte bzw. Aquivalenzwerte
aller relevanten Derivate der verwalteten Fonds wird
im ,Der Fonds im Uberblick” angegeben.

Das Risikomanagementverfahren der Verwaltungsgeld
sellschaft Gberprift ebenfalls die ausreichende Del2
ckung der zukiinftigen Verpflichtungen aus derivati
ven Geschéaften.

Daneben flhrt sie eine Fair Value Bewertung der
OTC-Derivate wahrend der gesamten Laufzeit mit eild
ner angemessenen Genauigkeit durch.

Weiterhin ermittelt sie die Anrechnungsbetrage fir
die in Artikel 4 Ziffern 2.1 bis 2.5 des Verwaltungsreld

glements festgelegten Anlagerestriktionen im Rah@@
men des vorgenannten Commitment Approach.

Die Verwaltungsgesellschaft setzt unter Einhaltung der von
der CSSF festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken
und Instrumente ein, die Wertpapiere und Geldmarktinstrul
mente zum Gegenstand haben, sofern die Verwendung diel
ser Techniken und Instrumente im Hinblick auf die effiziente
Verwaltung der Portfolios geschieht.

Beziehen sich diese Transaktionen auf die Verwendung von
Derivaten, so missen die Bedingungen und Grenzen mit den
Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 im EinlZ
klang stehen.

Unter keinen Umstanden darf die Verwaltungsgesellschaft
bei diesen Transaktionen von den Anlagezielen des Fonds ablZ
weichen.

GemaRB Artikel 1 Ziffer 13 Buchstabe a der Richtlinie EU
2014/91/EU und gemaB der ESMA Leitlinien
ESMA/2016/411 Guidelines on sound remuneration policies
under the UCITS Directive and AIFMD fasst die UIL ihre
Vergutungspolitik wie folgt zusammen:

Die Vergutungspolitik und -praxis der UIL ist mit einem
soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diel
sem foérderlich. Sie ermutigt weder zur Ubernahme von Risifl
ken, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder
Satzungen der von der UIL verwalteten Fonds nicht vereinbar
sind, noch die UIL daran hindert, pflichtgemaf im besten Intel
resse des Fonds zu handeln. Die Vergutungspolitik stehtim
Einklang mit Geschéftsstrategie, Zielen, Werten und Interes?
sen der UIL und der von ihr verwalteten Fonds und der AnlelZ
ger solcher Fonds und umfasst MaBnahmen zur Vermeidung
von Interessenkonflikten. Die Leistungsbewertung erfolgt in
einem mehrjahrigen Rahmen, der der Haltedauer, die den An@@
legern des von der UIL verwalteten Fonds empfohlen wurde,
angemessen ist, um zu gewahrleisten, dass die Bewertung

auf die langerfristige Leistung des Fonds und seiner Anlageril
siken abstellt und die tatsachliche Auszahlung
erfolgsabhangiger Vergitungskomponenten lGber denselben
Zeitraum verteilt ist. Die festen und variablen Bestandteile

der GesamtvergUtung stehen in einem angemessenen Ver
haltnis zueinander, wobei der Anteil des festen Bestandteils
an der Gesamtvergltung hoch genug ist, um in Bezug auf die
variablen Vergltungskomponenten véllige Flexibilitat zu bie@
ten, einschlieBlich der Moglichkeit, auf die Zahlung einer val2
riablen Komponente zu verzichten.

Der Aufsichtsrat der UIL hat die Grundsatze des
Vergutungssystems festgelegt und tiberwacht deren Umset
zung.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergutungspolitik, darunter
eine Beschreibung, wie die Vergltung und die sonstigen Zull
wendungen berechnet werden, und die Identitat der fur die
Zuteilung der Vergiitung und sonstigen Zuwendungen zu@
standigen Personen sind auf der Homepage der UIL unter
www.union-investment.lu unter der Rubrik ,,Rechtliche HinZ
weise” erhéltlich. Auf Anfrage wird eine kostenlose
Papierversion zur Verfigung gestellt.

Artikel 3 Die Verwahrstelle
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Die Verwaltungsgesellschaft hat eine einzige Verwahrstelle
(,Verwahrstelle”) fiir den Fonds per schriftlichem Vertrag
(,Verwahrstellenvertrag”) bestellt (,Verwahrstellenbestell
lung”). Die Verwahrstelle wird im Sonderreglement genannt.

Die Rechte und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach
dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, der delegierten Verord?®
nung (EU) 2016/438 der Kommission vom 17. Dezember

2015 zur Ergénzung der Richtlinie 2009/65/EG des Europaild
schen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Pflichten

der Verwahrstellen (,Verordnung EU 2016/438"), dem Verld
waltungsreglement, dem Sonderreglement des Fonds und
dem Verwahrstellenvertrag zu dem Fonds in seiner jeweils
gultigen Fassung. Sie handelt unabhangig und ausschlieBlich
im Interesse der Anleger. In diesem Zusammenhang verfligt
die Verwahrstelle Giber angemessene MaBnahmen und
Prozesse zur Vermeidung von Interessenkonflikten, wie zum
Beispiel MaBnahmen zur hierarchischen und funktionalen
Trennung sowie MaBnahmen zur Auslagerungssteuerung. In
teressenkonflikte, die sich trotz der MaBnahmen nicht vermeiz
den lassen, werden den Anlegern gegeniiber offengelegt.

Die Verwahrstelle nimmt keine Aufgaben in Bezug auf die
Anlageverwaltung oder das Risikomanagement des Fonds
wahr.

Die Funktion der Verwahrstelle kann von einem mit der Verl
waltungsgesellschaft verbundenen Unternehmen wahrgel?
nommen werden. Die Verwaltungsgesellschaft und die Ver2
wahrstelle, sofern eine Verbindung zwischen ihnen besteht,
verfligen Gber angemessene Strukturen, um mogliche InteresZ
senkonflikte aus der Verbindung zu vermeiden. Kénnen Intefd
ressenkonflikte nicht vermieden werden, wird ein solcher Intel
ressenkonflikt durch die Verwaltungsgesellschaft und die Ver
wahrstelle geregelt, Uberwacht und offengelegt, um nachtei@
lige Auswirkungen auf die Interessen des Fonds und seiner
Anleger zu verhindern.

Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle sind berechtigt,
die Verwahrstellenbestellung jederzeit im Einklang mit dem
jeweiligen Verwahrstellenvertrag zu kiindigen. Im Falle einer
Kindigung der Verwahrstellenbestellung ist die Verwaltungs®
gesellschaft verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten mit Ge2
nehmigung der zustandigen Aufsichtsbehorde eine andere
Bank zur Verwahrstelle zu bestellen, da andernfalls die Kindi
gung der Verwahrstellenbestellung notwendigerweise die
Auflésung des Fonds gemaB Artikel 12 Ziffer 3. b) des Verwal@
tungsreglements zur Folge hat; bis dahin wird die bisherige
Verwahrstelle zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ih@
ren Pflichten als Verwahrstelle vollumfanglich nachkommen.

Die Verwahrstelle

a) Stellt sicher, dass Verkauf, Ausgabe, Riicknahme, Auszahl
lung und Annullierung von Anteilen des Fonds gemaR
den geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie gemanR
dem im Verwaltungs- und Sonderreglement festgelegten
Verfahren erfolgen;

b) Stellt sicher, dass die Berechnung des Anteilwertes des
Fonds gemaB den geltenden gesetzlichen Vorschriften so
wie gemaB dem im Verwaltungs- und Sonderreglement
festgelegten Verfahren erfolgt;

c) Leistet den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Fol

ge, es sei denn diese Weisungen verstoBBen gegen die gel?
tenden gesetzlichen Vorschriften oder das Verwaltungs-
und Sonderreglement;

d) Stellt sicher, dass bei Transaktionen mit Vermégenswerl
ten des Fonds der Gegenwert innerhalb der Gblichen FrisZ
ten an den Fonds Uberwiesen wird;

e) Stellt sicher, dass die Ertrdge des Fonds gemaf3 den gel®
tenden gesetzlichen Vorschriften sowie dem Verwal@
tungs- und Sonderreglement verwendet werden.

Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Cashflows des Fonds
ordnungsgemaf Uberwacht werden und gewahrleistet insbeld
sondere, dass samtliche bei der Zeichnung von Anteilen des
Fonds von Anlegern oder im Namen von Anlegern geleistete
Zahlungen eingegangen sind und dass samtliche Gelder des
Fonds auf Geldkonten verbucht wurden, die:

a) aufden Namen des Fonds, auf den Namen der fir den
Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft oder auf den
Namen der fir den Fonds handelnden Verwahrstelle er
offnet werden;

b) beieinerin Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der
Richtlinie 2006/73/EG vom 10. August 2006 zur Durch@@
flhrung der Richtlinie 2004/39/EG des Europdischen Par
laments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen
Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingunf
gen fur die Auslibung ihrer Tatigkeit sowie in Bezug auf
die Definition bestimmter Begriffe fur die Zwecke der geld
nannten Richtlinie (,Richtlinie 2006/73/EG") genannten
Stelle eréffnet werden und

c¢) gemaB den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelZ
legten Grundsatzen gefuhrt werden.

Sofern Geldkonten auf den Namen der Verwahrstelle, die fur
Rechnung des Fonds handelt, er6ffnet werden, sind keine
Geldmittel der vorgenannten Stellen und keine Geldmittel
der Verwahrstelle selbst auf solchen Konten zu verbuchen.

Die Verwahrung der Vermogenswerte des Fonds wird wie
folgt von der Verwahrstelle ausgefiihrt:

a) FUr Finanzinstrumente gemaB Anhang 1 Abschnitt C der
Richtlinie 2014/65/EU des Europédischen Parlaments und
Rates vom 15. Mai 2014 Giber Markte fir Finanzinstrud
mente sowie zur Anderung der Richtlinien 2002/92/EG
und 2011/61/EU (,Richtlinie 2014/65/EU") (,,FinanzinstruZ
mente”), die in Verwahrung genommen werden kénnen,
gilt:

Die Verwahrstelle verwahrt samtliche Finanzinstru@
mente, die im Depot auf einem bei der Verwahrstelle
gefiihrten Konto fur Finanzinstrumente verbucht werlz
den kénnen, und sémtliche Finanzinstrumente, die
der Verwahrstelle physisch ibergeben werden kéni

nen;

zu diesem Zweck stellt die Verwahrstelle sicher, dass
alle Finanzinstrumente, die im Depot auf einem bei
der Verwahrstelle geflihrten Konto fir Finanzinstru@
mente verbucht werden kénnen, nach den in Artikel
16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelegten Grundsat?
zen in den Blichern der Verwahrstelle auf gesonder
ten Konten, die auf den Namen des Fonds oder der
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fur ihn tatigen Verwaltungsgesellschaft eroffnet wurld
den, registriert werden, so dass die Finanzinstrumen(
te jederzeit nach geltendem Recht eindeutig als zum
Eigentum des Fonds gehoérend identifiziert werden
kénnen;

b) fur andere Vermodgenswerte gilt:

die Verwahrstelle prift, ob der Fonds oder die VerwalZ
tungsgesellschaft des Fonds Eigentiimer der betref
fenden Vermoégenswerte ist, indem sie auf der Grund@
lage der vom Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft
vorgelegten Informationen oder Unterlagen, und, so@
weit verfigbar, anhand externer Nachweise feststellt,
ob der Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft des
Fonds Eigentimer ist;

die Verwahrstelle fiihrt Aufzeichnungen Uber die Ver
mogenswerte, bei denen sie sich vergewissert hat,
dass der Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft des
Fonds Eigenttimer ist, und hélt ihre Aufzeichnungen
auf dem neuesten Stand.

Die Verwahrstelle Gbermittelt der Verwaltungsgesellschaft red
gelméaBig eine umfassende Aufstellung samtlicher Vermol
genswerte des Fonds.

Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermdgenswerte werfd
den von der Verwahrstelle oder einem Dritten, dem die
Verwahrfunktion Ubertragen wurde, nicht fir eigene Rech
nung wiederverwendet. Als Wiederverwendung gilt jede
Transaktion verwahrter Vermégenswerte, darunter Ubertral
gung, Verpfandung, Verkauf und Leihe.

Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermégenswerte diirl
fen nur wiederverwendet werden, sofern

a) die Wiederverwendung der Vermogenswerte fir Rech@
nung des Fonds erfolgt,

b) die Verwahrstelle den Weisungen der im Namen des
Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft Folge leistet,

c) die Wiederverwendung dem Fonds zugutekommt sowie
im Interesse der Anteilinhaber liegt und

d) die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher Qualitat
gedeckt ist, die der Fonds gemaR einer Vereinbarung
Uber eine Vollrechtsiibertragung erhalten hat.

Der Verkehrswert der Sicherheiten muss jederzeit mindestens
so hoch sein wie der Verkehrswert der wiederverwendeten
Vermdégenswerte zuzlglich eines Zuschlags.

Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle und/oder eines in
der Europaischen Union ansassigen Dritten, dem die Verwahf
rung von Vermdgenswerten des Fonds Ubertragen wurde,
dirfen die verwahrten Vermdgenswerte des Fonds nicht an
Glaubiger der Verwahrstelle und/oder dieses Dritten ausgel
schittet oder zu deren Gunsten verwendet werden.

Die Verwahrstelle kann die Verwahraufgaben nach vorgeld
nannter Ziffer 5. dieses Artikels auf ein anderes Unternehmen
(Unterverwahrer bzw. Lagerstellen) unter Berlicksichtigung
der gesetzlichen Bedingungen auslagern. Die Unterverwahf
rer bzw. Lagerstellen kdnnen die ihr Gbertragenen Verwahr{d
aufgaben unter Berlicksichtigung der gesetzlichen Bedingun
gen ihrerseits auslagern. Die unter den Ziffern 3. und 4. diel

10.

ses Artikels beschriebenen Funktionen darf die Verwahrstelle
nicht auf Dritte Ubertragen.

Die seitens der Verwahrstelle derzeit zur Durchfuhrung loka
ler Wertpapierinvestitionen genutzten Unterverwahrer bzw.
Lagerstellen sind in der ,Liste der Unterverwahrer bzw. Lagerfd
stellen” im Anschluss an Kapitel 18 des Verkaufsprospektes
beschrieben.

Die Verwahrstelle haftet gegentber dem Fonds und dessen
Anteilinhabern fir den Verlust durch die Verwahrstelle oder
einen Dritten, dem die Verwahrung von verwahrten Finanzin@
strumenten Ubertragen wurde.

Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstruments gibt die Ver@
wabhrstelle dem Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft des
Fonds unverzliglich ein Finanzinstrument gleicher Art zurtick
oder erstattet einen entsprechenden Betrag. Die Verwahrstel?
le haftet gemaB3 dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 sowie
nach den geltenden Verordnungen (insbesondere der Verord?
nung EU 2016/438) nicht, wenn sie nachweisen kann, dass
der Verlust auf duBere Ereignisse, die nach verniinftigem Erfd
messen nicht kontrolliert werden kénnen und deren Konseld
quenzen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht
hatten vermieden werden kdnnen, zurlckzufihren ist.

Die Verwahrstelle haftet gegenlber dem Fonds und dessen
Anteilinhabern auch fur sémtliche sonstige Verluste, die diel
se infolge einer fahrlassigen oder vorsatzlichen Nichterful?
lung der gesetzlichen Verpflichtungen der Verwahrstelle erleil
den.

Die Haftung der Verwabhrstelle bleibt, unter Berlcksichtigung
der gesetzlichen Ausnahmeregelungen von einer etwaigen
Ubertragung von Verwahraufgaben an Dritte, einschlieBlich
der ihrerseits Ubertragenen Verwahraufgaben an weitere
Dritte, unberihrt.

Anteilinhaber des Fonds kénnen die Haftung der Verwahrstel
le unmittelbar oder mittelbar tGber die Verwaltungsgesell?
schaft geltend machen, vorausgesetzt, dass dies weder zur
Verdopplung von Regressanspriichen noch zur
Ungleichbehandlung der Anteilinhaber fihrt.

Die Verwahrstelle und die Verwaltungsgesellschaft sind sich
bewusst, dass sich aus der Ubertragung der Verwahraufgall
ben nach vorgenannter Ziffer 8. dieses Artikels Interessenkon
flikte ergeben kénnen und vergewissern sich daher, dass sie
selbst und die beauftragten Dritten alle notwendigen MaB
nahmen zur Einhaltung der Anforderungen an Organisation
und Vermeidung von Interessenkonflikten, wie sie in den ani
wendbaren Luxemburger Gesetzen und Verordnungen fest@
gelegt sind, getroffen haben und die Einhaltung dieser Anfor@
derungen Gberwachen.

Folgende Interessenkonflikte kdnnten sich aus der Unterveri
wahrung ergeben:

Die DZ BANK AG Frankfurt/Main ist ein mit der Verwahrstelle
verbundenes Unternehmen. Die DZ BANK AG Frankfurt/Main
halt eine wesentliche Beteiligung an der Verwahrstelle und
stellt Mitglieder des Aufsichtsrates.

Derzeit sind der Verwahrstelle keine Interessenkonflikte aus
aktuellen Unterverwahrungen bekannt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat diese Informationen auf
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Plausibilitat gepruft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Infor2

mationen durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die
Richtigkeit und Vollstandigkeit im Einzelnen nicht Gberpri

fen.

11. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handeln die Verwal

tungsgesellschaft und die Verwahrstelle ehrlich, redlich, pro
fessionell, unabhangig und ausschlieBlich im Interesse des
Fonds und seiner Anleger.

Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf den

Fonds oder die fir Rechnung des Fonds tatige Verwaltungs

gesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwischen
dem Fonds, den Anlegern des Fonds, der Verwaltungsgesell?
schaft und ihr selbst schaffen konnten. Dies gilt nicht, wenn
eine funktionale und hierarchische Trennung der Ausfiihrung

ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in

Konflikt stehenden Aufgaben vorgenommen wurde und die
potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemaB ermittelt,
gesteuert, beobachtet und den Anlegern des Fonds gegenl

Uber offengelegt werden.

Artikel 4  Allgemeine Richtlinien fiir die

Anlagepolitik

Die Anlageziele und die spezifische Anlagepolitik des Fonds wer
den auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Richtlini@
en und der ergdnzenden respektive abweichenden Richtlinien im

Sonderreglement des Fonds festgelegt.

1.1 Die Anlagen des Fonds durfen ausschlieBlich aus einer oder

mehreren der folgenden Anlagearten bestehen:

a)

Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem
geregelten Markt im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. April
2004 Uber die Markte flr Finanzinstrumente notiert oder
gehandelt werden;

Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem
anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaats, der anerld
kannt, fir das Publikum offen und dessen Funktionsweil

se ordnungsgeman ist, gehandelt werden;

Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer
Wertpapierborse eines nicht zur Europaischen Union ged
hérenden Staates, amtlich notiert oder an einem anderen
geregelten Markt eines nicht zur Europaischen Union ge?
hoérenden Staates, der anerkannt, fur das Publikum offen
und dessen Funktionsweise ordnungsgemaf ist, gehan@
delt werden, soweit sie an Markten in den nachstehen®
den geographischen Regionen amtlich notiert sind bezie®
hungsweise gehandelt werden:

Nordamerika

Stdamerika

Australien (einschlieBlich Ozeanien)
Afrika

Asien

und/oder

Europa.

d)

Als Wertpapiere gelten Wertpapiere im Sinne von Artikel

1 Ziffer 34 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Insbel
sondere gelten Anteile an geschlossenen Organismen fir
gemeinsame Anlagen, welche die in Artikel 2 Absatz 2
Buchstabe a und b der Richtlinie 2007/16/EG beziehungsll
weise Artikel 2 der diese Richtlinie in Luxemburger Recht
umsetzenden GroBherzoglichen Verordnung vom 8. Feld
bruar 2008 genannten Voraussetzungen erfllen, als
Wertpapiere im Sinne der vorgenannten Definition.

Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemisf
sionen, sofern:

die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthal
ten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an ei@
ner Wertpapierbdrse oder an einem anderen geregeld
ten Markt, der anerkannt, fir das Publikum offen und
dessen Funktionsweise ordnungsgemaf ist, bean
tragt wird, soweit sie an Markten in den nachstehen
den geographischen Regionen amtlich notiert sind
beziehungsweise gehandelt werden:

- Nordamerika
- Sudamerika
- Australien (einschlieBlich Ozeanien)
- Afrika
- Asien
und/oder
- Europa
und

die Zulassung spatestens vor Ablauf eines Jahres nach
der Emission erwirkt wird.

Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassel
nen Organismen flr gemeinsame Anlagen in Wertpapie
ren (,OGAW") und/oder anderen Organismen flr gel
meinsame Anlagen (,O0GA") im Sinne von Artikel 1 AbZ
satz 2 Buchstaben a und b der Richtlinie 2009/65/EG, un@
abhéangig davon, ob sie in einem Mitgliedstaat niederge
lassen sind, sofern:

diese anderen OGA nach Rechtvorschriften zugelasi
sen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, wel?
che nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem
Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist und ausreichen
de Gewahr fir die Zusammenarbeit zwischen den Bel
hérden besteht;

das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGA
dem Schutzniveau der Anteilinhaber eines OGAW
gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften
far die getrennte Verwahrung des Fondsvermogens,
die Kreditaufnahme, die Kreditgewahrung und Leer@
verkaufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrul
menten den Anforderungen der Richtlinie
2009/65/EG gleichwertig sind;

die Geschéaftstatigkeit der anderen OGA Gegenstand
von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlau@
ben, sich ein Urteil Gber das Vermogen und die Verl2

bindlichkeiten, die Ertrdge und die Transaktionen im
Berichtszeitraum zu bilden;
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f)

h)

die OGAW oder die anderen OGA, deren Anteile erl@
worben werden sollen, nach ihrem jeweiligen Verwal®
tungsreglement beziehungsweise ihrer jeweiligen Satl
zung insgesamt hochstens 10@% ihres Vermogens in
Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen dirfen;

Sichteinlagen oder kiindbaren Einlagen mit einer Laufzeit
von hdchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern
das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mit@
gliedstaat hat oder - falls der Sitz des Kreditinstituts sich
in einem Drittstaat befindet - es Aufsichtsbestimmungen
unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen des
Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind;

abgeleiteten Finanzinstrumenten (,Derivaten”), ein@
schlieBlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumenl
te, die an einem der unter den vorstehenden Buchstaben
a), b) und c) oben bezeichneten geregelten Markte gel?
handelt werden, oder abgeleiteten Finanzinstrumenten,
die nicht an einer Borse gehandelt werden (,OTC-Derivall
ten”), sofern

es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne

von Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezem(
ber 2010 oder um Finanzindizes, Zinssatze, Wechsel

kurse oder Wahrungen handelt, in die der Fonds gel?

maB den in seinen Griindungsunterlagen genannten

Anlagezielen investieren darf;

die Gegenparteien bei Geschaften mit OTC-Derivaten
einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien
sind, die von der CSSF zugelassen wurden und

die OTC-Derivate einer zuverldssigen und Uberprifbal
ren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jeder
zeit auf Initiative des Fonds zum angemessenen Zeitl
wert verauBert, liquidiert oder durch ein Gegengeld
schaft glattgestellt werden kénnen.

Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten
Markt gehandelt werden und die unter die Definition

von Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 fallen,
sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente
bereits Vorschriften liber den Einlagen- und den Anleger@
schutz unterliegt, vorausgesetzt sie werden:

von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen
Korperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaalz
tes, der Europaischen Zentralbank, der Europaischen
Union oder der Europaischen Investitionsbank, einem
Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, eil
nem Gliedstaat der Foderation oder von einer internal
tionalen Einrichtung 6ffentlich-rechtlichen Charak®
ters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehdrt, begelz
ben oder garantiert, oder

von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapielz
re auf den unter den Buchstaben a), b) und c) bezeichZ
neten geregelten Markten gehandelt werden,

von einem Institut, das gemaf den im Gemeinschafts
recht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt
ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen,
die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng

sind wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und
diese einhalt, begeben oder garantiert, oder

von anderen Emittenten begeben, die einer Kategol
rie angehdren, die von der CSSF zugelassen wurde, so
fern fir Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften
fir den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten,
zweiten und dritten Gedankenstrichs gleichwertig
sind, und sofern es sich bei dem Emittenten entweder
um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mini
destens zehn Millionen Euro (EURMA 0.000.000), das seil?
nen Jahresabschluss nach den Vorschriften der vierl
ten Richtlinie 78/660/EWG erstellt und verdffentlicht,
oder um einen Rechtstrager, der innerhalb einer eine
oder mehrere bérsennotierte Gesellschaften umfas®
senden Unternehmensgruppe fir die Finanzierung
dieser Gruppe zustandig ist, oder um einen Rechtstra®
ger handelt, der die wertpapiermafBige Unterlegung
von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer
Bank eingerdumten Kreditlinie finanzieren soll.

1.2 Jedoch darf der Fonds nicht:

a) mehr als 10@% seines Nettovermdgens in anderen als den
in Ziffer 1.1 genannten Wertpapieren und Geldmarktin@
strumenten anlegen;

b) Edelmetalle oder Zertifikate Gber diese erwerben.

Der Fonds darf daneben flissige Mittel in Form von

Anlagekonten (Kontokorrentkonten) und Tagesgeld halten, die
jedoch nur akzessorischen Charakter haben durfen. Generell ist
die Anlage in flissigen Mitteln auf 20% des Nettofondsvermaol
gens begrenzt, jedoch kann das Nettofondsvermdgen, wenn es
aufgrund auBBergewohnlich unginstiger Marktbedingungen als
angemessen eingeschétzt wird, innerhalb der gesetzlich zulassi?
gen Grenzen (kurzfristig) auch darlber hinaus in flissigen Mit@
teln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser Anlagel
grenze abgewichen werden.

2. Anlagegrenzen

2.1 Der Fonds legt hochstens 10@®%6 seines Nettovermdgens in
Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und dessel®
ben Emittenten an. Der Fonds legt héchstens 20@6 seines NetlZ
tovermogens in Einlagen bei ein und demselben Emittenten
an. Das Ausfallrisiko bei Geschaften des Fonds mit OTC-Deril
vaten darf 10@% seines Nettovermdgens nicht Gberschreiten,
wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel
41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember
2010 ist, ansonsten liegt dieser Satz bei 5@%.

2.2 Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
der Emittenten, bei denen der Fonds jeweils mehr als 5@6 seild
nes Nettovermdgens anlegt, darf 40@% seines Nettovermol
gens nicht Uberschreiten. Diese Begrenzung findet keine Anl@
wendung auf Einlagen, die bei Finanzinstituten vorgenom
men werden, welche einer Aufsicht unterliegen, noch auf Gel2
schafte mit OTC-Derivaten, die mit diesen Instituten getatigt
werden.

Ungeachtet der in Ziffer 2.1 genannten Einzelobergrenzen
darf der Fonds Folgendes nicht kombinieren, wenn dies zu eil
ner Anlage von mehr als 20@% seines Nettovermogens bei ein
und derselben Einrichtung fihren wiirde:
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e von dieser Einrichtung begebene Wertpapiere oder Geld®
marktinstrumente

e Einlagen bei dieser Einrichtung oder

e von dieser Einrichtung erworbene OTC-Derivate.

2.3 Die in Ziffer 2.1 Satz 1 genannte Obergrenze wird auf hochsl

tens 35@6 angehoben, wenn die Wertpapiere oder Geld@
marktinstrumente von einem Mitgliedstaat oder seinen Geld
bietskorperschaften, von einem Drittstaat oder von einer in@
ternationalen Einrichtung 6ffentlich-rechtlichen Charakters,
der mindestens ein Mitgliedstaat angehért, begeben oder gall
rantiert werden.

2.4 Die in Ziffer 2.1 Satz 1 genannte Obergrenze wird fiir beld

stimmte Schuldverschreibungen auf héchstens 25@6 angehold
ben, wenn die Schuldverschreibungen von einem Kreditinstil
tut mit Sitz in einem Mitgliedstaat begeben werden, das auf
grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber diel2
ser Schuldverschreibungen einer besonderen 6ffentlichen
Aufsicht unterliegt. Insbesondere werden die Ertrédge aus der
Emission dieser Schuldverschreibungen geméaf den gesetzIil
chen Vorschriften in Vermdgenswerten angelegt, die wah@
rend der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die
sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend ded
cken und vorrangig fur die beim Konkurs des Emittenten fal
lig werdende Rickzahlung des Kapitals und der Zinsen be
stimmt sind.

Legt der Fonds mehr als 5@% seines Nettovermogens in
Schuldverschreibungen im Sinne von Ziffer 2.4 an, die von ein
und demselben Emittenten begeben werden, so darf der Ge2
samtwert dieser Anlagen 80@% des Wertes des Nettovermol
gens des Fonds nicht Gberschreiten.

2.5 Die in den Ziffern 2.3 und 2.4 genannten Wertpapiere und

Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in Zifl
fer 2.2 vorgesehenen Anlagegrenze von 40@®% nicht berticki
sichtigt.

Die in den Ziffern 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4 genannten Grenzen
dirfen nicht kumuliert werden; daher dirfen gemaf den Zif@
fern 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4 getatigte Anlagen in Wertpapieren
und Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten
oder in Einlagen bei diesem Emittenten oder in Derivaten des?
selben 35@% des Nettovermdgens des Fonds nicht Gbersteil
gen.

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsoli
dierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG oder
nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvor?
schriften derselben Unternehmensgruppe angehéren, werld
den bei der Berechnung der in den Ziffern 2.1 bis 2.6 vorgesel
henen Anlagegrenzen als ein einziger Emittent angesehen.

Der Fonds darf kumulativ bis zu 20@% seines Nettovermdgens
in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein und dersel?
ben Unternehmensgruppe anlegen.

2.6 Anlagen in Derivaten werden auf die Grenzen der vorgenann(@

ten Ziffern 2.1 bis 2.5 angerechnet, mit Ausnahme von index@
basierten Derivaten.

3.1 Unbeschadet der in den Ziffern 6.1 bis 6.3 festgelegten AnlalZ

gegrenzen werden die in den Ziffern 2.1 bis 2.6 genannten

3.2

5.

N

5.2

5.3

Obergrenzen fur Anlagen in Aktien und/ oder Schuldtiteln
ein und desselben Emittenten auf héchstens 20@6 angehol
ben, wenn es gemaB den Griindungsunterlagen des Fonds
Ziel seiner Anlagestrategie ist, einen bestimmten, von der
CSSF anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubil®
den; Voraussetzung hierfir ist, dass

e die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifi?
ziert ist;

e derIndex eine adaquate Bezugsgrundlage fir den Markt
darstellt, auf den er sich bezieht;

e der Index in angemessener Weise veréffentlicht wird.

Die in Ziffer 3.1 festgelegte Grenze wird auf 35@% angehold
ben, sofern dies aufgrund auBergewohnlicher Marktbedin
gungen gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf gerel
gelten Markten, auf denen bestimmte Wertpapiere oder
Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu
dieser Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten mo@
glich.

Abweichend von den Ziffern 2.1 bis 2.6 darf der Fonds,
nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 % seil
nes Nettovermégens in Wertpapieren und Geldmarktinf
strumenten verschiedener Emissionen anlegen, die von eil2
nem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder seinen Gel
bietskorperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder
von internationalen Organismen 6ffentlich -rechtlichen
Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der
Europaischen Union angehéren, begeben oder garantiert
werden.

Der betreffende Fonds muss Wertpapiere halten, die im
Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen
begeben worden sind, wobei die Wertpapiere aus ein und
derselben Emission 30®% des Nettovermdgens des Fonds
nicht Gbersteigen dirfen.

Der Fonds darf Anteile von anderen OGAW und/oder ande
rer OGA im Sinne des Artikels 41 Absatz 1 Buchstabe e des Gelz
setzes vom 17. Dezember 2010 erwerben, sofern er héchsi
tens 20@%6 seines Nettovermdgens in Anteilen ein und dessel®
ben OGAW beziehungsweise sonstigen OGA anlegt.

Fur die Zwecke der Anwendung dieser Anlagegrenze gilt jeld
der Teilfonds eines OGA mit mehreren Teilfonds als einzelner
Emittent, sofern der Grundsatz der Absonderung der VerbindZ
lichkeiten der einzelnen Teilfonds gegentiber Dritten sicher
gestellt ist.

Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW durfen ins
gesamt 30@% des Nettovermdgens des Fonds nicht Gbersteil
gen.

Wenn der Fonds Anteile eines anderen OGAW und/oder
sonstigen OGA erworben hat, werden die Anlagewerte des
betreffenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die in
Artikel 43 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 genannten
Obergrenzen nicht kombiniert.

Erwirbt der Fonds Anteile anderer OGAW und/ oder sonstil
ger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von derselben Ver
waltungsgesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft verd
waltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch
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6.

—_

6.2

6.3

eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine
wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist,
so darf die Verwaltungsgesellschaft oder die andere Geselll
schaft fur die Zeichnung oder den Rickkauf von Anteilen dield
ser anderen OGAW oder OGA durch den Fonds keine Gebih®
ren berechnen.

Legt der Fonds einen wesentlichen Teil seines Vermdgens in
anderen OGAW und/oder sonstigen OGA an, so muss sein
Prospekt Angaben darliber enthalten, wie hoch die Verwal®
tungsgebihren maximal sind, die von dem betreffenden
Fonds selbst wie auch von den anderen OGAW und/oder
sonstigen OGA, in die zu investieren er beabsichtigt, zu tra
gen sind. Der OGAW gibt in seinem Jahresbericht an, wie
hoch der Anteil der Verwaltungsgebihren maximal ist, den
der Fonds einerseits und die OGAW oder anderen OGA, in
die er investiert, andererseits zu tragen haben.

Die Verwaltungsgesellschaft darf fiir keine der von ihr verwal@
teten Investmentfonds, die unter den Anwendungsbereich
von Teil | des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 fallen, Aktien
erwerben, die mit einem Stimmrecht verbunden sind, das es
ihr ermdglicht, einen nennenswerten Einfluss auf die Gel2
schaftsfihrung eines Emittenten auszutben.

Ferner darf die Verwaltungsgesellschaft fir den Fonds hochs®
tens erwerben:

e 10@% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben
Emittenten;

o 10@% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emit
tenten;

e 256 der Anteile ein und desselben OGAW und/oder ani
deren OGA im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2010;

e 10@% der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emit
tenten.

Die unter dem zweiten, dritten und vierten Aufzahlungs@
punkt vorgesehenen Anlagegrenzen brauchen beim Erwerb
nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der
Schuldverschreibungen oder der Geldmarktinstrumente oder
der Nettobetrag der ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt
des Erwerbs nicht berechnen lasst.

Die Ziffern 6.1 und 6.2 sind nicht anzuwenden:

a) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von ei
nem Mitgliedstaat der Européischen Union oder dessen
offentlichen Gebietskdrperschaften begeben oder garani
tiert werden;

b) aufvon einem Staat, der kein Mitgliedstaat der Europail
schen Union ist, begebene oder garantierte Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente;

c) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von inl@
ternationalen Einrichtungen 6ffentlich-rechtlichen Cha2
rakters begeben werden, denen ein oder mehrere Mit
gliedstaaten der Europaischen Union angehdren;

d) auf Aktien, die der Fonds an dem Kapital einer Gesell@
schaft eines Drittlandes auBerhalb der Europaischen Uni@
on besitzt, die ihr Vermdgen hauptsachlich in Wertpapiel
ren von Emittenten anlegt, die in diesem Land anséassig

sind, wenn eine derartige Beteiligung fiir den Fonds aufd
grund der Rechtsvorschriften dieses Landes die einzige
Moglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpapieren von Emit
tenten dieses Landes zu tatigen. Diese Ausnahmeregeld
lung gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die GelZ
sellschaft des Drittlandes auBerhalb der Europaischen Unil2
on in ihrer Anlagepolitik die in Artikel 43 und 46 sowie in
Artikel 48 Absatz 1 und 2 des Gesetzes vom 17. Dezemi
ber 2010 festgelegten Grenzen nicht Uberschreitet. Bei
Uberschreitung der in Artikel 43 und 46 des Gesetzes

vom 17. Dezember 2010 vorgesehenen Grenzen findet Arl2
tikel 49 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 entspreld
chend Anwendung.

7.1 Bei der Ausiibung von Bezugsrechten, die an Wertpapiere
oder Geldmarktinstrumente geknipft sind, die Teil seines Verz
mogens sind, muss der Fonds die in diesem Kapitel vorgesehelz
nen Anlagegrenzen nicht notwendigerweise einhalten.

Unbeschadet ihrer Verpflichtung, auf die Einhaltung des
Grundsatzes der Risikostreuung zu achten, kénnen neu zugefl
lassene OGAW wahrend eines Zeitraums von sechs Monaten
nach ihrer Zulassung von den in Artikel 43, 44, 45 und 46 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 festgelegten Bestimmun@
gen abweichen.

7.2 Werden die in Ziffer 7.1 genannten Grenzen von dem Fonds
unbeabsichtigt oder infolge der Auslibung von Bezugsrech
ten Uberschritten, so strebt dieser bei seinen Verkaufen als
vorrangiges Ziel die Normalisierung dieser Lage unter Berlick®
sichtigung der Interessen der Anteilinhaber an.

8.

—_

Kredite aufnehmen dirfen weder die Verwaltungsgesell®
schaft noch die Verwahrstelle, handelnd fur Rechnung des In
vestmentfonds.

Jedoch darf der Fonds Fremdwahrungen durch ein ,Back-to-
back”-Darlehen erwerben.

8.2 Abweichend von Ziffer 8.1 darf der Fonds im Gegenwert von
bis zu 10@% seines Nettovermdgens Kredite aufnehmen, sold
fern es sich um Kredite handelt, die voribergehend aufgel
nommen werden.

9.

N

Unbeschadet der Bestimmungen in den Ziffern 1.1 und 1.2 sol@
wie in Artikel 42 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 dir
fen weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstel®
le, jeweils handelnd fir Rechnung des Investmentfonds, Kre
dite gewahren oder fir Dritte als Blirge einstehen.

9.2 Ziffer 9.1 steht dem Erwerb von nicht voll eingezahlten Wert
papieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen in Ziffer 1.1
Buchstaben e), g) und h) genannten, noch nicht voll eingel
zahlten Finanzinstrumenten durch die besagten Organismen
nicht entgegen.

10. Leerverkdufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten
oder anderen in Ziffer 1.1 Buchstaben e), g) und h) genann2
ten Finanzinstrumenten dirfen nicht von fiir Rechnung von
Investmentfonds handelnden Verwaltungsgesellschaften
oder Verwahrstellen getatigt werden.

Das Fondsvermdgen darf nicht verpfandet oder sonst belas
tet, zur Sicherung Ubereignet oder zur Sicherung abgetreten
werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen im
Sinne von Ziffer 8.2 oder um Sicherheitsleistungen zur Erfil®

32



lung von Einschuss- oder Nachschussverpflichtungen im Rah@
men der Abwicklung von Geschéaften mit Finanzinstrumen(
ten.

Artikel 5 Anteile an dem Fonds und Ank

teilklassen

Anteile an dem Fonds werden durch Anteile verkorpert, wel
che in Globalurkunden verbrieft sind, sofern im Sonderreglel
ment des Fonds keine andere Bestimmung getroffen wird.

Die Anleger haben keinen Anspruch auf Auslieferung effekti@
ver Stlicke. Die Anteile werden bis auf drei Dezimalstellen ausZ
gegeben.

Alle Anteile des Fonds haben grundsatzlich gleiche Rechte
und sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Er2
tragen, Kursgewinnen und am Liquidationserlds ihrer jeweili@
gen Anteilklasse berechtigt.

Das Sonderreglement des Fonds kann fiir den Fonds unteri?
schiedliche Anteilklassen vorsehen, die sich hinsichtlich bel
stimmter Ausgestaltungsmerkmale, wie z. B. der Ertragsverfd
wendung, der Verwaltungsvergitung, dem Ausgabeauf?
schlag oder sonstigen Merkmalen unterscheiden.

Weitere Einzelheiten zu Anteilklassen werden gegebenenl
falls im jeweiligen Sonderreglement des Fonds geregelt.

Sollte ein Anleger bei Zeichnung von Anteilen der ausschlieB@
lich institutionellen Anlegern vorbehaltenen Klassen den Stal
tus eines institutionellen Investors im Wege der Erregung
oder Aufrechterhaltung eines Irrtums durch Vorspiegelung
objektiv oder subjektiv falscher oder durch Unterdriickung
wahrer Tatsachen erwecken beziehungsweise aufrechterhal@
ten oder diesen Status verlieren und die gezeichneten Anteile
nicht unverziglich zurtickgeben, muss er den Fonds fir jegli®
che finanzielle und steuerliche Konsequenzen entschadigen.

Erfillt ein Anleger die an den Status eines institutionellen Anl
legers gestellten Anforderungen nicht mehr, so kann die Ver@
waltungsgesellschaft ohne vorherige Mitteilung alle im Besitz
dieses Anlegers befindlichen Anteile zwangsweise zurlickkaulZ
fen beziehungsweise den Rlckkauf veranlassen.

Ausgabe und Ricknahme der Anteile sowie die Vornahme
von Zahlungen auf Anteile erfolgen bei der Verwaltungsgeld
sellschaft, der Verwahrstelle sowie Uber jede Zahlstelle.

Falls fir den Fonds mehrere Anteilklassen eingerichtet werl
den, erfolgt die Anteilwertberechnung (Artikel 8) fur jede AniZ
teilklasse durch Teilung des Wertes des Fondsvermogens, der
einer Klasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der am Han@
delstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Klasse.

Artikel 6 Ausgabe von Anteilen und

die Beschriankung der Ausgali
be von Anteilen

Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem im Sonderregle
ment des Fonds festgelegten Ausgabepreis und zu den dort
bestimmten Bedingungen. Die Verwaltungsgesellschaft hat
bei der Ausgabe von Anteilen des Fonds die Gesetze und Vor@

schriften aller Lander, in welchen Anteile angeboten werden,
zu beachten.

Die Verwaltungsgesellschaft kann fir den Fonds jederzeit
nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurlckweil
sen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschranken,
aussetzen oder endgultig einstellen, soweit dies im Interesse
der Gesamtheit der Anteilinhaber, zum Schutz der Verwal@
tungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds, im Interesse der Anl
lagepolitik oder im Falle der Gefdhrdung der spezifischen Ani
lageziele des Fonds erforderlich erscheint.

Zeichnungsantrage werden an jedem Tag, der zugleich Bank®
arbeitstag und Borsentag in Frankfurt am Main ist, angenom@
men (,Handelstag”). Der Erwerb von Anteilen erfolgt grund
satzlich zum Ausgabepreis des jeweiligen Handelstages.

Zeichnungsantrage, die bis spatestens 16.00@hr (Luxemburfd
ger Zeit) an einem Handelstag bei der Verwaltungsgesell®
schaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des An@
teilwertes dieses Handelstages abgerechnet. Die Berechnung
des Anteilwertes wird fiir einen Handelstag am Bewertungsf
tag gemaB Artikel 8 Ziffer 1. durchgefiihrt, sodass die entsprel?
chende Abrechnung fir die Anleger ebenfalls am Bewer(d
tungstag vorgenommen wird.

Zeichnungsantrage, welche nach 16.00@hr (Luxemburger
Zeit) an einem Handelstag eingehen, gelten als am folgenden
Handelstag eingegangen und werden auf der Grundlage des
Anteilwertes des folgenden Handelstages abgerechnet. Da
die Berechnung des Anteilwertes fir den folgenden Handels
tag jedoch erst am nachsten Bewertungstag durchgefihrt
wird, erfolgt eine entsprechende Abrechnung fir die Anleger
ebenfalls erst am nachsten Bewertungstag.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass
die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anle@
ger zum Zeitpunkt der Einreichung des Zeichnungsantrags
unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird.

Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bewertungstagen
nach dem entsprechenden Handelstag in der Fondswahrung
zahlbar.

Die Anteile werden unverzlglich nach Eingang des Ausgabell
preises bei der Verwahrstelle im Auftrag der Verwaltungsgeld
sellschaft von der Verwahrstelle zugeteilt.

Die Verwahrstelle wird auf nicht ausgefihrte Zeichnungsan@
trage eingehende Zahlungen unverzlglich zinslos zurlickzah®
len.

Die Verwaltungsgesellschaft kann in ihrem eigenen Ermessen
vollstandige oder teilweise Zeichnungen gegen Sachleistuni
gen akzeptieren. In diesem Fall muss die Sacheinlage im Ein@
klang mit der Anlagepolitik und den Anlagebeschréankungen
des Fonds stehen. AuBerdem werden diese Anlagen durch
den von der Verwaltungsgesellschaft beauftragten Abschluss?
prufer gepruft.

Artikel 7 Ricknahme von Anteilen

Die Anteilinhaber des Fonds sind berechtigt, jederzeit die
Ricknahme ihrer Anteile zu dem im Sonderreglement des
Fonds festgelegten Riicknahmepreis und zu den dort bel
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stimmten Bedingungen zu verlangen. Diese Riicknahme erf2
folgt nur an einem Handelstag.

2. Rucknahmeantrége werden an jedem Handelstag angenom@@
men. Die Riicknahme von Anteilen erfolgt grundsétzlich zum
Rucknahmepreis des jeweiligen Handelstages.

Ricknahmeantrage, welche bis spatestens 16.00@hr (Luxem(®
burger Zeit) an einem Handelstag bei der Verwaltungsgesell
schaft eingegangen sind, werden zum Anteilwert dieses Han@
delstages abgerechnet. Die Berechnung des Anteilwertes
wird fur einen Handelstag am Bewertungstag gemanB Artikel
8 Ziffer 1. durchgefihrt, sodass die entsprechende Abrech
nung fur die Anleger ebenfalls am Bewertungstag vorgenomf
men wird.

Ricknahmeantrage, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Handelstag eingehen, gelten als am folgenden
Handelstag eingegangen und werden zum Anteilwert des fol@
genden Handelstages abgerechnet. Da die Berechnung des
Anteilwertes fur den folgenden Handelstag jedoch erst am
nachsten Bewertungstag durchgefiihrt wird, erfolgt eine ent
sprechende Abrechnung fir die Anleger ebenfalls erst am
nachsten Bewertungstag.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass
die Riicknahme von Anteilen auf der Grundlage eines dem
Anleger zum Zeitpunkt der Einreichung des Rlicknahmean(
trags unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird.

3. Die Zahlung des Riicknahmepreises erfolgt innerhalb von
drei Bewertungstagen nach dem entsprechenden Handels@
tag, sofern im Sonderreglement nichts anderes bestimmt ist.

4. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmil
gung durch die Verwahrstelle berechtigt, umfangreiche Riick
nahmen, die nicht aus den flUssigen Mitteln und zulassigen
Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden konnen, erst
zu tatigen, nachdem entsprechende Vermdgenswerte des
Fonds ohne Verzégerung verkauft wurden. Anleger, die ihre
Anteile zur Ricknahme angeboten haben, werden von einer
Aussetzung der Ricknahme sowie von der Wiederaufnahme
der Riicknahme unverziglich in geeigneter Weise in Kenntnis
gesetzt.

5. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet,
als keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B. devisenrechtliche
Vorschriften oder andere, von der Verwahrstelle nicht beein
flussbare Umstande die Uberweisung des Riicknahmepreises
in das Land des Antragstellers verbieten.

6. Die Verwaltungsgesellschaft kann fiir den Fonds Anteile ein@
seitig gegen Zahlung des Riicknahmepreises zurtckkaufen,
soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber
oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des Fonds
erforderlich erscheint.

7. Die Verwaltungsgesellschaft kann in ihrem eigenen Ermessen
auf Anfrage des Anlegers Ricknahmen gegen Sachleistuni
gen akzeptieren. In diesem Fall diirfen diese Riicknahmen keil
ne negative Auswirkung auf die tibrigen Anleger haben und
werden durch den von der Verwaltungsgesellschaft beaufd
tragten Abschlussprifer gepruft.

Artikel 8 Anteilwertberechnung

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Sonderf?
reglement des Fonds festgelegte Wahrung ("Fondswahi
rung").

Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsi
gesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jed
dem einem Handelstag folgenden Tag, der zugleich Bankar®
beitstag und Bérsentag in Frankfurt am Main ("Bewertungs
tag") ist, berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung

des Netto-Fondsvermdgens durch die Zahl der am Handels?
tag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds.

Das Netto-Fondsvermdgen wird nach folgenden Grundsat?
zen berechnet:

a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanz2
instrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen die an ei?
ner Borse amtlich notiert sind, werden zum letzten verf
fugbaren handelbaren Kurs, der eine verlassliche Bewerl
tung gewabhrleistet, des dem Bewertungstag vorhergeld
henden Bérsentages bewertet. Soweit Wertpapiere, Geld?
marktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Deri@
vate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Borsen amtl?
lich notiert sind, ist die Bérse mit der héchsten Liquiditat
maBgeblich.

b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanz?
instrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen die nicht
an einer Borse amtlich notiert sind, die aber an einem ani
deren geregelten Markt gehandelt werden, werden zu eid
nem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs
und nicht héher als derBriefkurs des dem Bewertungstag
vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verd
waltungsgesellschaft fir den bestmdéglichen Kurs halt, zu
dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitel
te Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen
verkauft werden kénnen.

c) Aktien/Anteile von anderen OGAW und/oder OGA werl
den grundsatzlich zum letzten vor dem Bewertungstag
festgestellten Riicknahmepreis angesetzt oder zum letz?
ten verflgbaren handelbaren Kurs, der eine verlassliche
Bewertung gewabhrleistet bewertet.

d) Abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Boérse
amtlich notiert sind und nicht an einem anderen geregel@
ten Markt gehandelt werden (OTC-Derivate), unterliegen
einer zuverldssigen und Gberprifbaren Bewertung auf TalZ
gesbasis die auf festgelegten, gleichbleibenden Grundsat?
zen basiert. Sie konnen jederzeit auf Initiative der Gesell?
schaft zum angemessenen Zeitwert (Fair Value) veraul
Bert, abgewickelt oder durch ein Gegengeschaft glattge®
stellt werden.

e) Bankguthaben und Festgelder werden zum Nennwert zu@
zuglich Zinsen bewertet.

f) Forderungen, zB. abgegrenzte Zinsanspriiche und Ver
bindlichkeiten, werden grundsatzlich zum Nennwert anl
gesetzt.

g) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind, nicht zur Verf
fligung stehen, fir andere als die unter Buchstaben a) bis
f) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt
oder nicht an einem geregelten Markt gehandelt werld
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den, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie alle anl
deren Vermdgenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bel
wertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu
und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschluss?
prifern nachprifbaren Bewertungsregeln (z.B. geeignel
te Bewertungsmodelle unter Beriicksichtigung der aktuel®
len Marktgegebenheiten) festlegt.

h) Sofern dies im Sonderreglement ausdricklich bestimmt
ist, werden die Bewertungskurse der unter a) oder b) geld
nannten verzinslichen Anlagen mit einer Restlaufzeit von
weniger als 6@Monaten unter Konstanthaltung der da2
raus berechneten Anlagerendite, sukzessive dem Ruick®
zahlungspreis angeglichen. Variabel verzinsliche Anlagen
werden grundsatzlich nach der linearen Fortschreibungsf
methode bewertet. Nach dem Kauf wird fur jedes Papier
die Fortschreibungslinie errechnet. Der Kaufkurs wird bis
zum Rickzahlungsdatum auf diese Linie hin zu- oder ab@
geschrieben. Bei gréBeren Anderungen der Marktverh3 |t
nisse kann die Bewertungsbasis der einzelnen Anlagen
den aktuellen Marktrenditen angepasst werden.

i) Sofern dies im Sonderreglement ausdricklich bestimmt
ist, werden die Zinsertrage bis einschlieBlich zum dritten
Bewertungstag nach dem jeweiligen Handelstag bei Bel
rucksichtigung der entsprechenden Kosten in die Bewerf
tung einbezogen. Sollte das Sonderreglement eine von
Artikel 6 Ziffer 4. abweichende Zahl von Bewertungstall
gen bestimmen, innerhalb derer der Ausgabepreis nach
dem entsprechenden Handelstag zahlbar ist, werden die
Zinsertrage fur die Anzahl Bewertungstage nach dem jed
weiligen Handelstag bei Berlcksichtigung der entspreld
chenden Kosten in die Bewertung einbezogen.

j) Anlagen, welche auf eine Wahrung lauten, die nicht der
Wahrung des Fonds entspricht, werden zu dem unter Zul2
grundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr
(16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des
dem Bewertungstag vorhergehenden Borsentages in die
Wahrung des Fonds umgerechnet. Gewinne und Verluste
aus abgeschlossenen Devisentransaktionen werden jelZ
weils hinzugerechnet oder abgesetzt. Abweichend von
dem vorgenannten Buchstaben a) werden
(borsengehandelte) Futures auf Wahrungswechselkurse
dartber hinaus mit dem ermittelten Kurs um 17.00 Uhr
(16.00 Uhr Londoner Zeit) bewertet.

Sofern fur den Fonds verschiedene Anteilklassen gemaf Arti@
kel® Ziffer®. des Verwaltungsreglements eingerichtet sind,
ergeben sich fir die Anteilwertberechnung folgende Beson@
derheiten:

a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Ziffer
1. dieses Artikels aufgeflihrten Kriterien fir jede Anteill
klasse separat.

b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen er2
héht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse
am gesamten Wert des Netto-Fondsvermdgens. Der Mit
telabfluss aufgrund der Riicknahme von Anteilen vermin@
dert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse
am gesamten Wert des Netto-Fondsvermogens.

c) Im Falle einer Ausschiittung vermindert sich der Anteil®

Artikel 9

wert der -ausschittungsberechtigten - Anteile der Anteil?
klasse A um den Betrag der Ausschiittung. Damit vermin@
dert sich zugleich der prozentuale Anteil der Anteilklasse
A am gesamten Wert des Netto-Fondsvermégens, wahi
rend sich der prozentuale Anteil der - nicht ausschit®
tungsberechtigten - Anteilklasse T am gesamten Netto-
Fondsvermdgen erhéht.

Fir den Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgefiihrt werld
den.

Die Verwaltungsgesellschaft kann fir umfangreiche Riicknah
meantrage, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulassigen
Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden kénnen, den
Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bel
stimmen, an welchem sie fur den Fonds die erforderlichen
Wertpapierverkdufe vornimmt; dies gilt dann auch fir gleich@
zeitig eingereichte Zeichnungsauftrage fur den Fonds.

Falls auBergewodhnliche Umstande eintreten, welche die Bel
wertung nach den vorstehend aufgefiihrten Kriterien unmégz
lich oder unsachgerecht erscheinen lassen, ist die Verwal®
tungsgesellschaft ermachtigt, andere, von ihr nach Treu und
Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von AblZ
schlussprufern nachprifbare Bewertungsregeln zu befolgen,
um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermdégens zu erl
reichen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Anteilwert im Wege eilz
nes Anteilsplittings unter Ausgabe von Gratisanteilen herab
setzen.

Einstellung der Berechnung
des Anteilwertes

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, fir den Fonds die
Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn
und solange Umstande vorliegen, die diese Einstellung erfor
derlich machen und wenn die Einstellung unter Berlicksichti®
gung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, ins
besondere:

a) wahrend der Zeit, in welcher eine Borse oder ein anderer
Markt, wo ein wesentlicher Teil der Vermogenswerte des
Fonds amtlich notiert oder gehandelt wird, geschlossen
ist (auBer an gewdhnlichen Wochenenden oder Feiertal
gen) oder der Handel an dieser Borse beziehungsweise
an dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder eingel
schrankt wurde;

b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft Gber Anlal
gen des Fonds nicht verfliigen kann oder es ihr unmaoglich
ist, den Gegenwert der Anlagek&aufe oder -verkaufe frei
zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes
ordnungsgemaB durchzufihren;

c) im Falle einer Unterbrechung der Nachrichtenverbindun@
gen oder aus irgendeinem Grund der Wert eines VermoQ
genswertes nicht schnell oder genau genug bestimmt
werden kann.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung beziehungsz
weise Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverziig@
lich in mindestens einer Tageszeitung in den Landern ver6f
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fentlichen, in denen Anteile des Fonds zum &ffentlichen Verl
trieb zugelassen sind, sowie allen Anteilinhabern mitteilen,
die Anteile zur Ricknahme angeboten haben.

Artikel 10 Rechnungsjahr und Abschlussf

prifung

Das Rechnungsjahr des Fonds wird im Sonderreglement des
Fonds festgelegt.

Der Jahresabschluss des Fonds wird von einem Abschlusspri@
fer gepruft, der von der Verwaltungsgesellschaft ernannt
wird.

Artikel 11 Ertragsverwendung

1.

Die Ertragsverwendung des Fonds wird im Sonderreglement
des Fonds festgelegt.

Die Ausschittung kann bar oder in Form von Gratisanteilen
erfolgen. Eventuell verbleibende Bruchteile konnen bar aus
bezahlt werden.

Zur Ausschittung kdnnen die ordentlichen Ertréage aus Zini
sen und/oder Dividenden abzuglich Kosten ("ordentliche Net®
to-Ertrége") sowie netto realisierte Kursgewinne kommen.
Ferner kénnen die nicht realisierten Kursgewinne sowie sons
tige Aktiva zur Ausschittung gelangen, sofern das Netto-
Fondsvermdégen aufgrund der Ausschittung nicht unter die
Mindestgrenze gemaB Artikel 1 Ziffer@. des Verwaltungsreld
glements sinkt.

Ausschuttungen werden auf die am Ausschlttungstag ausgel
gebenen Anteile ausgezahlt.

Ausschuttungsberechtigt sind im Falle der Bildung von Anteil®
klassen gemaB Artikel 5 Ziffer 3. des Verwaltungsreglements
die Anteile der Klasse A. Im Falle einer Ausschittung von Gral2
tisanteilen gemag Ziffer 2. sind diese Gratisanteile der Anteil®
klasse A zuzurechnen.

Artikel 12 Dauer und Auflésung des

Fonds sowie die Zusammenlell
gung von Fonds

Die Dauer des Fonds ist im Sonderreglement festgelegt.

Unbeschadet der Regelung gemaB Ziffer 1. dieses Artikels
kann der Fonds jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft
aufgel6st werden, sofern im Sonderreglement keine gegenl@
teilige Bestimmung getroffen wird.

Die Auflésung des Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fala
len:
a) wenn die im Sonderreglement des Fonds festgelegte Daul?

er abgelaufen ist;

b) wenn die Verwahrstellenbestellung gekindigt wird,
ohne dass eine neue Verwahrstellenbestellung innerhalb
der gesetzlichen oder vertraglichen Fristen erfolgt;

c¢) wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder
aus irgendeinem Grund aufgel6st wird;

d) wenn das Fondsvermogen wahrend mehr als sechs Monad

ten unter einem Viertel der Mindestgrenze gemanB Artikel
1 Ziffer 1. des Verwaltungsreglements bleibt;

e) inanderen, im Gesetz vom 17. Dezember 2010 oder im
Sonderreglement des Fonds vorgesehenen Féllen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bestehende Fonds auflo@
sen beziehungsweise gemaB Ziffer 7 mit einem anderen
Fonds zusammenlegen, sofern seit dem Zeitpunkt der Aufle@d
gung erhebliche wirtschaftliche und/oder politische Anderuniz
gen eingetreten sind oder das Vermdégen des Fonds unter

den Gegenwert von EURB0 Mio. sinkt.

In den beiden Monaten, die dem Zeitpunkt der Auflésung eil@
nes auf bestimmte Zeit errichteten Fonds vorangehen, wird
die Verwaltungsgesellschaft den entsprechenden Fonds abwi@
ckeln. Dabei werden die Vermdgensanlagen verduBert, die
Forderungen eingezogen und die Verbindlichkeiten getilgt.

Die in Ziffer 5 enthaltene Regelung gilt entsprechend fir
samtliche nicht nach Abschluss des Liquidationsverfahrens
eingeforderten Betrage.

Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflésung des Fonds
fuhrt, wird die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die Riick®
nahme ist weiterhin méglich wobei die Liquidationskosten

im Ricknahmepreis berlcksichtigt werden. Die Verwahrstelle
wird den Liquidationserlds, abzlglich der Liquidationskosten
und Honorare ("Netto-Liquidationserlds"), auf Anweisung

der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derl?
selben oder von der Verwahrstelle ernannten Liquidatoren
unter die Anteilinhaber des Fonds nach deren Anspruch veri
teilen.

Der Netto-Liquidationserlos, der nicht zum Abschluss des Li?
quidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worl
den ist, wird, soweit dann gesetzlich notwendig, in Euro um@
gerechnet und von der Verwahrstelle nach Abschluss des Li#l
quidationsverfahrens fur Rechnung der Anteilinhaber bei der
Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo dieser
Betrag verfallt, soweit er nicht innerhalb der gesetzlichen
Frist von dreiBig Jahren dort angefordert wird.

Die Anteilinhaber, deren Erben beziehungsweise Rechtsnachi
folger oder Glaubiger kdnnen weder die Auflésung noch die
Teilung des Fonds beantragen.

Auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft koénnen Fonds unl
ter Berlicksichtigung der in Kapitel 8 des Gesetzes vom 17. Del2
zember 2010 enthaltenen Bestimmungen verschmolzen werlZ
den, indem der Fonds im Einklang mit Artikel 1 Ziffer 20 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 auf einen anderen beste
henden Fonds Ubertragen oder gemeinsam mit einem oder
mehreren Fonds zu einem neuen Fonds zusammengelegt
wird. Ubertragung oder Zusammenlegung kénnen beispielsa
weise erfolgen, wenn die Verwaltung des Fonds nicht mehr

in wirtschaftlicher Weise gewahrleistet werden kann oder im
Falle einer Anderung der wirtschaftlichen oder politischen Sif
tuation. Die Verwaltungsgesellschaft kann ebenfalls beschlie@
Ben, einen anderen bestehenden Fonds in den Fonds im Rah@
men einer Verschmelzung aufzunehmen.

Im Fall einer Verschmelzung des Fonds wird die Verwaltungs
gesellschaft die Absicht der Verschmelzung den Anteilinhal@
bern des Fonds durch eine entsprechende Hinweisbekannt
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machung im Sinne von Artikel 72 Absatz 2 des Gesetzes vom
17. Dezember 2010 mindestens 30 Tage zuvor mitteilen. Den
Anteilinhabern steht dann binnen 30 Tagen das Recht zu,

ihre Anteile zum Anteilwert ohne weitere Kosten zuriickzugeld
ben oder auszahlen zu lassen oder gegebenenfalls umzutau
schen in Anteile eines anderen Fonds mit dhnlicher Anlagepol
litik, der von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen
Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwaltungsgesell®
schaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle
oder durch wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verfz
bunden ist. Dieses Recht wird ab dem Zeitpunkt wirksam, zu
dem die Anteilinhaber des zu Ubertragenden und des aufneh
menden Fonds Uber die geplante Verschmelzung unterrich@
tet werden, und erlischt 5 Bankarbeitstage vor dem Zeitpunkt
der Berechnung des Umtauschverhéltnisses.

Unbeschadet des Vorstehenden behalt sich der Vorstand der
Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, im Einklang mit Artil
kel 73 Absatz 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 die AuslZ
gabe, Riicknahme oder Auszahlung von Anteilen voriibergeld
hend auszusetzen, sofern eine solche Aussetzung aus Grinl
den des Anteilinhaberschutzes gerechtfertigt erscheint.

Artikel 13 Allgemeine Kosten

1. Neben denim Sonderreglement des Fonds aufgefiihrten Kos
ten kénnen dem Fonds folgende Kosten belastet werden:

a) Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Ver
auBerung von Vermdgensgegenstanden (z.B. Transakti@
onskosten);

b) Kosten der Vorbereitung, der amtlichen Priifung, der Hin@
terlegung und Veroffentlichung der Fondsreglements einl2
schlieBlich eventueller Anderungsverfahren und anderer
mit dem Fonds im Zusammenhang stehenden Vertrage
und Regelungen (wie beispielsweise Vertriebsvertrage
oder Lizenzvertrége) sowie der Abwicklung und Kosten
von Zulassungsverfahren bei den zustandigen Stellen;

¢) Kosten fir die Vorbereitung, den Druck und Versand der
Verkaufsprospekte, des BIB sowie der Jahres- und Zwil
schenberichte und anderer Mitteilungen an die Anteilin@
haber in den zutreffenden Sprachen, Kosten der Ver6f
fentlichung der Ausgabe- und Riicknahmepreise sowie al@
ler anderen Bekanntmachungen;

d) Kosten der Verwaltung einschlieBlich der Kosten von Intel
ressensverbanden (hiervon ausgenommen sind etwaige
Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und Durch
fihrung einer Verschmelzung verbunden sind);

e) etwaige Kosten von Kurssicherungsgeschaften;

f) ein angemessener Teil an den Kosten fir die Werbung
und an solchen, welche direkt in Zusammenhang mit
dem Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen;

g) Kosten fur Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesell
schaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie im Intel
resse der Anteilinhaber handeln (hiervon ausgenommen
sind etwaige Kosten flir Rechtsberatung, die mit der Vorfd
bereitung und Durchfliihrung einer Verschmelzung ver@
bunden sind);

h) Kosten und evtl. entstehende Steuern, die auf das Fondsl
vermdgen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Las@
ten des Fonds erhoben werden;

i) Kosten etwaiger Borsennotierung(en) und die Gebiihren
der Aufsichtsbehérden und/oder Kosten fiir die Registriefd
rung der Anteile zum 6ffentlichen Vertrieb in verschieded
nen Landern, sowie der Reprasentanten und steuerlichen
Vertretern sowie der Zahlstellen in den Landern, in denen
die Anteile zum &6ffentlichen Vertrieb zugelassen sind;

j) Kosten flr das Raten des Fonds durch international anerl
kannte Ratingagenturen;

k) Kosten der Auflésung einer Fondsklasse oder des Fonds;

I) Kosten fur die Anbahnung, Vorbereitung und Durchfih®
rung von Geschaften mit OTC-Derivaten und Wertpapierl
finanzierungsgeschaften einschlieBlich Sicherheitenver
waltung.

Sowohl die im Sonderreglement des Fonds als auch die in die
sem Artikel unter den Buchstaben a) bis |) aufgefihrten Kosl
ten verstehen sich zuziglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann aus dem Fonds kalender?
taglich, falls zutreffend, eine in der Ubersicht "Der Fonds im
Uberblick” geregelte erfolgsabhéngige Vergiitung in Hohe
des Betrages erhalten, um den die Wertentwicklung der umf@
laufenden Anteile die Wertentwicklung des Referenzindexes
Ubersteigt.

3. AuBerdem kénnen der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funk@
tion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammen(
hang mit Handelsgeschaften geldwerte Vorteile (,soft com
missions”, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und
Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anl
teilinhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werl
den, wobei derartige Handelsgeschéafte nicht mit naturlichen
Personen geschlossen werden, diese im Jahresbericht des
Fonds Berlicksichtigung finden, die betreffenden Dienstleis
ter nicht gegen die Interessen des Fonds handeln durfen, ihre
Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivill
taten des Fonds erbringen und der Vorstand der Verwaltungsz
gesellschaft fortlaufend Gber die erbrachten ,soft commissi@
ons” informiert wird. Die Verwaltungsgesellschaft verpflich@
tet sich, den Anteilinhabern auf Wunsch weitere Einzelheiten
zu den erhaltenen geldwerten Vorteilen offenzulegen.

Die als Entgelte und Kosten gezahlten Betrage werden in den JahZ
resberichten aufgefihrt.

Alle Kosten und Entgelte werden zuerst dem laufenden Einkom(
men angerechnet, dann den Kapitalgewinnen und erst dann
dem Fondsvermaogen.

Die mit dem Erwerb oder der VerduBerung von Vermégenswer{d
ten verbundenen Kosten und Bearbeitungsgeblhren werden in

den Einstandspreis eingerechnet bzw. beim Verkaufserlés abge
zogen.

Artikel 14 Verjahrung

Forderungen der Anteilinhaber gegen die VerwaltungsgesellZ
schaft oder die Verwahrstelle kénnen nach Ablauf von finf JahZ
ren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich gel@
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tend gemacht werden; davon unberihrt bleibt die in Artikel@ 2
Ziffer® des Verwaltungsreglements enthaltene Regelung.

Artikel 15 Anderungen

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsreglement
und/oder das Sonderreglement mit Zustimmung der Ver
wahrstelle jederzeit ganz oder teilweise andern.

2. Sollte bei Fonds, die bei der Berechnung der erfolgsabhangi
gen Verglitung einen Vergleichsindex heranziehen, dieser
Vergleichsindex nicht mehr zur Verfligung stehen, ist die Ver
waltungsgesellschaft erméachtigt, an dessen Stelle einen andeld
ren Index zu wahlen, der dem urspriinglichen Index entl
spricht. Die Anleger werden hierGber mittels einer Hinweisbel
kanntmachung informiert.

Artikel 16 Veroéffentlichungen

1. Die erstmals guiltige Fassung des Verwaltungsreglements und
des Sonderreglements sowie eventuelle Anderungen dersell
ben werden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Lull
xemburg hinterlegt, und ein Hinweis auf diese Hinterlegung
wird im "Recueil électronique des sociétés et associations"
(,RESA"), der Informationsplattform des Handels- und
Gesellschaftsregisters in Luxemburg verdffentlicht.

2. Ausgabe- und Riicknahmepreis kénnen bei der Verwaltungs
gesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und VertriebslZ
stelle erfragt werden.

3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt fur den Fonds einen Ver@
kaufsprospekt, ein BIB, einen gepriften Jahresbericht sowie
einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bel2
stimmungen des GroBBherzogtums Luxemburg.

4. Die unter Ziffer 3. dieses Artikels aufgefihrten Unterlagen
des Fonds sind fiir die Anteilinhaber am Sitz der Verwaltungs
gesellschaft, der Verwahrstelle und bei jeder Zahl- und Verd
triebsstelle kostenlos erhaltlich.

5. Die Auflésung des Fonds gemaB Artikel 12 des Verwaltungs
reglements wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmun
gen von der Verwaltungsgesellschaft im RESA und in mindes
tens zwei Uberregionalen Tageszeitungen, von denen eine
eine Luxemburger Zeitung ist, veroffentlicht.

Vorbehaltlich der einzelfallbezogenen Genehmigung durch
die CSSF sowie entgegenstehender Bestimmungen in den jel
weiligen Vertriebslandern des Fonds darf eine der beiden vord
genannten Pflichtveréffentlichungen in liberregionalen Tald
geszeitungen auch durch eine Internetpublikation auf einer
den Anteilinhabern des Fonds zuganglichen Webseite ersetzt
werden.

Artikel 17 Anwendbares Recht, GerichtslZ
stand und Vertragssprache

1. Das Verwaltungsreglement sowie das Sonderreglement des
Fonds unterliegen dem Recht des GroBherzogtums Luxem(
burg. Insbesondere gelten in Ergdnzung zu den Regelungen
des Verwaltungsreglements sowie des Sonderreglements die
Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Gleiches

gilt fur die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern,
der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.

2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungs@
gesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarf
keit des zustandigen Gerichts im GroBherzogtum Luxem(
burg.

3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements und des
Sonderreglements ist maBgeblich, falls im Sonderreglement
oder in der im Verkaufsprospekt enthaltenen Ubersicht , Der
Fonds im Uberblick” nicht ausdriicklich eine anderweitige Bel
stimmung getroffen wurde.

4. Sofern begriffliche Definitionen, welche durch dieses Verwall@
tungsreglement nicht geregelt sind, einer Auslegung bediir
fen, finden die Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezem(
ber 2010 Anwendung. Dies gilt insbesondere fir die in Arti
kel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 enthaltenen Defi
nitionen.

Artikel 18 In-Kraft-Treten

Das Verwaltungsreglement, das Sonderreglement sowie jegliche
Anderung derselben treten am Tage ihrer Unterzeichnung in
Kraft, sofern nichts anderes bestimmt ist.

Die Unterschrift der Verwahrstelle erfolgt bezlglich der von ihr
im Einzelfall Gbernommenen Verwahrstellenfunktion. Der Name
der Verwahrstelle ist im Sonderreglement genannt.

Luxemburg, den 1. Januar 2023

Die Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.

Die Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
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Sonderreglement UniVorsorge 1

Far den Fonds ist das Verwaltungsreglement vom 1. Januar 2023,
das beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinter®
legt und bei dem der Hinweis auf die Hinterlegung auf der
Informationsplattform Recueil électronique des sociétés et
associations (,RESA") des Handels- und Gesellschaftsregisters in
Luxemburg veroffentlicht wird, einschlieBlich aller zukiinftigen
Anderungen integraler Bestandteil.

Erganzend beziehungsweise abweichend gelten die Bestimmun
gen des nachstehenden Sonderreglements, das am 21. Mai 2025
in Kraft tritt. Es ersetzt die vorhergehende Fassung vom 31. Auld
gust 2023. Der Hinweis auf die Hinterlegung dieses Sonderregle
ments beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg
wird im RESA spatestens ab dem 18. Juni 2025 veroffentlicht.

Der Fonds unterliegt der Aufsicht der CSSF.

Artikel 19 Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik von UniVorsorge 1 (der "Fonds") ist die ErZ
wirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapifd
tals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer
Risiken sowie des Wahrungsrisikos.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertenti
wicklung in der Vergangenheit keinen Riickschluss auf eine
zukunftige Wertentwicklung zulasst; sie kann sowohl hdher
als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegef
ben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Artikel 20 Anlagepolitik

Das Fondsvermoégen wird Uberwiegend angelegt in international?
le fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschlieBlich Zero-
Bonds).

Daneben kénnen fir den Fonds Wandel- und Optionsanleihen solZ
wie Genussscheine erworben werden.

Sofern diese als Wertpapiere gemaf Artikel 41 des Gesetzes vom
17. Dezember 2010 gelten, kann das Fondsvermégen bis zu 10%
in Asset Backed Securities wie zum Beispiel Collateralized Debt
Obligations, Collateralized Bond Obligations, Collateralized Swap
Obligations und ahnliche Werte investiert werden.

Die Emittenten der vorgenannten Wertpapiere mussen tUberwield
gend zum Zeitpunkt des Erwerbes eine gute bis erstklassige
Schuldnerqualitdt (mindestens Investmentgrade) aufweisen.

Ebenso kénnen bis zu 100% des Netto-Fondsvermdégens in Bank(
guthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die
von im Sinne des Verwaltungsreglements zuldssigen KreditinstitulZ
ten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwall
tungsreglements zuldssigen Emittenten begeben werden.

Die fuir den Fonds erworbenen Vermégenswerte lauten auf Wah(
rungen weltweit. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich fir den
Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Wah{
rungsrisiken bedienen.

Des Weiteren kann der Fonds zu Investitionszwecken oder zur Abl

sicherung die in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgefthrten
Derivate sowie Techniken und Instrumente fur die effiziente Portl

folioverwaltung einsetzen sowie von den dort aufgefiihrten Tech@
niken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Geld
brauch machen.

Der Fonds legt hochstens 10@% seines Netto-Fondsvermdgens in
andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer
1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an.

Artikel 21 Fondswahrung, Ausgabe-
und Ricknahmepreis von Ani
teilen

1. Fondswahrung ist der Euro (EUR).

2. Anteile werden an jedem Handelstag ausgegeben. Ausgabeld
preis ist der Anteilwert gemaB Artikel 8 des Verwaltungsreld
glements zuzlglich eines Ausgabeaufschlages von bis zu
3,0®%6 des Anteilwertes. Der Ausgabeaufschlag wird zu Guns@
ten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erho@
ben und kann nach der GréBenordnung des Kaufauftrages
gestaffelt werden. Der Ausgabepreis kann sich um Gebuhren
oder andere Belastungen erhéhen, die in den jeweiligen Verl
triebsldndern anfallen.

3. Rucknahmepreis ist der Anteilwert.

Artikel 22 Anteile

1. Die Anteile werden in Globalzertifikaten verbrieft. Ein An
spruch auf Auslieferung effektiver Stlcke besteht nicht.

2. Alle Anteile einer Klasse haben gleiche Rechte. GemaB Artikel
5 des Verwaltungsreglements werden fur den Fonds Anteile
der Klassen UniVorsorge 1 AZP (thesaurierend) und UniVor{d
sorge 1 ASP (thesaurierend) ausgegeben.

Artikel 23 Ertragsverwendung

Die im Fonds vereinnahmten Zins- und Dividendenertrage sowie
sonstige ordentliche Ertrage abzliglich Kosten werden fur die
Klassen UniVorsorge 1 AZP und UniVorsorge 1 ASP nicht ausgel
schittet, sondern im Fondsvermégen thesauriert.

Artikel 24 Verwahrstelle

Verwabhrstelle ist die DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg.

Artikel 25 Kosten fiir die Verwaltung
und Verwahrung des Fonds[
vermogens

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, vom Fonds eine
jahrliche Verwaltungsvergitung von bis zu 0,7®% auf das Net@
to-Fondsvermdgen zu erhalten, die auf der Basis des kalenderz
taglichen Nettovermdgens des Fonds wahrend des entsprel
chenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungs@
tag des Folgemonats zahlbar ist.

2. Des Weiteren erhalt die Verwaltungsgesellschaft eine jahrlil
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che Pauschalgebiihr in Héhe von bis zu 0,2 % des kalender
taglichen Nettovermogens des Fonds. Die Pauschalgebiihr
deckt nachfolgende Vergitungen und Aufwendungen ab:

a) Vergutung der Verwahrstelle;

b) Bankubliche Depot- und Lagerstellengebuhren fir die
Verwahrung von Vermégensgegenstanden;

¢) Honorare der Abschlussprufer;

d) Kosten fir die Beauftragung von Stimmrechtsvertretunl
gen;

e) Kosten fur Tatigkeiten des OGA-Verwalters, wie zum Beil?
spiel die Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Mel?
dewesen.

Die Pauschalgebihr wird auf Basis des kalendertaglichen Net
tovermoégens des Fonds wéahrend des entsprechenden Mo
nats berechnet und ist am ersten Bewertungstag des Folge
monats zahlbar.

Artikel 26 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 30. September, erstmals
am 30. September 2012.

Artikel 27 Dauer des Fonds

Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Senningerberg,

Die Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.

Strassen,

Die Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
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Der Fonds im Uberblick

Fonds
Wahrung

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Klasse UniVorsorge 1 AZP

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Klasse UniVorsorge 1 ASP

UniVorsorge 1
EUR
A1JLAC/LU0683715469

A1JS2R/LU0732151963

Vertrieb (Klassen UniVorsorge 1 AZP undAusschlieB3lich institutionelle Anleger

UniVorsorge 1 ASP)

Anlageziel

Aktiver Managementansatz

Beriicksichtigung von den wichtigsten
nachteiligen Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen auf

Ziel der Anlagepolitik von UniVorsorge 1 (der "Fonds") ist, anhand eines aktiven
Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten
Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des
Wahrungsrisikos.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit keinen Riickschluss auf eine zukiinftige Wertentwicklung zuldasst; sie
kann sowohl héher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Die fiir diesen Fonds zu erwerbenden Vermbgensgegenstdnde werden diskretionar auf Basis
eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,aktives Management”). Zur Umsetzung
des aktiven Managements hat Union Investment einen Research-Prozess etabliert. Bestandteil
des Research-Prozesses flr diesen Fonds ist der Einsatz eines quantitativen Modells. Potentiell
interessante Emittenten werden dabei auf Basis einer Vielzahl von Daten analysiert. Unter
Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen sowie den Ergebnissen des in
diesem Verkaufsprospekt beschriebenen quantitativen Modells entscheidet das
Portfoliomanagement Gber den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers. Griinde flr den Erwerb
oder den Verkauf konnen dabei — neben den Ergebnissen des Modells — unter anderem die
aktuelle Marktsituation, eine veranderte Nachrichtenlage zu einem Emittenten oder
Mittelflisse im Fonds sein. Im Rahmen der Anlageentscheidung werden insbesondere auch
mogliche Risiken beriicksichtigt.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf
der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Strategie des Fonds zielt
darauf ab, eine durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds von bis zu ca.
einem Jahr zu erreichen.

Die Berlicksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in
diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie. Beim Erwerb und der laufenden Analyse

Nachhaltigkeitsfaktoren gemaB Artikel 7der Vermogensgegenstande des Fonds werden diese Auswirkungen jedoch im Rahmen der

der VO (EU) 2019/2088
(,Offenlegungsverordnung”)

Angabe gemaB Verordnung (EU)
2020/852 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger
Investitionen
(,Taxonomie-Verordnung”)

Anlagepolitik

allgemeinen Sorgfaltspflichten der Verwaltungsgesellschaft und in der Risikoanalyse
mitbetrachtet. Ausfiihrungen zur Berlicksichtigung der wichtigsten nachteiligen
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen der Verwaltungsgesellschaft auf
Nachhaltigkeitsfaktoren sind in der entsprechenden Erkldrung auf der Homepage der
Verwaltungsgesellschaft im Internet unter (Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | Union
Investment (union-investment.lu)) veroffentlicht.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berlcksichtigen nicht die
EU-Kriterien fiir 6kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten.

Das Fondsvermoégen wird Uiberwiegend angelegt in internationale fest- und variabel
verzinsliche Anleihen (einschlieBlich Zero-Bonds).

Daneben kénnen fir den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine
erworben werden.

Sofern diese als Wertpapiere gemafB Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten,
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Total Return Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschéafte

Risikoprofil des Fonds

Risikoprofil des typischen Investors

kann das Fondsvermdgen bis zu 10% in Asset Backed Securities wie zum Beispiel
Collateralized Debt Obligations, Collateralized Bond Obligations, Collateralized Swap
Obligations und ahnliche Werte investiert werden.

Die Emittenten der vorgenannten Wertpapiere missen Uberwiegend zum Zeitpunkt des
Erwerbes eine gute bis erstklassige Schuldnerqualitat (mindestens Investmentgrade)
aufweisen.

Ebenso kdnnen bis zu 100% des Netto-Fondsvermdgens in Bankguthaben und/oder
Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements
zulassigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des
Verwaltungsreglements zuldssigen Emittenten begeben werden.

Die fur den Fonds erworbenen Vermdgenswerte lauten auf Wahrungen weltweit. Die
Verwaltungsgesellschaft kann sich fur den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung
von Wahrungsrisiken bedienen.

Des Weiteren kann der Fonds zu Investitionszwecken oder zur Absicherung die in Kapitel 6
des Verkaufsprospektes aufgefiihrten Derivate sowie Techniken und Instrumente fir die
effiziente Portfolioverwaltung einsetzen sowie von den dort aufgefiihrten Techniken und
Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen.

Der Fonds legt hochstens 10@% seines Netto-Fondsvermdgens in andere OGAW oder in
andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an.

Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall 0 bis 20% des Fondsvermégens
Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der
im Einzelfall Gberschritten werden kann. Es dirfen insgesamt nicht mehr als 35% des
Fondsvermoégens Gegenstand solcher Geschafte sein.

Pensionsgeschéfte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des Fonds keine
Pensionsgeschéafte abschlieBen.

Wertpapier-Darlehensgeschafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des Fonds
Wertpapier-Darlehensgeschafte abschlieBen. Hierbei konnen in geeigneten Marktphasen
sowie unter Bertcksichtigung der Anlagestrategie des Fonds 80 % des Fondsvermdgens (in
Form von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen) auf unbestimmte
Zeit als Wertpapier-Darlehen an Dritte Ubertragen werden. Die Verwaltungsgesellschaft
erwartet, dass im Regelfall zwischen 40 bis 60 % des Fondsvermogens Gegenstand von
Wertpapier-Darlehensgeschaften sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der im
Einzelfall Gberschritten werden kann. Der tatsachliche Anteil des Fondsvolumens, welcher
Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschéaften ist, wird in den jeweiligen Halbjahres- und
Jahresberichten aufgefihrt.

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte): Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des Fonds keine
Kauf-/Rlckverkaufgeschéfte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte) abschlieBen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Fonds der niedrigsten von insgesamt fiinf Risikoklassen
zugeordnet, damit weist der Fonds ein geringes Risiko auf.

Zur Steigerung des Wertzuwachses kann der Fonds Geschafte in Optionen,
Finanzterminkontrakten, Devisenterminkontrakten, Swaps oder Techniken und Instrumente
fr die effiziente Portfolioverwaltung tatigen. Die vorgenannten Geschéafte konnen auch zum
Zweck der Absicherung getatigt werden.

Im Hinblick hierauf wird auch auf den Verkaufsprospekt Kapitel 6. ,Allgemeine Hinweise zu
Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie Techniken und Instrumenten” sowie auf
Kapitel 14. ,Allgemeine Risikohinweise” verwiesen.

Zur Uberwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der
Commitment Approach verwendet.

Der Fonds eignet sich fur Anleger, die die Chancen einer Anlage in weltweite Renten und eine
durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds von bis zu ca. einem Jahr
nutzen mochten sowie geringe Risiken akzeptieren.

Der Fonds eignet sich nicht fiir Anleger, die einen sicheren Ertrag anstreben.
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Wahrungs-Risiken fiir den
Euro-Anleger

Ertragsverwendung der Klassen
UniVorsorge 1 AZP und
UniVorsorge 1 ASP

Verbriefung

Die fur den Fonds erworbenen Vermdgenswerte lauten auf Wahrungen weltweit. Die
Verwaltungsgesellschaft kann sich fir den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung
von Wahrungsrisiken bedienen.

thesaurierend

Globalurkunden

Erster Ausgabepreis je Anteil der Klassen EUR 50,00

UniVorsorge 1 AZP und UniVorsorge 1
ASP (inklusive Ausgabeaufschlag)

Verwahrstelle

Kosten, die vom Anteilinhaber
zu tragen sind

Ausgabeaufschlag (Klassen UniVorsorge

1 AZP und UniVorsorge 1 ASP)

Kosten, die aus dem Fondsvermégen
erstattet werden

Verwaltungsvergltung der Klassen
UniVorsorge 1 AZP und UniVorsorge 1
ASP *)

Pauschalgeblihr *)

Taxe d'abonnement

Erstzeichnungstag/ Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung der Klasse
UniVorsorge 1 AZP

DZ PRIVATBANK S.A.

3,0®%0

0,2@% p.a., berechnet auf Basis des kalendertaglichen Netto-Fondsvermdgens wahrend eines
Monats.

Des Weiteren erhalt die Verwaltungsgesellschaft eine jahrliche Pauschalgebihr in Hohe von
0,05 % des kalendertaglichen Nettovermogens des Fonds. Die Pauschalgeblhr deckt
nachfolgende Vergitungen und Aufwendungen ab:

a) Vergltung der Verwahrstelle;

b) Bankubliche Depot- und Lagerstellengebiihren fir die Verwahrung von
Vermogensgegenstanden;

¢) Honorare der Abschlussprfer;
d) Kosten fir die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen;

e) Kosten fur Tatigkeiten des OGA-Verwalters, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie
das Berichts- und Meldewesen.

Die Pauschalgebuhr wird auf Basis des kalendertaglichen Nettovermogens des Fonds
wahrend des entsprechenden Monats berechnet und ist am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar.

0,01% p.a.
1. November 2011

Erstzeichnungstag/ Erstausgabetag/ Tag 1. Juni 2012

der 1. Einzahlung der Klasse
UniVorsorge 1 ASP

Rechnungsjahr
Erstes Rechnungsjahr

Berichte

Bérsennotierung

Vertriebslander Klasse UniVorsorge 1
AZP

Vertriebslander Klasse UniVorsorge 1
ASP

Veroffentlichung

Verwaltungsreglement und
Sonderreglement

1. Oktober - 30. September
1. November 2011 - 30. September 2012

1. Halbjahresbericht: 31. Méarz 2012
1. Jahresbericht: 30. September 2012

nicht vorgesehen

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland

GroB3herzogtum Luxemburg, Deutschland

Der Hinweis auf die Hinterlegung des Verwaltungs- und Sonderreglements beim Handels-
und Gesellschaftsregister in Luxemburg wird auf der Informationsplattform Recueil
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électronique des sociétés et associations (,RESA") des Handels- und Gesellschaftsregisters in
Luxemburg veroffentlicht.

*) Im Ubrigen wird auf Artikel 13 des Verwaltungsreglements - Allgemeine Kosten - sowie auf das Sonderreglement verwiesen.
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3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de

Genossenschaftliche FinanzGruppe
== == Volkshanken Raiffeisenbanken



	Inhaltsverzeichnis
	Ver­wal­tungs­ge­sell­schaft, Ab­schluss­prü­fer, 
Ver­wahr­stel­le und Ver­triebs­stel­len
	Ver­wal­tungs­ge­sell­schaft und zu­gleich OGA-​Verwalter
	Leitungsorgan der Uni­on In­vest­ment Lu­xem­bourg S.A.:
	Auf­sichts­rat der Ver­wal­tungs­ge­sell­schaft
	Ge­sell­schaf­ter der Uni­on In­vest­ment Lu­xem­bourg S.A.
	Aus­la­ge­rung des Port­fo­lio­ma­nage­ments an fol­gen­de, der Uni­on In­vest­ment Grup­pe an­ge­hö­ren­de, Ge­sell­schaf­ten:
	Ab­schluss­prü­fer des Fonds
	Ver­wahr­stel­le und zu­gleich Haupt­zahl­stel­le
	Zahl-​ und Ver­triebs­stel­le im Groß­her­zog­tum Lu­xem­burg

	Von der Ver­wal­tungs­ge­sell­schaft ver­wal­te­te Fonds
	Ver­kaufs­pro­spekt
	Der Fonds
	Die Ver­wal­tung des Fonds
	Die Ver­wahr­stel­le
	Die Rechts­stel­lung der An­teil­in­ha­ber
	All­ge­mei­ne Richt­li­ni­en der An­la­ge­po­li­tik
	All­ge­mei­ne Hin­wei­se zu De­ri­va­ten, Wert­pa­pier­fi­nan­zie­rungs­ge­schäf­ten so­wie Tech­ni­ken und In­stru­men­ten
	Die Aus­ga­be von An­tei­len
	Die Rück­nah­me von An­tei­len
	Die An­teil­wert­be­rech­nung
	Er­trags­ver­wen­dung
	Preis­ver­öf­fent­li­chun­gen
	Kos­ten
	Steu­ern
	All­ge­mei­ne Ri­si­ko­hin­wei­se
	Ri­si­ko­pro­fil des Fonds
	Ri­si­ko­pro­fil des ty­pi­schen In­ves­tors
	All­ge­mei­ne In­for­ma­tio­nen
	Sons­ti­ges
	Da­ten­schutz

	Lis­te der Un­ter­ver­wah­rer bzw. La­ger­stel­len
	Ver­wal­tungs­re­gle­ment
	Prä­am­bel
	Der Fonds
	Die Ver­wal­tungs­ge­sell­schaft
	Die Ver­wahr­stel­le
	All­ge­mei­ne Richt­li­ni­en für die An­la­ge­po­li­tik
	An­teile an dem Fonds und An­teil­klas­sen
	Aus­ga­be von An­tei­len und die Be­schrän­kung der Aus­ga­be von An­tei­len
	Rück­nah­me von An­tei­len
	An­teil­wert­be­rech­nung
	Ein­stel­lung der Be­rech­nung des An­teil­wer­tes
	Rech­nungs­jahr und Ab­schluss­prü­fung
	Er­trags­ver­wen­dung
	Dau­er und Auf­lö­sung des Fonds so­wie die Zu­sam­men­le­gung von Fonds
	All­ge­mei­ne Kos­ten
	Ver­jäh­rung
	Än­de­run­gen
	Ver­öf­fent­li­chun­gen
	An­wend­ba­res Recht, Ge­richts­stand und Ver­trags­spra­che
	In-​Kraft-​Tre­ten

	Son­der­re­gle­ment Uni­Vor­sor­ge 1
	An­la­ge­ziel
	An­la­ge­po­li­tik
	Fonds­wäh­rung, Aus­ga­be-​ und Rück­nah­me­preis von An­tei­len
	An­teile
	Er­trags­ver­wen­dung
	Ver­wahr­stel­le
	Kos­ten für die Ver­wal­tung und Ver­wah­rung des Fonds­ver­mö­gens
	Rech­nungs­jahr
	Dau­er des Fonds

	Der Fonds im Über­blick

